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lircblicbes töef efj= unb Derorbnungsblatt 
ller EoangelHdl-!utherifdlen !anbeskirdle Sdllesmig-J.iolfteins 

5tüch 3 K i e I, ben J. jebruar 1966 

::Jnl,Hllt: I. <5efege unb \)erorbnungen 

Kird)engefe13 über bie neubilbung ber propjleien z;ranf'enefe, ntenborf unb Pinneberg. \)om , ,. no"'ember 
J965'. c s. 33). - Kird)engefeg ;ur 30urd)fül)rung ber mmtärfeelforge im 2.1ereid) ber f!\')angelifd)·l!utl)eri· 
fd)en l!anbesf'ird)e Sd)Ieswig.~oljleins. \)om JO. no"'ember J965' CS. 34). 

II. 2-1 e f' a n n t m a d) u n g e n 

'2Cnorbnung über ben Unterl)alts;ufd)uß für Kird)enbeamtenanwärter. 'l.)om 14· :Januar 1966 CS. 3'6). - Ur. 
f'unbe über bie ~eilung ber Kird)engemeinbe "Wol)lborf-<Dl)Ijlebt, propjlei Stormarn CS. 36). - Urf'unbe über 
bie l!rrid)tung einer ;weiten pfarrjldle beim fürd)engemeinbe'l.')erbanb Kid für ~eligionsunterrid)t an l)öl)e. 
ren Sd)ulen (fünfte 'l.')erbanbseigene Pfarrjldle), propjlei füel es. 3'6). - l!anbesf'ird)Iid)e <!'Sefamtumlage im 
~ed)nungsjal)r 1966 (S. 37). - linberung ber poli;ei'l.')erorbnung über bas l!eid)enwefen 'l.')Om 1S'· '2Cuguj1 1965 

es. 37). - Urteile bes 2.1unbeS'l.')erf affungsgerid)ts 'l.')011t 14. 30e;ember 196S' über Kird)enjleuern es. 3'9). -

jünfte 'l.)erorbnung über bie l!rl)öl)ung "'on 30ien\1• unb 'l.)erf orgungsbe;ügen ber Q;djllid)en unb fürd)enbeam· 
ten. 'l.)om 14. :Januar 1966 C30rudfel)Ierberid)tigung) es. 59). - l.1Hbung ber Kird)engemeinbc neu.Sd)önning• 
jlebt (2.1erid)tigung) (S. 39). - 'lfusfd)reibung t>On pfarrjldlcn (S. 39). - Stellenausfd)reibung (S. 40). 

III. p c r f o n a I i e n CS. 40). 

<8efe13e un~ Deror~nungen 

Kird)cngcfeg 

über bie neubilbung ber propjleien 2.1Ianf'c. 

nefe, nienborf unb Pinneberg 

'l.')011t ". no\')ember 196S' 

30ie l!anbesjynobe ber l!t>angdif d)·l!utl)erif d)en l!anbesf'ird)c 
Sd)Ieswig.~oljlcins l)at folgenbes fürd)engefeg befd)Ioffen: 

§ J 

'2Cus ber bisl)erigen propjlei ,l;Ianf'enef e•Pinneberg werben 
bic propjleien z;ranrcnef e, nienborf unb Pinneberg gebilbet. 

§ l 

(J) 30ie Propjlci 2.1Ianf'enefe umfaßt bie Kird)engemeinben 

f!\').•!!utl). fürd)engemeinbe ,l;Ianf'enef e, 
!f\').•l!utl). fürd)engemeinbe <5r. jlottbef', 
1f\').•l!utl). 2.1ugenl)agenf'ird)engemeinbe ;u <5r. jlottbcf', 
1f\').•!!utl). fürd)engemeinbe ::ff erbroof', 
f.E'l.').-l!utl). '2Cuf erjlel)ungsfird)engemeinbe ~amburg.f!urup, 
f.E\').•!!utl). f!:mmausf'ird)engemeinbe ~amburg.f!urup, 
f.E\').-f!utl). fürd)engemeinbe „3u ben Jl '2Cpojldn in ~am• 

burg.J!urup", 
Q'.'l.').•l!utl). fürd)engemeinbe nienjlebten, 
1!:''1.').-/!utl). fürd)engemeinbe St. Simeon ;u ~amburg• 

©sborf, 
f.E"'„l!utl). fürd)engemcinbe ~iff en, 
f.ft>.•l!utl). fürd)engemeinbe SüIIborf, 
let>.•l!utl). Stepl)ansf'ird)engemeinbe Sd)enefelb/~amburg, 
1f\').•l!utl). paulsf'ird)engemeinbe ;u Sd)enefelb, 

f.E"'„l!utl). fürd)engemeinbe "Webd, 
f.E\').-f!utl). fürd)engemeinbe Sd)ulau 

in il)ren <5ren;en nad) bem Stanbe t>Om J. Januar 1967. 

(l) 30ie propjlei nienborf umfaßt bie Kird)engemeinben 
Q'.'l.') •• f!utl). fürd)engemeinbe Q:ibeljlebt, 
let>„J!utl). ~l)rijlusf'ird)engemeinbe ;u f!:ibeljlebt.norb, 
f.f'l.') .• /!utl). fürd)engemeinbe l!angenfelbe, 
l!"'„!!utl). ©jlergemeinbe in l!angenfelbc, 
ie\') .• f!utl). ~l)ri\l·König.fürd)engemeinbc ~amburg• 

l!of'jlebt, 
!ft> .• J!utl). petrusf'ird)engemeinbe ~amburg.l!of'jlebt, 
Q'.'l.').-f!Utl). fürd)engemeinbe nienborf, 
ie"'„!!utl). fürd)engemeinbe Sd)nelf en, 
fe\') •• f!utl). fürd)engemeinbe Stellingen, 
fe\').•f!utl). Kreu;f'ird)engemeinbe Stellingen, 
f!'.t>.•!!utl). Kird)engemeinbe jriebrid)sgabe.f!:Ilerau, 
Q'.'l.').-/!utl). ~l)rijlusf'ird)engemeinbe <5arj1ebt, 
fe\').•f!utl). pauI·<5erl)arbt·Kird)engemeinbe <5arjlebt• 

~eibberg, 
f!:\').•f!utl). fürd)engemeinbe ~arfsl)eibe.norb, 
f!'.t>..l!utl). fürd)engemeinbe ~arf'sl)eibe.Süb, 
Q'.'l.').-f!utl). fürd)cngemeinbe ©uidborn 

in il)ren <5ren;en nad) bem Stanbe 'l.')Om 1. Januar 1967. 

(5) 30ie Propjlei Pinneberg umfaßt bie Kird)engemeinben 
Q'.'l.').-/!utl). fürd)engemeinbe 2.1önningjlebt, 
Q'.'l.') .• /!utl). fürd)engemeinbe ~aljlenbef', 
fet>.•l!utl). fürd)engemeinbe ~af dau, 
Q'.'l.') .• /!utl). fürd)engemeinbe ~af elborf, 
Q'.'l.').-l!utl). fürd)engemeinbe moorrege.~eijl, 
fe-o..f!utl). ~l)rijlusf'ird)engemeinbe Pinneberg, 



Q:u •• f!utl). !!utl)erfird)cngemeinbe Pinneberg, 
l!:u .• f!utl). Kreu;fird)cngemeinbe Pinneberg, 
Q:u •• f!utl). ~emg.\15eijl.fürd)engemeinbe pinneberg, 
Q:u •• !Lutl). fürd)engemeinbe :Xellingen, 
a::u •• /!utl). fürd)engemeinbe 'llppen, 
Q:u •• f!utl). fürd)engemeinbe Seejler, 
Q:u •• f!utl). fürd)engemeinbe 'ltornefd), 
Q:u„!!utl). fürd)engemeinbe Ueterf en·'llm füojler, 
Q:u •• !Lutl). !!:rlöf erfird)engemeinbe Ueterf en, 
Q:u •• f!utl). fürd)engemeinbe Kummerfelb 

in il)ren a5ren;en nad) bem Stanbe uom ). 'januar )967. 

§ 3 

()) 'Clad) 'llnl)örung bes propjleiuorjlanbes ber bisl)erigen 
Propjlei ::5Ianfenef e.pinneberg regelt bie fürd)enieitung burd) 
'Oerorbnung bie 'Oermögensauseinalt'berf e13ung unb bejlimmt 
filr eine übergangs;eit uon fünf :Jal)ren, wie ber jinan;aus. 
gieid) uorgenommcn wirb unb bie bisl)erigen gemeinfamen 
Planungen unb 'llufgaben burd) gemeinf ame 1tmter unb 'Oer• 
tl'altungsjlellen fortgefül)rt werben. 

(l) ::Jn ber 'Oerorbnung fann uorgef el)en werben, batJ mit 
3ujlimmung ber brei propjleien bie übergangsregdungcn ge. 
mätJ 'llbfal3 J um jeweils weitere fünf 'jal)re uerlängert 
merbcn. 

§ 4 
~ie auf bie bisl)erige Propjlei ::5Ianfenef e•Pintreberg gemätJ 

§ J J 'llbf. J unb l bes fürd)engef e13es über bie 'Wal)I unb bie 
::5erufung ber fürd)enältejlen unb ber utitgiieber ber Srnobcn 
in ber Q:uangelifd)·!Lutl)erifd)en Jfonbesfird?e Sd)Icswig·~oI· 
jleins uom 7. 'Clouember )95'8 Cfürd)I. a5ef.• u. t) •• ::?;I. 9. )3) 

cntfallenbe 'lln;al)I uon ;wei weiteren tl)eofogif d)en unb uier 
weiteren nid)ttl)eofogifd)en utitgiiebern ber i!anbesf rnobe wirb 
für bie rejllid)e 'llmts;eit ber ;ur 3eit bes ::Jnfrafttretens bief es 
a5ef e13es amtierenben i!anbesf ynobe in ber 'Weife auf bie brei 
neugebiibeten propjleien uerteiit, batJ bie propjleien :?;[an• 
fenef e unb 'Clicnborf je ein tl)eofogifd)es unb ein nid)ttl)eofogi• 
f d)es mtb bie propjlei Pinneberg ;wei nid)ttl)eofogif d)e utit· 
glieber in bie i!anbesf rnobe wäl)Ien. ~ie :Xegelung bes 'llrti· 
fds 94 'llbf. l Sa13 J ber füd)tsorbnung bleibt unberül)rt. 

§t 
~ie im 3eitpunft bes ::Jnfrafttretens bief es a5ef e13es mit ber 

bisl)erigcn propjlei ::5Ianfenef e•Pinneberg bejlel)enben ~ienjl• 
unb 'llrbeitsuerl)ältniff e gel)en, foweit es fid) um bie Ulit• 
arbeiter ber Ulütterf d)ulen i!ofjlebt unb Pinneberg l)anbelt, 
auf bie örtiid) ;ujlänbigen propjleien, im übrigen auf bie 
Propjlei ::5Ianfenef e über. 

§ 6 

~iefes fürd)engefe13 tritt am ). 'januar )967 in lfraft. 

* 
K i eI , ben p. 'januar J 966 

~as uorjlel)enbe, uon ber ;, . orbentlid)en i!anbesf ynobe am 
)) . 'Clouember )965' befd)Ioffene Kird)engefe13 wirb l)iermit 
uerfilnbet, trad)bem bie ::5ejlimmung bes 'llrtifel J J 'llbf a13 J 
bes Staatsfird)enuertrages uom lJ. 'juli J 95'7 bead)tet wor• 
ben ijl unb ber Senat ber jreien unb ~anf ejlabt ~amburg 
mit Sd)reibcn uom 7. ~e;ember )965' bie jlaatsauffid)tlid)e 
1.15enel)migung erteilt l)at. 
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:Kird)engefe13 
;ur ~urd)fül)rung ber ITTilitärf eelforge 

im ::5ereid) ber Q:uangeiifd)•i!utl)erifd)cn 

i!anbesfird)e Sd)Ieswig·~oijleins 

'Oom JO. 'Clouember )965' 

~ie !!anbesf rnobe l)at auf 1.15runb bes 'llrtifels 'lJ 'llbf a13 4 
bcr lted)tsorbnung ber Q:uangelif d)•i!utl)erif d)en i!anbesfird)e 
Sd)leswig·~oljleins uom 6. Ulai J95'S foigcnbes fürd)engefe13 
bef d)Ioff en: 

§ ' 
l,;i[bung uon perfotralen Seelforgebereid)en 

unb l!:rrid)tung uon 
m i I i t ä rf i rd) engem ei nb en 

()) ~ie i!anbesfird)e wirb bei 'llbf d)IutJ ber 'Ocreinbarungen 
nad) 'llrtifel 6 'llbf a13 J bes 'Oertrages ber l!:uangelif d)en fürd)e 
in ~eutf d)Ianb mit ber ::5unbesrepubHf ~eutfd)Ianb ;ur ltege. 
Iung ber euangelifd)en Ulilitärfeelforge uom zz. jebruar )95'7 

Clfüd)I. ©ef .• u. '0.·::51. 9. 93) - Uliiitärf eelf orgeuertrag -
tlcrtreten 

a) bei ::5ilbung unb 1tnberung uon perfonalen Seelforgeberei. 
d)cn burd) bas i!anbesfird)enamt, 

h) bei Q:rrid)tung unb 1tnberutrg uon utilitärfird)engcmeinbcn 
burd) bie fürd)enieitung. 

(l) ~er perfonalc Seelf orgebereid) wirb einer fürd)en. 
gemeinbe ;ugeorbnct. ~er fürd)cnuorjlanb bief er a5emeinbe 
unb ber Propjleiuorjlanb finb uorl)er ;u l)ören; bie 3ujlim. 
mung bes ::5if d)ofs ijl erforberlid). 

§ l 

lted)tsjleIIung ber Uliiitärpfarrer 

()) mit ber übernal)me eines a5eijllid)cn in bas l,;unbes. 
beamtenuerl)ältnis auf 3eit f d)eibet bief er aus feiner bisl)eri. 
gen Pf arrjlelle aus unb erl)ält bie lted)tsjlellung eines pajlors 
ber i!anbesfird)e nad) 'llrtifel 79 bes pfarrergef e13es. 

(l) utit ::5eginn ber Probe;eit ueriiert ber a5eijllid)e für bic 
3eit feiner jreijlellung ben 'lltrfprud) auf ~ienjlbe;üge im 
Sinne bes § z bes pfarrbefolbungsgefe13es uom 28. )). )95'8 
(fürd)l. a5ef .• u. \') .• ::?;{. es. '37). 

(J) Ulilitärpfarrer auf 3eit l)aben nad) frijlgemätJer ltücf. 
fel)r aus bem ~ienjl ber Ulilitärf eelf orge 'llnfprud) auf ::?;e. 
f d)äftigung im pf arramtlid)en ~ienjl ber i!anbesfird)e. ~abci 
f oll auf bie perf önlid)en 'Oerl)ältniffe bes Pfarrers im ltal)men 
ber gef e13Iid)cn Ulöglid)feiten :Xilcffid)t genommen werben. 

Konnte bem Pfarrer binnen 6 Ulonaten eine Pf arrjlellc nid)t 
übertragen werben, fann er in ben 'Wartejlanb uerf e13t werben. 
~em aus bem ~ienjl ber mmtärf eelforge ;urücffel)renben 
utilitärpfarrer fann ein übergangsgelb, foweit ein f old)es nid)t 
uon feiten bes Staates ge;al)It wirb, bis ;ur fed)sfad)en ~öl)e 
feiner Ulonatsbe;üge gewäl)rt werben. 

(4) Ulilitärpfarrer auf i!ebens;eit ueriieren il)ren 'llnfprud} 
auf 'Oerf orgung gegen bie i!anbesfird)e, uorbel)altiid) bcr ::?;e. 
jlimmungen bes § )9 bes mmtärfeelforgegefe13es. 

(5') jür ben 'Wiberruf ber jreijlellung nad) § )9 'llbfal3 z 
bes utilitärfeelforgegef e13es ijl bie Kird)enleitung ;ujlänbig. 



§ 3 

!!anbesfird)e unb militärpfarrer 

lDie in ben §§ 15' bis 17 bes mmtärfeelforgegefe13es "Oorge. 
f el)Clle ll'lenteinfd)aft 3wifd)en ber J!anbesfird)e unb ben mm. 
tärpfarrcrn ijf beiberfeitig in jeber möglid)en 'Weif c (iCeiI• 
nal)mc an l\on"Ocnten unb 'Urbeitsgemeinf d)aften, gegenf eitige 
23enad)rid)tigung ufw.) 3u förbern. lDer mmtärpfarrcr ijf 
t11itglicb bes pajforenfon"Oentes ber Propjfei, in ber fein lDienjf• 
fi13 liegt. lDer 'Wel)rbereid)sbcfan wirb 3u ben auf ©runb "Oon 
'l!rtifel So 'Ubf at;; 9 unb 'Urtifel JJ o 'Ubf at;; z ber füd)tsorbnung 
angef ct;;ten Kon"Oenten unb l;efpred)ungen ber Pröpjfe ein· 
gclaben. 

§ 4 

perfonaler 6eelforgebereid) unb 
Kird)engemeinbe 

lDie '.lCngel)örigen eines perfonalen 6eelf orgebereid)es finb 
©lieber ber Kird)engemeinbe, in ber fie il)ren Wol)nfit;; l)aben. 
lDie möglid)feit, gemäß 'Urtifel 9 ber :ited)tsorbnung ©lieb 
einer anberen Kird)engemeinbe 3u werben, bleibt unberül)rt. 

§ 5' 

3ujfänbigfeit bes miiitärpfarrers 

(J) lDer mmtärpf arrer ijf für bie \)ornal)me 'OOn 'UmtS• 
l)anblungcn an 'l!ngel)örigen feines perfonalen 6eelforgeberei• 
d)es 3ujf änbig. lDie 'OOn einem militärpf arrer "Ooll3ogene 'UmtS• 
l)anblung ijf "Oorbel)altlid) einer anberen gemäß 'Urtifef n 'Ub· 
fat;; J 3iffer 8 bes mmtärf eelforge"Oertrages 3u treffenben 
Xegclung im Kird)enbud) ber Kird)engemeinbe bes 'Wol)nfit;;es 
mit tlummer ein;utragcn. 

(l) 'Wenn eine 'Umtsl)anblung an 'Ungel)örigcn eines pcrfo• 
nalcn Seelf orgebcreid)es auf 'Wunfd) burd) ben ©rtsgeijflid)en 
"Oorgenommen werben f oll, ijf ein "Oereinfad)tes 'Ubntclbe"Oer• 
f al)rcn an;uwcnbcn. :5is 3u einer enbgültigen :Regelung burd) 
Me :5if d)öfc unb ben mmtärbifd)of fönnen ber 3ujfänbige 
propjf unb ber 'Wel)rbereid)sbefan eine übergangsregclung 
"Oereinbaren. 

(3) 6inb mel)rere ©eijflid)e für eine 'Umtsl)anblung ;ujfän· 
big, f o teilt ber bie 'Umtsl)anblung "Ooll3iel)enbe ©eijflid)e bent 
anberen bie \)ornal)me ber 'Umtsl)anblung mit. 

§ 6 

:8eirat 

(J) 3ur Unterjfüt;;ung bes mmtärpfarrers in einem perfO· 
nalcn Seelf orgebereid) fann ein :5eirat gebilbet werben1 beffen 
ITTitglieber nad) 'Unl)örung bes militärpfarrers aus bcn 'Un· 
gel)örigcn bes perf onalen Seelf orgebereid)s burd) ben 'Wel)r. 
bereid)sbefan auf 3eit berufen werben. 

(1) 'Ungel)örige bes perf onalen Seelf orgebereid)es, bie Kir· 
d)enältejfen il)rer ©rtsfird)engemeinbe finb, gel)ören bem l;ei· 
rat fraft lCmtes an. 

§ 7 

militärfird)engemeinbe 

l;ei ber ITTilitärfird)engemeinbe i\i ein Kird)en"Oorjfanb 311 
bilben. a:'.in3ell)eiten werben in ber nad) § J 3u treffenben \)er• 
einbarung geregelt. 
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§ 8 

©emcinbegottesbien\j 

lDer militärpfarrer bes perfonalen 6eelf orgebereid)es ijf ent· 
fpred)enb ben örtlid)en \)erl)ältniff en am prebigtturnus für 
bie ©emcinbegottesbien\je 3u beteiligen. lDas tläl)ere wirb bei 
ber l;ilbung bes perf onalcn 6eelf orgebereid)es geregelt. jür 
bief e ©ottesbien\je gelten ber Ianbesfird)lid)e Kolleftenplan 
unb bie entfpred)enbcn l;efd)lüff e bes Kird)cn"Oorjfanbcs. 

§ 9 

23enut;;ung fird)lid)er ©ebäube unb 
a:'.inrid)tungen 

Soweit erforberlid) unb mit ber lDurd)fül)rung ber eigenen 
lCufgaben "Oereinbar, \jellen bie Kird)engemeinben il)re fird). 
Iid)en ©ebäubc unb a:'.inrid)tungcn ber mmtärf eelforgc fü1· 
©ottesbien\le, 'Umtsl)anblungcn, Unterrid)t unb f onjfigc fird). 
Iid)e \)eran\jaltungen 3ur \)erfügung. über bie 1.Er\jattung be1· 
Unfo\ien ijf ;wif d)en Kird)engemeinbe unb 6tanbort"Oerwal· 
tung eine \)ereinbarung 3u treffen. lDie \)ereinbarung bebarf 
ber ©enel)migung bes Propjfei"Oor\janbes. 

§ JO 

\)crtretung in fird)lid)en Körperfd)aften 

(J) lDer miiitärpf arrer bes perfonalen Seelf orgebereid)es 
gel)ört bem fürd)en"Oorjfanb ber in § J 'Ubf. (1) genannten Kir· 
d)engemeinbe als ITTitglieb an. 3um \)orfit;;cnben bes Kird)en. 
"OOrjfanbes unb bes Kird)engemeinbeausf d)uff es fann er nid)t 
gewäl)lt werben. f.fr ijf bered)tigt, an ben 6it;;ungen ber übri· 
gen Kird)cn"Oorjfänbe im ©ebiet feines 6eelforgebereid)es, 
foweit 'Ungelegcnl)eiten bcr mmtärfeelforge gemäß ber \!:'.a. 
gcsorbnung bcl)anbclt werben, mit bcratenber Stimme teil· 
3unel)men. 

(l) lDcr propjfei"Oorjfanb l)at eine ausreid)enbe \)ertretung 
bes perf onalcn Seelf orgcbereid)es im Kird)en"Oorjfanb fid)er3u. 
jfeUcn. f.fr fann 3u bief cm 3wecf bis 3u ;wei 'Ungel)örige bes 
pcrf onalcn Seelforgebereid)cs nad} 'Unl)örung bes ITTilitärpfar. 
rcrs in bcn Kird)cn"Oorjfanb berufen. 

(3) 3u ben ITTitgliebern ber Propjfeifynobe gel)ören bie mm. 
tärpfarrer, bie innerl)alb ber prop\jei il)ren lDienjffit;; l)aben. 

(4) lDer propjfei"Oorjfanb beruft int Xal)mcn bes 'Urt. 64 
'l!bf. l ber Xed)tsorbnung ein ©emeinbeglieb aus ber ITTittc 
aller ©emeinbcglieber bcr ;um l;ereid) ber propjfci gd)Örcn• 
bcn perf onalcn Seelf orgcbereid)e ober militärfird)engemein. 
bcn in bie propjfeif ynobe. lDer ;ujfänbige militärpf arrcr ijf 
"Oorl)cr ;u l)örcn. 

(5') lDie beibcn ITTilitärbefane, bie im l;ereid) ber !!anbes, 
fird)e il)ren lDienjffit;; l)abcn, nel)mcn mit beratenber Stimme 
an ber !!anbesf)'nobe teil. 

§ " 
militärpfarrer im tlebenamt 

::Jm lDienjf ber J!anbesfird)e jfel)enbe ©eijflid)e rönnen auf 
\)orf d)lag bes 'Wel)rbereid)sbefans mit il)rem 1.Ein"Oerjfänbnis 
nebenamtlid) mit 'Uufgaben ber mmtärf eelforge betraut wer. 
bcn. a:'.rforberlid) ijf bie ©enel)migung bes J!anbesfircbenamts, 
bie eine lCnl)örung bes Kird)en"Oorjfanbes unb bes Propjfes 
f owie bie 3ujfimmung bes l;ifd}ofs "Oorausfet)t. 



§J2 

lOief es fürd)engef e13 tritt mit bem t:age feiner "erfilnbun!l 
in Kraft. 

tltit bem gleid)en t:age treten § J t:J'.r. 2 bes fürd)engef e13es 
;ur fügdung ber et>angelif d)en tnfütärf edf orge t>om 28. je. 
bruar J9t7 (Kird)l. <lSef.• u. "··l'l. e. )3) fowie bie ifin\i· 
wefüge 1Cnorbnung ;ur JOurd)fül)rung ber et>angdif d)en tnfü, 
tärf edf orge im l'ereid) ber ift>angdifd)•J!.utl)erifd)en J!anbes. 
fird)e Sd)leswig.~ol\ieins t>om J9· tnai J96J (Kird)L <lSef.• u. 
"··2'L S. rr) aujjer Kraft. 
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K i e C, ben 21. Januar J966 

lOas t>or)iel)enbe t>On ber 3J. orbentCid)en J!.anbesf rnobe am 
JO. t:lot>ember J96t nad) 1Crt. 90 1Cbf. 2 Sa13 3 ber lted)tsorb· 

nung bef d)loff ene Kird)engef e13 wirb l)iermit t>erfilnbet. 

lOie fürd)enleitung 

D. 'W e ji er 

Seknnntmnd}ungen 

1Cnorbnung 

über btn Unterl)alts;ufd)ujj für Kird)en. 

beamtenanroärter 

"om J 4. 'Januar J 966 

1Cuf <lSrunb bes § 47 1Cbf. 2 bes Kird)enbeamtengefe13cs t>Om 
n t:lot>ember J964 - Kird)L <lSef.• u. "":8L S. JS-7 -- wirb 
folgenbe 1Cnorbnung edaffen: 

lOie 3al)lung t>On Unterl)alts;ufd)üff en an bie Kird)enbcam• 
ten auf 'Wiberruf im "orbereitungsbienji (Kird)enbeamten· 
anwärter) erfolgt in finngemäjjer 1Clt'ttlenbung ber "erorbnung 
ber l'unbesregierung ilber ben Unterl)aCts;uf d)ujj für l'unbes• 
beamte auf 'Wiberruf im "orbereitungsbienji (Unterl)alts• 
;ufd)ujjt>erorbnung t>Olll 22. jebruar J963 - l'<lSl'L I S. 137) 
in ber jeweils gdtenben jaffung. 

fü!. t:lr. JH/66 

Kiel, ben 21. 'Januar J966 

lOie Kird)enleitung 

D. 'W e \i er 

Urfunbe 

über bie t:eiCung ber Kird)engemeinbe 

'Wol)lborf.c!~l)l)iebt, propjiei Stormarn 

<lSemäjj 1Crtifd 4 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
lOie Kird)engemeinbe 'Wol)lborf .cDl)l)iebt wirb in ;wei f db· 

jiänbige Kird)engemeinben geteilt. lOie bisl)erigc Kird)en• 
gemeinbe 'Wol)lborf .cDl)ljiebt erl)ält ben t:lamen „ift>.•J!.utl). 
Kird)engemeinbe Wol)lborf·09l\iebt". 3Der t>On ber Kird)en. 
gemeinbe 'Wol)lborf .Q>l)Ijiebt abgetrennte t:eiC wirb als neue 
Kird)engemeinbe mit bem t:Jamen „ift>.-J!.utl). Kird)engemeinbe 
lOut>enjiebt" errid)tet. 

§ 2 

lOie <lSren;e ber Kird)engemeinbe lOut>en)iebt becft fid) mit 
ber <lSren;e bes Stabtteiles lOut>enjiebt ber jreien unb ~anf e• 
jiabt ~amburg. 

§ 3 

lOie "ermögensauseinanberf e13ung ;wifd)en ben Kird)en. 
gemeinben lOut>en)iebt unb 'Wol)lborf ·01>1\iebt wirb auf <lSrunb 
bes l'efd)luff es bes Kird)ent>or)ianbes ber Kird)engemeinbe 
'Wol)lborf .Q>l)l)iebt t>Om JJ. t:lot>ember J 965" burd)gefül)rt. 

§ 4 
lOie :. Pf arr)ielle ber Kird)engemeinbe 'Wol)lborf ·01)1\iebt 

gel)t mit il)rem gegenwärtigen :Jnl)aber auf bie Kird)en. 
gemeinbe lOut>enjiebt ilber. 

§ r 
lOie Urfunbe tritt mit bettt t:age il)rer "erfünbung in Kraft. 

K i e 1 , ben J 3. lOe;ember J 96t 

ift>angdif d)•J!.utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Im 1Cuftrage: 

c!!.S.) ge;. lOr. tn an n 

1';.: JO - 'Wol)lborf·01>l\iebt - 6t - XI/r 

• 

K i e 1, ben 7. 'Januar J966 

"or)iel)enbe Urfunbe wirb, 1rad)bem ber Senat ber jrcien 
unb ~anfe)iabt ~amburg mit Sd)rciben t>Om 29. lOe;ember 
J96S" bie )iaatsauffid)tlid)e <lSenel)migung erteilt l)at, l)iermit 
t>eröf fcntlid)t. 

!Et>angd i f d).!!utl)erif d)es J!.anbesfi rd)ena ttt t 
:Jm leuftrage: 
lOr. tnann 

t:):r. JO - 'Wol)lborf•0l)l)iebt - 66 - XI/t 

Urfunbe 
über bie ifrrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
)iclle beim Kird)engemeinbet>erbanb Kiel 

für ltcligionsunterrid)t an l)öl)ercn Sd)ulen 
(fünfte t>erbanbseigene pfarrjielle), 

propjiei Kiel 

<lSemäjj lertifd 37 ber ltcd)tsorbnun{f wirb an{feorbnet: 

§ J 
l'eim Kird)engemeinbct>erbanb Kid, propjiei Kid, wirb 

eine ;weite Pf arr\ielle für lteli{ffonsunterrid)t an l)öl)eren 
Sd)ulen (fünfte t>erbanbsei{fene Pf arr)ielle) errid)tet. 



§ l 

lDic Url'unbc tritt am J. :Januar J966 in Kraft. 

K i c l , bcn l4· :Januar J 966 

re,,,angelif d)·l!ut()erifd)cs l!anbcsl'ird)cnamt 
:Jm '.Uuftragc: 

(l!.6.) ge3. 0 t t e 

\1r. lO X\5\) Kiel ;. "crbbs.eig. pfjl. - 6(> - VI/ 4 

• 

K i e l , bcn l4· :Januar J 96<> 

\)orjlc()cnbe Url'unbe wirb ()icrmit veröffentlid)t. 

re,,,angdif d)·l!ut()erifd)es l!anbesl'ird)enamt 
:Jm '.Uuftrage: 

0 t t e 

\;lr. 20 Kam Kiel ;. "crbbs.eig. pfjl. - 66 - VII 4 

l!anbcsl'ird)Iid)e Q;cfamtumlagc im ~cd). 
1rnngsja()r J966 

K i eI, ben J4· :Januar J966 

lDic l!anbcsfrnobe ()at auf i()rer it::agung im no,,,ember J96) 
folgcnben Undagebef d)luß für bas ~cd)nungsja()r J 9 6 6 gc• 
faßt: 

L 

3ur lDecfung bes '.Uusgabcbebarfs im l!anbesl'ird)Hd)en ~aus. 
()altsplan '.Ubfd)nitt A für bas ~ed)nungsja()r J966 wirb "on 
bcn Kird)cngcmeinben unb Kird)engemeinbe,,,erbänben ber !!an. 
besl'ird)e eine l! a n b e s f i r d) l i d) e Q; e f a m tu m l a g e 
in ~ö()e "on l) 80) 000 iom in vrogref fi,,,er jorm nad) fol· 
genbem Umlagefd)lüffel er()oben: 

J. ~erange3ogen werben 3unäd)jl: 

a) 10 ~/o ber '.Uufl'ommen ;wifd)en 1;0 ooo iom 
unb loo ooo iom je Pf arrjl., 

b) lo 0/o ber '.Uufl'ommen 3wifd)en lOO ooo iom 
unb 2;0 ooo lDm je Pf arrjl., 

c) Jo % bcr '.Uufl'ommcn ;wifd)cn l)o ooo iom 
unb 300 ooo iom je Pf arrjl., 

d) ;o 0/o ber '.Uufl'ommcn über Joo ooo iom je pfarrjl. 

l. lDcr ()ierburd) nid)t gebecftc iCeiI ber Umlage wirb nad) 
'.Ub;ug eines jreibetrages im \)er()ältnis ber '.Uufl'ommen 
gleid)mäßig cr()oben: 

a) !Der jreibctrag beträgt für jebe fürd)engemcinbe mit 
einer ober einer gemeinfamen Pfarrjlelle 10 ooo iom. 

b) 2.\ei Kird)cngemeinben mit me()r als einer pfarrjlelle 
cr()ö()t fiel) ber jreibetrag für jebe weitere Pf arrjlellc 
um J o ooo iom. 

c) pfarrjlellcn ber Kird)engemeinbe,,,erbänbe erl)alten ben 
gleid)cn jreibetrag. 

pfarrjlellen, bie nad) bcm J· :Januar J966 errid)tet werben 
ober ;u bief em 3eitpunl't 2 :Ja()re nid)t bef egt finb, bleiben bei 
ben 2.\ered)nungen nad) 3iff. J u. 2 b u. c außer '.Unfag. 

lDie Umlageanteile werben in uollen lDeutfd)en lnarf nad) 
bem '.Uufl'ommen (Kaff en.:Jjl) aus ben fürd)enjleuer3uf d)lägcn 
;ur ftinl'ommen(l!o()n•)jleuer in ber 3eit uom J.:Januar bis 

37 

JJ. lDe;ember J 966 crrcd)net. 3u ben umlagepflid)tigen '.Uuf • 
fommcn ;ä()lt aud) bie lninbejll'ird)cnjleuer, f oweit fie "on 
ben '.Urbcitgebern cinbe()altcn wirb. '.Uud) Kird)enjleuerermäßi· 
gungen werben als '.Uufl'ommen gered)net, f ofern bas l!anbes. 
fird)cnamt bic ftrmäßigung nid)t für unumgänglid) anfiel)t. 
lDas Kird)enjieueraufl'ommen ber 6olbaten bleibt unberücfjid}· 
tigt. 

II. 

2.\is ;ur enbgültigen jejlf egung ber auf bie fürd)engemein. 
ben unb fürd)engemeinbeuerbänbc entf allcnbcn Umlageanteile 
werben bief e burd) bef onberen ~efd)eib bes l!anbesl'ird)enamts 
auf Q;runb bes Kird)enjleueraufl'ommens im ~ed)nungsja()r 

J 96' unb im erjlen ~albja()r J 966 ;u \)oraus3a()lungen uer· 
anlagt. 

III. 

lDie Umlageanteile werben burd) ftinbe()altung nad) mag. 
gabe bes § J o ber !>ritten \)erorbnung ;ur 'ltnberung bes 
fürd)enjleuerred)ts uom p. lDe;ember J9)8 (fürd)I. Q;ef.• u. 
\) .• 2.\1. 6. JH) er()oben. 

• 

lDie jlaatsauffid)tlid)e Q;ene()migung für bie auf l)amburgi· 
f d)em Staatsgebiet gelegenen it::eile ber l!anbesl'ird)e iji "on 
bcr Senatsl'an;Iei ber jreien unb ~anf ejlabt ~amburg am 
J 7. lDe;ember J 96; erteilt worben. 

ftuangdif d).l!ut()erif d)es l!anbesl'ird)enamt 
:Jm '.Uu f trage: 

lDr. j r e " t a g 

8J)O - 66 - V/6 

'ltnberung bcr poli;eiuerorbnung über bas 
l! e i d) e n w c f c n u o 111 J ;. '.U u g u jl J 9 6 3 

K i c 1 , ben J o. '.Januar J 966 

lDie poli;eiuerorbnung über bas l!eid)cnwef en uom 
J), '.Uuguji J963 (Q;\)<!)2.\1. Sd)I.·.~· 6. 87) - abgebrucft im 
fürd)Iid)cn Q;cfcg. unb \)erorbnungsblatt 6. J3J - ijl burd) 
\)erorbnung uom J8. \;louember J96' (Q;\)02.\1. Sd)l.·~· 

6. J6)) geänbert worben. 

lDie \)erorbnung ijl nad)jlc()enb abgebrucft. 

ftuangelifd)•.[utl)crif d)es l!anbesl'ird)cnamt 
:Jnt '.Uuftrage: 

muus 

\1r. 8lOO - 66 - VII 

* 

\)crorbnung 

cpoli;eiucrorbnung) 

;ur 'ltnberung ber \)erorbnung 
cpoli;eiucrorbnung) 

über b a s l! e i d) e n w e f e n *) 

\)om J 8. nouember J 96' 

'.Uuf Q;runb ber §§ J 4 '.Ubf. J, 2;, J3 unb J7 bes poli;ei,,,er. 
waltungsgefeges uom J. :Juni J9JJ (Q;S. 6. 77) in 't)erbinbung 

*) 'ltnbert \)<!) uom J). '.Uugujl )1)63, a;e ecr,1..~., Q;I.t:Jr. l)l\) 



mit 'Urtifel J 29 'Ubf. 2 bes '5runbgef et3es wirb für bas l!anb 
Sd)Ieswig.~olftcin -oerorbnet: 

'Urtifel J 

lDie \)crorbnung cpoli;ci-oerorbnung) über bas l!.eid)cnwcf en 
-oom J r. 'Uuguft J 963 (\5\)<!.'J.l'I. Sd)I„~. s. 87) wirb wie folgt 
geiinbert: 

J. § J wirb wie folgt geiinbert: 

a.) ::In 'Ubf. J werben bie Wörter 11bie -oon einem appro• 
bierten 'Ur;t ausgeftellte i!:obesbef d}cinigung" burd} bie 
Wörter 11ber -oon einem approbierten 'Ur;t ausgeftellte 
l!.cid}enfd)auf d)cin" erf et;lt. 

h) 'Ubf. 3 Sat; 2 unb 'Ubf. 4 werben geftrid)en. 

2. § 2 wirb wie folgt geänbert: 

a) ::In 'Ubf. J unb 2 werben bie Wörter „ber i!:obesbefd)ei. 
nigung" burd) bie Wörter „bes !Leid)enf d}auf d}cines" 
erf e13t. 

h) 'Ubf. r erl)iilt folgenbe jajfung: 

„Cr) lDas Stanbesamt f enbet ben l!.cid}enf d)auf d}ein an 
bas für feinen .l'e;irf ;uftänbige '5efunbl)eitsamt; bir· 
fes leitet il)n al&balb nad) ber 'Uuswertung an bas Sta. 
tiftif d)e l!.anbesamt weiter, bas il)n fpäter ;um enbgii!. 
tigcn \)erbfeib an bas '5efunbl)citsamt ;urfüfrcid)t.11 

;. § 3 wirb wie folgt geiinbert: 

a) ::In 'Ubf. J werben bie Wörter „bie i!:obesbefd)einigung" 
burd) bie Wörter 11ben l!.eid)enfd)auf d}ein" erf et3t. 

h) 'Ubf. r Sa13 2 erl)iilt folgenbe jaffung: 

„lDcr -oon bief er pcrf on im ~al)men il)rer 3uftänbig. 
feit ausgeftellte l!.eid}enf d}auf d}ein ftcl)t bem burd) 
einen approbierten 'Ur;t ausgeftellten l!.eid}enf d}auf d}ein 
gleid)." 

4. § 4 'Ubf. 2 erl)iilt folgenbe jajfung: 

„(2) Jebe l!.eid)e mujj -oor 'Ubfouf -oon 96 Stunben nad) 
rein tritt bes i!:obes beftattet fein. Werben an Sonn. unb 
jeiertagen .l'eftattungen nid}t -oorgenommen, bleiben bei 
ber .l'ered}nung ber jrift -oon 9·6 Stunben bief e i!:age 
aujjer 'Unf .tt;l. lDie .l'eförberung einer l!.eid)e, bie an einem 
anbercn ©rt als bem Sterbe. ober 'Uuffinbungsort beftat. 
tet werben f oll, mujj innerl)alb ber gleid)en jrift beginnen. 
lDie f!eid)e ift un-oer;üglid} nad} ifintreffen am .l'eftim· 
mungsort ;u beftatten, f ofern bie jrift -oon 96 Stunben 
-oerftrid)en ift." 

r. § r wirb wie folgt geänbert: 

a) ::In 'Ubf. J Sa13 J werben bie Wörter „ber är;tlid}en 
i!:obesbef d)einigung" burd) bie Wörter „bes l!.eid}en. 
fd}auf d)eines" erf et;lt. 

h) 'Ubf. 6 wirb geftrid)en. 

6. § 6 erl)ält folgenbe jajfung: 

11§ 6 

l!.cid)enbeförberung, 
l!.cid)enpajj 

(J) reine l!.eid)e, bie nid)t an bem .l'eftattungsort bes 
Sterbe. ober 'Uuffitlbungsortes beftattet werben f oll, barf 
nur beförbert werben, wenn bie Sterbeurfunbe ober eine 
.l'ef d)einigung bes Stanbesamtes über bie 'Un;eige bes 
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Sterbefalles unb eine iir;tlid)e .l'ef d)einigung, bajj gegen 
ben i!:ransport feine .l'ebenfen beftel)en, fowic im jalle 
bes § J N ber Strafpro;ejjorbnung bie '5enel)migung ber 
Staatsanwaltf d)aft ober bes 'Umtsgerid)ts ;ur .l'eftattung 
bcr f!eid)e beim i!:ransport ber l!.eid)e mitgefül)rt werben. 

(2) ~at ber \)erftorbene an einer nad} bem .l'unbesf eud)en· 
gef e13 mdbepflid)tigen l\ranfl)eit gelitten ober beftebt ber 
\)erbad)t, bajj er im 3eitpunft bes i!:obes an einer f old)en 
l\ranfl)eit gelitten l)at, f o barf bie J!eid)e nur auf o;runb 
eines "Uon ber ©rbnungsbel)örbe ausgeftellten l!.eid)enpaff es 
beförbert werben. lDer l!.eid)enpajj ift bei ber 2.'eförberung 
ber l!.eid)e mit;ufül)ren. 

m lDas ©rbnungsamt l)at eine 'Ubf d)rift bes l!.eid)cnpaf. 
f es un"Uer;üglid) ber ©rbnungsbel)örbe bes .l'eftimmungs. 
orte& ;u überf enben." 

7. § 7 wirb geftrid)en. 

8. § 8 tvirb wie folgt geiinbert: 

a) 'Ubf. J erl)iilt folgenbe jajfung: 

„(J) ITTit bcm 'Untrag auf 'Uusftellung eines l!.eid)en. 
pajf es finb '1.'0r;ulegen: 

a) bie Sterbeurfunbe ober eine .l'ef d)einigung bes 
Stanbesamtes über bie 'Un;eige bes Sterbefalles, 

h) eine .l'efd}einigung bes für ben Sterbe. ober 'Uuf• 
finbungsort ;uftänbigen \5ef unbl)eitsamtes barübcr, 
bajj ber .l'eförbcrung ber l!.eid)e .l'ebenfen nid}t cnt· 
gegenf tel)en, 

c) eine .l'efd)einigung bes ,2.;eftattungsunternel)mers 
barüber, bajj bie f!eid)e ben \)orfd)riften bief er \)e1·. 
orbnung entfpred)enb eingef argt unb mit einem ;ur 
l!eid)enbeförberung beftimmten jal)r;eug C§ 9) be· 
förbert wirb." 

h) 'Ubf. 2 unb 'Ubf. 3 Sat;l :i werben geftrid)en. 

9. § 9 erl)iilt folgenbe jaff ung: 

„§ 9 

f!cid)enwagen 

CJ) 3ur l;eförberung einer l!.cid)e auf Strajjen unb Wegen 
finb jal)r;euge ;u benut;len, bie ;ur l!.eid)enbeförberung 
eingerid)tet finb unb ausfd)Iicjjlid) ;u bief cm 3wecfe "Uer• 
wenbct werben (l!.eid)enwagen). 

(2) lDie ©rbnungsbel)örbe bes Sterbe. ober 'Uuffinbungs. 
ortes fann nad) "Uorl)eriger 'Unl)örung bes \5ef unbl)cit&• 
amte& bie \)erwenbung anberer jal)r;euge ;ulaff en. Sie 
fann bei ber '5enel)migung 'Uuffogen mad)en, f oweit bics 
bie öffentlid)e Sid)erl)cit ober ©rbnung erforbert. ITTit 
jal)r;eugen, bie gewerbsmäjjig ber perf onenbeförberung 
biencn ober gewerbsmäjjig ;ur ,2.;eförberung '1.'0n !!eben&• 
mitteln ober \)icl) benut;lt werben, bürfen J!eid)en nid)t be· 
f örbert werben." 

JO. § JO erl)ält folgenbe jaffung: 

„§ JO 

Särge 

(J) lDie f!eid)e mujj bei ber .l'eförberung 'l.'On einer (!Se. 
meinbe in eine anbere '5emeinbe in einem wiberftanb&• 
fiil)igen ITTetallbel)älter luftbid)t eingef d}foff en unb bicf er 
in einen ~ol;farg eingef et3t fein. 'Unftelle bes ITTetallbcl)äl. 
ters fann aud) eine gerud)s. unb ffüffigfeitsunburd)liiffige 
plaftifl)ülle mit füllen"Uerf d)Iujj "Uerwenbet werben . 



/ 

(l) 3Die <Drbnungsbd)Örbe fann aud) bie :8eförberung ber 
!!eid)e in einem f eften, gut abgebid)teten ~ol;f arg geftat• 
ten. '.Jlt' bief cm jalle ifi ber :8oben bes Sarges mit einer 
5'-Jo cm l)ol)en Sd)id)t auffaugenber Stoffe(;. :8. Säge• 
11tel)I, ~ol;fol)lepufoer, ll:orfntull) ;u bebed'en." 

JJ. § JJ erl)ält folgenbe jaffung: 

„§ ,, 

ll:ransportbegleiter 

(J) Jebe !!eid)e 11tutJ bei ber :8eförberung '-'On einer ;u. 
"erläffigen Perf on begleitet werben. :Jft für ben ll:ransport 
ber l!eid)e ein l!eid)enpatJ erforberlid), wirb ber name ber 
:8cgleitperf on "on ber <Drbnungsbel)örbe in ben !!eid)en· 
pajj eingetragen. 

(l) 3Die :8egleitperf on ift bafür "erantwortlid), batJ 
a) bie nad) § 6 erforberlid)en :8egleitpapiere mitgcfül)rt 

werben, 
b) bie :8eförberung 11töglid)ft ol)ne Unterbred)ung bis ;um 

:8eftimmungsort burd)gefül)rt wirb, 

c) bic l!eid)e '-'On bem jal)r;eug, auf bem fic beförbert 
mirb, nid)t ol)nc ;wingenben '13runb l)eruntergmommen 
wirb, 

d) bas jal)r;eug bei einem un"ermeiblid)en 'll'.ufentl)alt un• 
"er;üglid) auf einem abgefonberten plat3 abgeftellt unb 

e) bie J!eid)e am :8eftimmungsort unmittelbar nacl) ber 
'lhtfunft ;u ber l;eftattungsftelle ober ;u einem l!eid)en• 
raum beförbert wirb." 

'll'.rtifel l 

3Dief e "Oerorbnung tritt einen \Cag nad) ber "Oeröffcntrid)ung 
in liraft. 

li i e[ , bCll J 8. not)entber 1965' 

3Der :Jnnenminif ter 
als <Drbnungsbel)örbe 

3D r. S d) I e g eI b e r g e r 

Urteile bes :8unbes"erfaffungsgerid)ts '-'Ollt 
J 4. 3De;ember J 965" über liird)elt'fteuern 

li i e I, ben l5'. Januar 1966 

3Dief er nummcr bes fürd)Iid)en '13ef et3• Unb "Oerorbnungs• 
blattes ift beigefügt in '13eftalt eines Sonberbrucfes aus bem 
'll'.mtsblatt ber f.f". fürd)e in 3Deutf d)Ianb ~eft J Jal)rgang 
)966 t:Jr. l) ber 'Wortlaut ber t)Otn l;unbeSt)erfajfungsgerid)t 
am J4. 3De;ember J965" gefällten fürd)enfteuerurteile. 'Wir nel)• 
men :8e;ug auf unf ere Xunb"erfügung '-'Om '7· Januar 1966 
- 7004-, mit ber wir eine überfid)t bef onbers wid)tiger nad) 
f ad)lid)cn '13efid)tspunften georbneten Sät3en aus ben Urteils• 
grilnben bes :8unbes"erf aff ungsgerid)ts ben propftei"orftän• 
bcn überreid)t l)aben. 

f!"angelif d)·l!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

:Jm 'll'.uftrage: 

f!bf en 

'll;. 7004 - 66 - II 
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jünfte "Oerorbnung über bie f!rl)öl)ung l:'Ott 
3Dienft· unb "Oerforgungsbe;ügelt' ber '13eift· 
lid)en unb liird)enbeamten. "Oom J4· Januar J966 
(3Drucffel)Ierberid)tigung) 

li i e I , ben l4. Januar J 966 

::In ber "Oeröffentlid)ung ber genannten jünften "Oerorbnung 
Cliird)I. '13ef.• u. "0.-:81. J 96'6 S. J 9) mutJ es in ber '2lnlage 3' auf 
Seite ll in ber l;efolbungsgruppe n, 3Dienftaltersftufe n, 
ftatt „J 6H,l4" r i d) t i g lauten: „J6n,04". 

f!"angelif d).J!utl)erifd)es J!anbcsfird)enamt 
:Jm Uuf trage: 
norbmann 

'll;.: 3'5')o - 66 - X/4/7 

l;ilbung ber Kird)engemeittbe t:leu.Sd)ön. 
n i n !J ft e b t (l;erid)tigung) 

li i e I, ben 6. Januar J966 

§ 3' bcr auf Seite )3'6 bes fürd)Iid)en '13ef et3• unb "Oerorb· 
nungsblattcs J 96l CStücf t:Jr. ll/ J 96l) "eröffentlid)ten Ur. 
i'unbe über bie l;ilbuttg ber fürd)engemeinbe t:leu.Sd)önning. 
ftebt ber Propftei Stormarn erl)ält folgenbett 'Wortlaut: 

::Im 3uge ber "Oermögensauseinanberf etlung überträgt bie 
liird)cngemeinbe '13linbe bas im '13runbbud) tJOn Sd)önnig. 
ftebt unter l;anb l7 l;latt 745' eingetragene 3'67J qm grojje 
jlurftücf ll ! J 09 mit ben barauf befinblid)en '13ebäuben 
auf bie fürd)engemeinbe t:Jeu.Sd)önningftebt. 

f.ftJangelif d).!!utl)crif d)es 1!anbesi'ird)ena11tt 

:Jm 'll'.uftrage: 
3Dr. man lt 

nr. JO t:lcu.Sd)önningftebt - 66 - VIl/r 

'21usfd)reibung '-'On pfarrfteilen 

3Die Pf arrftelle bcr fürd)cngemeinbc ~ a r r i s I e e , prop. 
ftci jlcnsburg, wirb ;um J. 'll'.pril J966 frei unb l)iermit ;ur 
l'ewerbung ausgef d)rieben. 3Die :5ef et3ung erfolgt burd) 'Wal)l 
ber '13e11teinbe nad) präf entation bes fürd)en"orftalt'bes. 2'e· 
werbungsgefud)e mit l!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb 
an ben propftei"orftanb in l3'9 jlensburg, Poftfad) lJJ, ein· 
;uf enben. " 

3wei prebigtftätten (ca. 5'000 '13emeinbeglieber), 11tobernes, 
fleineres paftorat "or()anben. 3Die f!rrid)tung eines '13emeinbe· 
3cntru11ts ift in "Oorbereitung. 

Ublauf ber l;ewerbungsfrift: "Oier 'Wod)en nad) '2Cusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en '13ef et3• unb "Oerorbnungsblattes. 

t:Jr. lO ~arrislee - 66 - VI/ 4 

3Die J. Pf arrftelle ber liird)engemeinbe 1! u n b e n , propftei 
t:'Jorberbitl)marfd)en, Wirb t)Orausfid)tlid) ;um J• tnär; 196'6 
frei unb l)iermit ;ur l;ewerbung ausgef d)rieben. 3Die :8ef et3Ult'g 
erfolgt burd) 'Wal)l ber '13emeinbe nad) Präf entation bes für. 
d)entJorftanbes. l;ewerbungsgef ud)e mit l!ebenslauf unb 3eug. 
nisabfd)riften finb an ben propftei"orftanb in u4 ~eibe, 
l'efderftrajje lS, ein;uf enben. 



Pa\iorat unb ilScmcinbcl)aus \?orl)anbcn. mittelf d)uie am 
©rt, "5öl)crc Sd)ulen in "5cibe unb "5uf um. 

'llblauf bcr ~cwcrbungsfri\i: ~icr 'Wod)cn nad) 'llusgabc 
bief es Stücfes bes l\ird)lid)en ©cf et:;• unb ~erorbnungsblattcs. 

'Clr. zo Jlunbcn J. Pf\i. - 66 - VI/4 

* 

!:lic ::. Pf arr\icllc bcr l\ird)cngemcinbe Jl u n b c n , prop• 
\ici 'Clorbcrbitl)marf d)en, wirb erneut ;ur ~cwerbung ausge• 
fd)riebcn. !:lie ~cf et:;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e ffrnennung. 
~ewerbungsgcfud)e mit Jlebenslauf unb 3eugnisabf d)riften 
finb an bcn prop\icil.?or\ianb in zz4 "5eibe, ~efeler\iraffe z8, 
3u rid)ten, ber bie ~ewerbutrgen über bas Jlanbesfird)enamt an 
bcn "5crrn ~if d)of weiterrcid)t. 

pa\iorat unb ©emcinbcl)aus \?Orl)anben. mittelfd)ulc am 
ct'lrt, "5öl)ere Sd)ulcn in "5cibe unb "5uf um. 

'llblauf ber ~cwerbungsfri\i: ~ier 'Wod)en nad) 'llusgabe 
biefes Stücfes bes l\ird)lid)en ©cf et:;• unb ~erorbnungsblattes. 

'Clr. zo i!unben ::. Pf\i. - 66 - VII 4 

!:lie ::. Pf arr\ielle ber \!:l)ri\ius.l\ird)engemeinbe l\ r o n s • 
1) a g e n , prop\ici Kiel, wirb ;ur 2'ewerbung ausgef d)riebcn. 
!:lie ~cf et:;ung erfolgt burd) 'Wal)( bes l\ird)en\?or\ianbes nad) 
präf entation bes prop\icil.?or\ianbes. ~ewerbutrgsgefud)e mit 
i!ebcnslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben prop\icil.?or' 
\ianb in H Kiel, jalcf\iraffe 91 cin;ufenben. 
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'Cläl)ere 'llusfünfte erteilt pa\ior Sd)arrenberg, zJ l\rons' 
l)agen über l\iel, "5affelfamp J-S' Cil:el.: l\iel t Z7 J7). 

'llblauf ber ~ewcrbungsfri\i: ~ier 'Wod)cn nad) 'llusgabe 
bief es Stücfes bes l\ird)lid)en ilSef et:;• unb ~erorbnungsblattes. 

'Clr. :zo ltl)ri\ius.l\gb. l\ronsl)agen ::. Pf\i. - 66 - VII 4 

Stell enaus f d) reibung 

3um J. 'llpril J 966 i\i in ber martin.Jlutl)er.l\ird)cngemcinbc 
'W e n t o r f bei "5amburg bie Stellung eines fürd)enred)• 
nungsfül)rers neu ;u bef e13en. mit bem \?Orgenannten 'llmt i\i 
bie jriebl)ofs\?erwaltung unb bie ilSef d)äftsfül)rung eitres Kin· 
bertageS• unb 'llltenl)eimes \?Crbunbcn. !eingearbeitete mit• 
arbciter l)elfcn bem ~ewcrber in f cincm \?ielf citigcn unb inter• 
cff antcn !:licn\i, ber ffrfal)rung in ltcd)nungs• unb ~erwal• 
tungsbingen \?Orausf ct:;t. ~ergütung nad) bcm l\ird)lid)cn 'lln· 
gc\ielltentarif (l\'llil:), ber bcm ~unbesange\ielltentarif gleid)t, 
imb eine geräumige in f d)öner Umgebung Iiegenbe !:liettjiwol)• 
nung werben angeboten. 

'llm ct'lrt unb in ber näd)\ien Umgebung finb alle Sd)ularten 
\?Orl)anben. !:lie "5amburgcr Stabtmitte i\i im ~ororts. unb 
s.~al)n\?erfel)r in Jo minuten ;u erreid)en. tes l)anbelt iid) um 
eine neu aufgebaute mittlere l\ird)engemeinbe in lanbf d)aftlid? 
f d)öner J.!age am Sad)f enwalb. 
~ewerbungen mit ben üblid)en Unterlagen unter 'llngabe ber 

©el)altsanf priid)e fitrb bis ;um J o. mär; J 966 an ben ~orfit:;en• 
bcn bes fürd)cn\?Or\ianbes ber martin.Jlutl)er•l\ird)engemcinbe 
in :zos-7 'Wcntorf b. "5amburg, 'llm ~urgberg, ein;ureid)cn. 

Jo 'Wcntorf - 66 - X/7 

Perfonalien 

!ernannt: 
'llnt J 7. 'Januar J966 bcr Pa\ior "5elmut l\ i c w n in g, bisl)cr 

in ~urg a. j., ;um Pa\ior ber fürd)engemcinbe Sd)ulau 
(::. Pfarr\icllc), propjlci ~lanfenef t•Pinneberg. 

~erufen: 

'llnt H· 'Januar J 966 bie ~ifarin Urfula m iI l i es, ;. 3. in 
Kiel, in bie Stabt\?ifarinnenjielle beim l\ird)engemeinbe· 
\?crbanb Kiel (für ben !:lietrji in ber l\ird)engemcinbe füe[, 
'Cleumtil)lcn.J:lictrid)sborf), propjiei l\iel. 

!!!ingcftil)rt: 
'll'nt ::. 'Januar J 966 ber pajior ©unnar 'lt b o I p 1) f e n als 

pajior in bie z. Pf arrjielle ber l\ird)engemeinbe St. 'Clifo· 
lai in jlensburg, propjiei jlensburg; 

am ::. 'Januar J966 ber pajior l\arl "5cin; !:l u n f er als pa. 
jior in bie ::. Pf arrjiellc ber ffrlöf erfird)engemeinbe Ueter• 
f cn, prop\iei ~Ianfcnef e•Pinneberg; 

am 9. 'Januar J 966 ber pajior ffyfe ff 1) I e r s als pajior in 
bie J. pfarr\ielle ber fürd)engemcinbe l!:ütjenburg, prop• 
\iei Plön; 

am J6. 'Januar J966 bcr pajior ©erl)arb "5 an cf als Pa\ior 
ber fürd)engemeinbe "5ol)n, propjiei ltenbsburg. 

:Jn ben ltul)ejianb \?erfet:;t: 

3um J. mär3 J 966 propji ct'ltto il: 1) e b e n s , "5eibe. 

ilSejiorben: 

t 

Friebrid} Oppermann 
geboren am 4. 'Clo\?ember )880 in "5anno\?er, 

ge\iorben am ::4. !:le;ember J 96t in 'Clecfargcmünb. 

!:ler ~erjiorbene wurbc am Z8. ct'lftobcr J906 in 
9onberburg orbinicrt; er l)at \?Oll' J906 bis J9J6 in 
:Jnbien unb J9ZJ bis J9Z9 in \l:l)ina im miffionsbicn\i 
gejianben. Seit bem JJ. 'Januar J9JJ bis ;u feiner 
3urrul)efc13ung ;um J· 'Clo\?ember )949 war er pajior 
bcr l\ird)cngemeinbc il:ornef d). 

~erausgcber unb ~erlag: fe\?.•l!utl). l!anbcsfird)cnamt, Kid. 
:5e3ugsgcbtil)r \?icrteljäl)rlid) J,- !:im (monatlid) 11- !:lm) 3u3üglid) 3u\ieIIgcbül)r. - !:lrucf: Sd)mibt & l\Iaunig, l\id. 
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

- 1 BvR 413/60 -

- 1 BvR 416/60 -

Artjkel 13 qes Badiscllen Ortskirchensteuergesetzes 
vom 30. Juni 1922 (Badisches Gesetz- und Verordnungs
blatt Seite 501) in der Fassung de8 Artikels II Ziffer 3 
des Badischen Landesgesetzes zur Änderwig des Kir
chensteuerrechts vom 28. Juni 1951 (Badisches Gesetz
und Verordnungsblatt Seite 119) und in der Fassung 
des Artikels II Ziffe:r; 3 des Württemberg-Badischen 
Gesetzes Nr. 410 vom 21. Januar 1952 (Regierungsblatt 
der Regierung Württemberg-Baden -Seite ß) ist nichtig. 

Gründe: 

A. 

I. 

Die Rechtsgrundlage der Kirchenbausteuerpflicht 
juristischer Pers~nen im ehemaligen Land Baden ist 
Art. 13 des BadiSchen Ortskirchensteuergesetzes vom 
30. Juni 1922 (GVBI. S. 501) - OKiStG -. Die Vor
schrift war durch das Badische Gesetz über die Ände
rung des Ortskirchensteuergesetzes vom 28. ,Mai 1940 
(GVBl. S. 64) aufgehoben, ist aber in den Jahren 1951 
und 1952 wieder in Kraft gesetzt worden, und zwar für 
das ehemalige Land Baden (Südbaden) durch Art. II 
Ziff. 3 des Badischen Landesgesetzes vom 28. Juni ).951 
(GVBl. S. 119) mit Wirkung vom 1. April 1951 und für 
den Landesbezirk Baden des ehemaligen Landes Würt
temQerg-Baden (Nordbaden) durch Art. II Ziff. 3 des 
Württ.-Bad. Gesetzes Nr. 410 vom 21. Januar 1952 
(RegBl. S. 3) mit Wirkung vom 1. April 1951. Durch 
diese , beiden Geset7.e wur<,ie Art. 13 OKiStG in fa.st 
gleichem Wortlaut in das Badische Ortskirchensteuer
gesetz von 1922 wieder eingefügt. 

Danach sind steuerpflichtig Körperschaften, Perso
nenvereinigungen und Vermögensmassen, die im Gel
tungsbereich der erwähnten Gesetze Grundbesitz oder 
Gewerbebetriebe unterhalten. Sie können von allen 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaften zur Dek
kung der durch die Kirchensteuer aufiubringen.den 
Kosten für die Unterhaltung und den Neubau der 
Pfarrkirchen und Pfarrhäuser herangezogen werden. 
Als Besteuerungsgrundlagen gelten die Korperschaft
steuer, der Grundsteuermeßbetrag der grundsteuer
pflichtigen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, der 
Grundsteuermeßbetrag grundsteuerpflichtiger Grund
stücke sowie der Gewerbesteuenneßbetrag. Auf diese 
Besteuerungsgrundlageh werden bestimmte Hundert
sätze (Hebesätze) angewendet, die jeweils, von der ört
lichen Kirchenbehörde festgesetzt werden und inner
halb einer Kirchengemeinde einheitlich ~ müssen. 
Die. SteuerpfliCht besteht gegenüber allen in Art. 1 
OKi$tG genannten KirCb.engemeinden, d. h. den ört
lichen Verbänden von . Angehörigeµ der als Körper-

schaften des öffentlich,en Rechts anerkannten Religions
gesellschaften, welche zum Zwecke der gemeinsam 
öffentlichen Religionsübung mit regelmäßigem pfarr
lichem Gottesdienste im Lande Baden bestehen oder 
mit staatlich!ir Genehmigung künftig errichtet werden. 
Art. 13' Abs. Y, 4, 5 und 6 OKiStG in d~r für Südbaden 
geltenden Fassung hat folgenden Wortlaut: 

(1) Zur Deckung der durch die Kirchensteuer aufzu
bringenden Kosten für kiNbliche Bauten der im 
Artikei 2 Absatz 2 Ziffer l bezeichneten Art kön
nen Körperschaften,, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die .im I..ande Baden Gx:undbesitz 
haben oder Gewerbebetriebe unterhalten, zur Lei
stung von Kirchensteuer (Bausteuer) herangezogen 
werden. , 

(4) Die in Absatz 1 bezeichneten Steuerpflichtigen 
können von allen steuerberechtigten Religionsgesell
schaften zur Bausteuer herangezogen werden. Die 
Steuerberechtigung der einzelnen Religionsgesell
schaften bemißt sich nach dem Verhältnis des An
teils, den die Angehörigen ihres Bekenntnisses' an 
der Gesamt.zahl der Gemeindeeinwohner haben. 

(5) Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, deren Mitglieder satzungsgemäß 
dem gleichen Bekenntnis angehören müssen oder 
die satzungsgemäß ausschließlich. Zwecke eines Be
kenntnisses verfolgen, dürfen abweichend von Ab
satz 4 nur von ihrer Religionsgesellschaft, und zwar 
mit dem vollen Hebesatz zur Bausteuer herange
zogen werden. 

(6) Kirchliche Stiftungen, deren Ertrag ohnehin 
zur Bestreitung der Kosten für die Kirchen- und 
Pfarrhausbaulichkeiten der betreffenden Religions
gesellschaft bestimmt ist, sind von der Verpflichtung 
zur Entrichtung von Bausteuer ausgenommen. 

Der in Art. 13 Abs. 1 genannte Art. 2 Abs. 2 Ziff. 1 
hat folgenden Wortlaut: · 

Als örtliche kirchliche B~ürfnisse sind jedenfalls 
anzusehen: 
1.' Unterhaltung und Neub_au der Pfarrkirchen und 

Pfarrhäuser. 

Für Kirchensteuerpflichtige, die an einer nichtrechts
fähigen Handelsgesellschaft beteiligt sind, bestimmt 
Art. 12 Abs. 4 OKiStG: 

Kirchensteuerpflichtige , Personen, die an einer 
offenen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
_od.er an einer anderen Gesellschaft betciligt sind, 
bei der die Gesellschafter als Unternehmer (Mit
unteniehmer) der Gesellscllaft gelten, werden aus 
dem ihrer Beteiligung am Vermögen der Gesell
schaft entsprechenden Teil des Grundsteuermeßbe
trags und aus dem ihrer Beteiligung am Gewinn der 
Gesellschaft entsprechenden '.!'eil des einheitlichen 
Gewerbesteuermeßbetrages zur Ortskirchensteuer 
herangezogen. 

Eine Kirchenbausteuerpflicht juristischer Personen 
besteht heute nur noch im Gebiet des ehemaligen Lan
des Baden. Frühei::, wurde diese Steuer noch in einigen · 
anderen deutschen Ländern erhoben; sie ist aber dort 
seit Jahrze)lnten beseitigt. 



II. 

.i. Die B~werdeführerin zu 1) betreibt· als Gesell
schaft mit beschränkter Haftung· eine Papierfabrik in 
Forbadl/Murgtal, wo sie Grundstücke zu eigen hat. Mit 
Steuerbe~ vom 4. september 1957 forderte die 
ltvangeli$che Kil'.chengemeinde Forbaeh von ihr für die 
Steuerjahre 1954 und 1955 Kirchensteuer aµs Grund
besitz, Gewerbebetrieb und atis der Körpersehaftsteuer. 
Die Beschwerdetilliterin erhob nach erfolgl~m Ein
spruch AhfechtungsWge. Das Verwaltungsgericht Frei
burg wies die Klage, der Verwaltungsgeriehtsl:iof Baden• 
Württemberg die Berufung zurück. Das Bundesverwal• 
tungsgericht bat die Nichtzulassungsbesehwerde im 
Hinblick auf seine EntScheidufigen vom 1. August 1958 
(BVerwGE 1, 189) und vom 6. Februar 19S9 - BVerwG 
VII C 60.57 -, in denen die Rechtsgiiltigkeit der Kir-

. chenb1:i.usteuer in Baden bejaht worden ist; zurückge
wiesen. · 

2. Die · Beschwerdeführerin zu 2) ist ebenfalls eine 
Gesell,schaft mit beschränkter '.Haftung; sie unterhält 
einen Gewerbebetrieb in Singen/Bodensee. Mit Steuer
bescheid vom· 10, April 195'1 forderte die Kathollsehe 
Kirclrengemeinde Singen von ihr für die Steuerjahre 
1956 und 1957 Kirchensteuer aus Grundbesitz, Gewerbe
betrieb und KörPersehaftsteuer, Die Beschwerdefübre
rin erhob nach erfolglosem. Einspruch ·Anfechtungs
klage. Das VetWaltung!!geticht Freiburg· Wies die An
fechtungsklage, der Verwaltungsgerich.tshot Baden
Württem.berg die Berufung zurück. Das· Bundesverwal-

. tungsgericht hat die wegen NiCh.tzulassung der Revision 
• erhobehe Beschwerde zurückgewiesen. 

a.ngeselJ.en werden könnten. Schließli~ sei zu berück-· 
. sichtigen,. daß in 'vielen Großbetrieb,en z.ahlreiene Pelld
ler arbeiteten; die vermehrten Bedürlnisse .entstÜnden 
daher zu ,einem .erheblichen Teil nicht am ~Utz· des be-
steuerten Unternehmens. · 

i 

Im übrigen würden hinsichtlich. der Beste1lerung die 
, jµristi$ch.en Penonen ill den ,Landesteilen Baden und 

Württemberg ungleich. beh.andelt. Wenn dies für eine 
. Übergangszeit als zulä$sig angesehen werde, müsse 
diese· Obergangszeit begtenzt ·werden, notfalls ·durch 
eine Feststellungsent&cheidung iln Sinne des Besmtus
ses des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Februar 
1957 (BV&rfGE 6, 257 [265]).- . 

3. Die Erstreckung. der ){irchensteuerpflich.t auf juri
stische Personen verstoße schließlich. auch gegen Art. 2 
GG .. Das Besteuerungsrecht .sei· den Kµ-chen · voin ·Staat 
verliehen,. Die Kirchensteuemormen seien daher auto
nom .. gesetztes stcmfüches Reeht. Die yerleihung der · 
Autonomie unterliege zwar nicht unmittelbar dem Art. 
80 00, müsse aber irii. Hinblick ·auf die vom Rechts
staatsprinzip geforderte Beschränkung der Möglichkeit 
zur · Delegation rechtsetzender · Gewalt bestimmten 
Schranken un~orfen sein, ·die ?licht weniger eng 
sein dürften ~ls die dE!ll ;Art. 80-GG; Autonomie diirfe 
nur verliehen werden, soweit „Zweck· und Aufga~
ktei.S" des beliehenen Verbandes es• erforderten. Die 
Aussta\tung der Kirchen mit autonomer Befugnis zur 
Besteue~ng von Nfuhtmitgliedem überschreite diese 
Schranke, die sich aus dem Wesen des gewaltentren
nenden Rechtss~ates ergebe . 

IV. 

III. Die Verfassungsbesehwerden sind dem Peutsehen 
Die Bellchwerdeführerinnen haben gegen die Kir- Bundestag, dem Bt.Uldesrat. der Bund~g, dem 

chensteuerbescheide, die Einspruchsbescheide, die Urteile · Landtag und' der Regierung des Llindes Baden-Würt
des Verwaltungsgerichts und· des Verwaltungsgerichts..; tetnberg sowie eiern 'Erzbischöflichen Ordillariat in Frei- . 
hofs sowie die Beschlüsse des Bundesver)V'altungsge„ burg und .dem EvahgeUschen Oberkir~at in Karls
richts Verfassungsbeschwerde eingelegt; sie beantragen, ruhe ~ugestellt worden, 
diese Entseheidungen aufzuheben und die Heranzie- 1. Di;i.s Staatsmhiisterium :Saden-WUI:~mbe~g, das 
h~ juristischer Personen zur Kitcb.ensteuer ai,d dem .V~ahren gemäß § 82 BVerfGG beigetreten ist; ' 
Grurid Art. 13. OKiStG in der. Fassung des Badisehen hält die Heral;1Ziebung juristisch.er Personen zur Kir
Landesgesetzes ·zur Änderung des Kirehensteuerrechts chel:;\Steuer für vereinbar mit dem Grundgeset,z. Zur 
vom 28. Juni„ 1951° (GVBI. s .. 111)) für !:p.cht vereinbar Begründuni hat es ausgeführt: 
mit dem Grundgesetz zu erklären. Zur Begründung a) Die Glaubens- und· Bekenntnisfreiheit gemäß Art: 
führen sie aus: 4 GG stehe juristischen Personen nicht zu. Ein Durch-

1. Die angetoehtenen ~tscheidungen verstießen gegen griff auf die na~ürlich.en Personen, di.e Träger der jurl-. . 
Art. 4 GG, weil die Bek:~tni.S- und Weltanschauungs- sttschen Pers0ri seien, sei nieht möglich. Die Schaffung 
freiheit auch juristischen Personen zustehe. Zumindest der juristisclieh Persqn solle gerade ermögJ.ich,(in, daß 
gelte das für die im vorliegenden Zusammenhang allein ein,von dem Vermögen d~r hiriter der juristischen Per-· 
bedeut5ame „negative W'eltanschauu~t"; diese son stehenden natürliehen Personen getrenntes. Ver
werde dµrch die Auferlegung einer·Kirchensteuer ein- mögen entstehe.' 
geschränkt. Die Besteuerung werde durch Art. 140 GG b) Die Heranziehung zur Kirchensteuer benaehteilige 
in Verbindung mit Art. 136 Abs. l WRV nieht gedeckt. die juristischen Personen nicht willkürlieh gegenüber' 
Die Kirchensteµerpflicht sei keine ,,staatsbürgerliche natürlidien Personen, obwohl die juristischen Personen 
Pflicht" im Sinne dieser VorsC:hrlft. Selbst wenn sie sich nieht dureh Austri'tt aus der Religionsgesells:chaft 
dies wäre, .dürfte sie den Art. 4 GG nicht einschränken. · von der Kirchenste1lerp:flicht befreien könnten. Denn 
Insbesondere könne Art. 137 Abs. 6 WRV (in Vetbin• der Grund der Kirehensteuerpflicht natürlicher p~ 
dung mit Art. 140 GG) nicht als lex specialis gegenüber nen sei ihr eigenes re,Ugiöses Bedürfni.S, das <für, Reli ... 
Art. 4 GG angesehen werden. . . gionsgeseUsehaft Kosten verursacih.e,, aber mit dem 

2. Die Heranziehung juristischer Personen zur Kir· Kirchenaustritt wegfalle; Grund der Kircbensteuer
chensteuer im unterschied zu natürlichen Personen Pflicht jurlstischer Personen sei ihr Einfluß auf die 
verstoße gegen Art. 3. GG, denn sie sei wlllklir:qch. Die Zaltl der Gläubigen einer Gemeinde, deren Erhöhung 
Organisation eines Betriebes als juristische Person oder die· Religi.oil$gesellsehaften zu vermehrter Bautätigkeit 
als· Personalgesellschaft sei für die AUswirkung a~ · · nötige. · 
etwaige kirchliche Bedürfnisse unerheblich. Die Zu• Auch . die. unterschiedliehe pehandlung juristisch.et 
samme;nballung von: Arbeitnehmern verursadle im :E>etlionen hipsiehtllch det Kirehensteuer in den Landes· 
Endergebnis· keine vennehrten BedürfniSse der Kir- teilen Wurt\emberg und Baden sei nicht wlllkürlidl. 
ch.en. Vielmehr verbessere sie die Kos1;enstruktur der . Die Differenzierung sei für eine· U~angszeit auch 
Kirchen. :M'1t steigenden Kosten im ~allungsraum stre..: · noch. J.;leute gerechtfertigt, weil die Neuordnung dieser 
gen auch die„ Kitcllenst,euern · der Arbeitnehmer, ~ schririgen Rechtsmaterie' durch den Gesetzgeber ge
heut,e nieht mehr als die fina~wäehsten · Sdüehten raume Zel.~ in Ansprueh riehme. · . 
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c) Im Landesbezirk·Baden habe es sich 1952 nur um 
die Wiedereinführung der Kirchenbausteuer im Sinne 
einer Wiedergutml:l.chUng riationalsoi.talistischen Un
rechts gehandelt. 

2. Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg hat fol
gendes vorgetragen: 

Juristische Personen mit wirts·chaftlicher Zielsetzung 
könnten sich auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
nicht berufen. Ein Durchgriff auf die natürlichen Per
sonen sef nicht möglich. Die Ausnahme des Art. 13 
Abs. 5 OKiStG beruhe auf dem Grundsatz, daß keine 
Kirche in den inneren Bestand einer anderen Kirche 
eingreifen dürfe. · · 

Die Kirchensteuerpflicht sei eine staatsbürgerliche 
Pflicht im Sinne des Art. 136 Abs. 1 WRV. Art. 137 
Abs. 6 WRV sei lex specialis für die Kirchensteuer
~rhebung. Da das Grundgesetz als Einheit beE:riffen 
werden müsse„ könne es keine ranghöheren und rang
niederen Verfassungsnonnen geben. Art. 137 Abs. 6 
WRV sei aber absichtlich so gefaßt worden, daß auch 
die Besteuerung juristischer Personen zulässig sei; sie 
sei schon vor Erlaß der Weimarer Verfa·s~ung zulässig 
gewesen und durch sie gebilligt worden .. Das Besteue
rungsrecht sei .in gleichem Umfang auch vom· Grundge
setz übernommen worden. Die Anderung der staatskir
chenrech,tlichen Lage habe das Besteuerungsrecht nicht 
beeinflußt, da es sich ~oweit um eine vom Staat ver
liehene Befugnis handle. Im übrigen sei das kirchliche 
Finanzwesen seit der Säkularisation noch nie so eng 
mit dem Staat verbunden gewesen wie heute. 

Das Recht der Kirchen, Kirchensteuern zu erheben, 
sei durch das Badische Konkordat und den Badischen 
Kirchenvertrag ·garantiert; das Recht . der Kirchenge
~einden, eine Bausteuer von juristischen Personen zu 
erheben, könne daher nur durch Verhandlungen mit 
dem Heiligen Stuhl und der Vereinigten Evangelisch
protestantischen Landeskirche beseitigt werden. 

3. Der Evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe hat 
auf die Ausführungen des Erzblschö:iliehen Ordinariats 
in Freiburg Bezug genommen und sich ihren Inhalt zu 
eigen gemacht, ·· 

4. Der Deutsche Bundestag, der Bundesrat, die Bun
desregierung und der Landtag d~ Landes Baden-Würt
temberg haoon sich nicht geäußert. 

'B. 

Die Verfassungsbeschwerden sindzulässig. DieGrund
rechte aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. · 1 GG stehen 
auch juristiSchen :Personen zu (BVerfGE 4, 7 [12]; 10, 
89 [99], 221 [225]; 15., 235 [239]). Ob Art. 4 Abs. 1 GG 
auch auf juristische .Personen anwendbar ist, deren 
Zweck nicht die Pflege oder Förderung eines religiösen 
Bekenntnisses oder die Verkündung des Glaubens ihrer 
Mitglieder ist, kann hier dahingestellt bleiben. Für die 
Zulässigkeit der Verfa~ungsbeschwerde genügt eß, daß 
die Beschwerdeführ.erinneh eine Verletzung dieses 
Grtmdrechts mit der nicht offensichtlich unhaltbaren . 
Begründung behaupten, dadurch, daß Geldzahlungen 
für Religionsgesellschaften von ihnen verlangt würden, 
werde ein Gewissenszwang auf die verantwortlichen 
Rechtsträg~r der juristischen Personen ausgeübt. 

c. 
I. 

Die Heranziehung zur Kirchenbausteuer auf Grund 
des BadiSchen OrtskirchensteuergesetzeS verletzt' die 
juristischen Personen in ihrem Grundrecht aus~. 2 
Abs; 1 GG, und z.war aus Gründen, die nicht in den 
Bereich der besondererf Grundrechte aus Art. 3 Abs\ 1 
und Art. 4 GG fallen. 

· 1. Die .Freiheit der Entfaltung der Persönlichke'it er
schöpft sich nicht in der allgemeinen Handlungsfreiheit 
(vgl. BVerfGE 6, 32 [36 f]), sondern umfaßt in der 
grundgesetzlichen Ordnung auch den grundrechtlichen 
Anspruch, nicht durch staatlichen Zwang mit einem 
Nachteil belastet zu werden, der nicht in der verfas
sungsmäßigen Ordnung begründet ist. Das Grundrecht 
verbietet Eingriffe der Staatsgewalt, die nicht rechts
staatlich sind (BVerfGE 9, 83 [88]; 17, 306 [313 f]). Ins
besondere gehört zur Handlungsfreiheit auch das 
Grundrecht des Bürgers, nur auf Grund solcher Rechts
vorschriften zu Steuern herangezogen zu werden, die 
formell und materiell der Verfassung gemäß sind und 
deshalb zur verfassungsmäßigen Ordnung gehören. 
Denn in die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen 
greift die öffentlich.e Gewalt nicht nur durch Gebote 
und Verbote, sondern auch durch Auferlegung von 
Steuern.ein (BVerfGE 9, 3 [11]). 

2. Art. 13 OKistG gehört nicht zur verfassungsmäßi
gen Ordnung, weil er gegen das im Grundgesetz geord
nete Verhältnis von Staat und Kirche und von Staat 
und Einzelnem verstößt. 

Das Grundgesetz legt durch Art. 4 Abs. 1, Art. 3 
Abs. 3, Art. 33 Abs. 3 GG sowie durch Art. 136 Abs. 1 
und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV in Verbindung mit 
Art. 140 GG dem Staat als Heimstatt aller Staatsbürger 
ohne Ansehen der Person weltanschaulich-religiöse 
Neutralität auf. Es verwehrt die Einführung staats
kirchlicher Rechtsformen und untersagt auch dfu Pri
vilegi.erung bestimmter Bekenntnisse (vg~~ auchBVerfGE 
12, 1 [4); 18, 385 {386]; BVerfG NJW 1965, 1427 f). Aus 
dieser Pflicht zur religiösen und konfessionellen Neu
tralität folgt, daß der Staat einer Religionsgesellschaft 
keine Hoheitsbefugnisse gegenüber Personen verl(;!ihen 
darf, die ihr nicht angehören. 

Eine solche Verleihung von Hoheitsbefugnissen liegt 
aber vor, wenn der Staat den Religionsgesellschaften 
durch Gesetz das Recht verleiht, ihnen nicht ange
hörende Personen zur 'Kirchensteuer heranzuziehen. 
Dies gilt auch gegenüber juristischen Personen, die 
ihrem Wesen nach keiner Religionsgesellschaft ange
hören kqnnen. Sie würden durch die Besteuerung von 
Staats wegen zur finanziellen Unterstützung von Reli
gionsgesellSchaften gezwungen, denen sie nicht ver
bunden sind, und damit mit Pflichten belegt, die auf 
Grund des Körperschaftscharakters der Reli.gi.Onsgesell
schaften nur Mitgliedern obliegen können. 

Etwas anderes kann auch nicht daraus hergeleitet 
werden, daß einzelne Religionsgesellschaften nach frü
herem Recht als Landeskirchen eine Sonderstellung 
innehatten. Denn Landeskirchen im Sinne der ursprüng
llchen Bedeutung des Begriffs gibt es seit dem Verbot 
der Staatskirche (Art. 137 Abs. 1, WRV) nicht mehr. 
Insbesondere haben die früheren Landeskirchen nicht 
Jnehr den Reclitscharakter von Gebietskörperschaften 
mit der Macht, jemanden, der in ihr Gebiet. eintritt, 
einseitig ohne Rücksicht auf seinen Willen sich einzu
gliedern. Vielmehr hat sch.on die Weimarer Reichsver
fassung ihre territoriale Grundlage durch eine reine 
Personalgrundlage ersetzt. Wenri die Kirchen gich 
heute territoriale Grenzen setzen, so bestimmen sie 
damit auf Grund des Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV ihren 
räumlichen Wirkungsbereich. Von Staats wegen sind 
sie hierzu nicht verpflichtet. 

II. 

Auch a~ Art. 140 00 in Verbindung mit Art. 1.37 
Abs. 6 WRV kann die Zulässigkeit einer Besteuenmg 
von Nichtkirchengliedern nicht hergeleitet werden, wie 
das Staatsministerium Baden-. Württem'berg und die 
stei.i~re$ebenden ~en meinen. 
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1. An,- 137 Abs. 6 WRV. verieiht den Rellgionsgesell• 
schaften, dfo Körperschaften· dei> öffentlichen Rßch,ts · 
sind, das Recht der Steuererhebung . ,;auf Gruru;l der 
bürgerlichen lstetierlisten nach Maßgabe der lande8-
rechtlichen> Bestimmungen". Dieses Recht schließt die 
Verpflichtung des Staates ein, die Voraussetzungen für 

· die Steuererhebung durch den Erlaß .von Landesgeset
zen zu sChatten und dabei <;lie Ml:)giichkeit einer zwangs
weisen Beitreibung vorz'usehen~ Als vom Staat verlie
henes Hoheiwßcht steht es im GegenSatz ,zur Beitrags
erhebung, die itlS innerkirchliche Angelegenheit anzu
sehen iSt. Beiträge ilnd Gebühren können die Reli
gic>nsgesellschaften aus eigenem Recht gemäß Art. 137 
Abs. 3 WRV erheben. Die Religionsgesellschaften kön
nen die Erhebung solcher Beiträge Selbständig und 

-ohne Einnlischung des· Staates ordnen und verwalten. 
Die Kirchensteuererhebung dagegen gehört zu den ge
meinsamen Angelegenheiten von Staat und Kirche, weil 
der Staat den Religionsgesell!>chaften zur Beitreibung 
den Verwaltungszwang zur Verfügung stellt. ·Für die 
l{irchensteuer ist die staatliche Normierung könstitutiv. 
Deshalb unterliegt die Kirch.ensteuererhebung auch der 
Rechtskontrolle durch die staatlichen Gerichte (vgl. 
BVerwGE 7, 189). . ' . 

Art. 137 Abs. 6 WRV gewährt den Kirchen urid Reli
gionsgesellschaften kein Grundrecht fm Sinne des 
Grundgesetzes. Das Besteuerungsrecht ist. eine hoheit
liche Befugnis des Staates gegenüber den-Bürgern, die 
dieser in dem gesetzlich bestimmten Umfang den Reli
gionsgesellschaften verleiht (vgl. BVerfGE 18, 392 [396]). 
Der Staat ist .durch Art. 137 Abs. 6 WRV nicht gehin
dert, das überkommene Besteuerungsrecht zu ändern, 
insbesondere auch einzuschränken; verwehrt ist ihm 
lediglich, es abzuschatten .oder auszuhöhlen. . •, 

Ob au.s der Entstehungsgeschichte des. Art. 137 Abs: 6 
WRV eine Bestandsgarantie zugunsten der Kit"Chenbe
steuer:Ung juristischer Personen hergeleitet werden 
konnte oder ob die Weimarer Nationalversammlung 
eine . solche Besteuerung · lediglich nicht von · Reiolis 
wegen. verbieU;m, sonCJert1 dfu Regelun,g den Ländern 
überla8$en' wollte, kann dahingestellt bleiben; denn 
Art. 137 Abs. 6 WRV ist durch Art. 140 GG Bestandteil . 
des Grundgesetzes geworden, steht damit im' Zusam
menhang dieser Ordnung und muß aus ihr heraus aus
gelegt werden. 

2. Die; Inkorporation der Weimarer Kirchenartikel in 
das Grtmdgf!E!.etz durch Art. '140 GG ist das Ergebnis 
eines VerfaSS'ijngskompromis&es, der notwendig wurde, 
'weil die aus der Mitte des Parlamentarischen Rates ge
machten Votscbläge für .eine Regelung des Verhältnis
ses von Staat und Kirche kefoe Mehrhei.t· finden konn
ten. Der Grundsatzausschuß stimmte in seiner 24. Sit
zung lediglich der Aufnahme der religiösen Koalitions
keiheit ili Art. 4 GG zu: w:eitergehende·Bestimmungen 
billigte er nicht. Einen Antrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, des Zentrums und der Dl>' vom 29. November 1948; 
der eine New;egelung des V&hältnisses von Kirche und 
Staat erstrebte, behandelte der Grundsatzausschuß in 
seiner 29. Sitzung; zu einer" Abstimmung kam es jedoch 
nicht. :Der Hauptausschuß lehnte diesen Antrag in sei
ner. 22; Sitzung ab. Als Kompromißlösung wurde ·be
schlossen, die Kirchenartikel der Weimarer Reichsver
fassung autrechtzuerhalten. über die einzelnen Bestim
mungen f;:ind mit AU.snapme einer Diskussion über Art. 
138 WRV und über die Fortgeltung des Reichskon:kox:
dats keine Aussprache und Beratung statt. · 

Die inkorporierten Artikel. sind damit vollgültiges 
Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland ge
worden und stehen gegenüber den and~ Artikeln 
des Grundgesetzes nicht etwa ·auf einer $tufeminderen 
Ranges. Wenn. das Grundgesetz auch nur als Einhen 
begrltfen werden kann, so hat dies jedoch nichts, mit 

, . 

der Bedeutung und dem· inn~en Gewicht· der· e~lnen · 
Nol'I'Ilen zu tun (BVerfGE 3, 225 [232})1 .Das Verhältnis 
zWischen den ~6rporierte'n Ki:r;-.cJ:iepartikeln und ande
ren, im Grundgesetz unmittelbar getroffenen Regelun-· 
gen ist aus dem Zusammenhang der grundgesetzlichen 

· Ori:lnung selbst zu bestimmen, wobei von. Bedeutung 
ist, daß das Grundgesetz nicht. alle Bestimmungen der 
Weimarer Verfassung über die Beziehung von Kirche 
und Staat, insbesondere nicht den Art. '135 WRV, über
nommen hat. 

Bestätigt wird dies du.rch den schriftlichen Bericht 
des Abgeordneten Dr. von Brentan.6, der zur Inkor
poration der Weimarer Kirchenartikel folgendes aus-
führte: , . 

' Die rechtliche Bedeutung und Tragweite der zu 
:Bestandteilen dieses Grt1ndgesetzes erklärten: Arti
kel der Weimarer Verfassung ist niCht richtig zu 
ermessen, wenn ihr:e Auslegung primär aus dem 
BllCkpunkt der früheren Reichsverfassung erfolgen 
oder ihre BetraChtung isoliert vorgenommet). ·würde. 
Sinn und Zweck, wie s,ie den. Bestimmurigen heute 
richtlgerWeise· zukommt, ergibt sich vielmehr nur 

· aus. der Tatsache ihrer E.inbettung in das gesamte 
Wertsystem des Grundgesetzes, ihres ·Einbezogeri
seins in den Rahmen der Gesamtentscheidung, des-
sen Aus~ck das Grundg~etz ist. . . . · 

' . ' 
Zu beachten ist weiter, daß, soweit das Grundge-

setz selbst dUrch eine an anderer Stelle - sei es im 
GrundreChtSteil oder anderwärts - vorgenoqunene 
Formulierung den rechtlichen Gepalt eines Rechts
gedarik:ens der Artikel 136 ff. der Weimarer Verfas
sung.in erkennbarer Weise verstärken will, die ent
sprechenden ·Vorscluiften der früheren Reichsver
fassung durch die 'eirisolilägige anderweitige Rege:. 
lung ergänzt und damit erweitert („überhöht~') 
werden. Soweit die Weimarer Verfassungsartikel 
zu· anderen Be$timmungen des GnindgeSetzes in 
Wilier~ruch stehen, gehen letztere vor, und erstere 

· sinld.niicht.m.iehr aniWenidJbar. 

(Schriftlicher Bericht zum XI. Abschnitt des Grund; 
gesetzes, S. 75 f) · 

Diese Auffassung entspricht· der Rechtsprech~g des 
Bundesverfassungsgerichts, nach der 'die einzelnen 
Artikel des Grundgesetzes s9 ausgelegt' werden müs
sen, daß sie mit den elem~ntaren Grundsätzen des 
Grundgesetzes, insbesondere den Grundrechten, . und 
seiner Werteordnung vereinbar. sind (vgr. BVerfGE. 1, 
14 [32]; 7, 198 [205]). vornehmstes Interpretationsprin
zip ist die. Einheit der Verfassung· als eines logisch
tel~logischen Sfungebildes, weil das Wesen der. Ver
faS!>ung darin besteht, eine einheitliche Ordnung des 
politischen und · gesellschaftlichen Lebens der $taat-
lichen Gemeinschaft! zu sein. , ' , 

Art. 137 Abs. 6 WRV geht dem Art. 2 Abs, l' GG 
nicht in dem· Sinne vor, daß jede· Art kirchlicher . :Se-

. steuerung schon kraft dieses Artikels zur verfassungs
mäßigen Ordnung gehörte. Vielmehr müssen die auf 
Grund v~i;i. Art. 137 Abs. 6 WRV. erlassenen landes
rechtlichen Normen auf dem Gebiete des Kirohen
steuerrechts mit den übrigen BestimmU.Ogen Und Prin;. 
zipien der grundgesetzlichen Ordnung, vor alleni mit 
dem verfassungsrechtlichen Verhältnis von Ktrche. µhd 

. Staat, in Einklang stehen, um vor Art. 2 Abs. 1 GG 
Best!1nd .htlbeh zu können (vgl. BVertGE-17, 306 [313 f]). 

3. ·Die Klrchenbausteuerpflicht juristischer· ·Personen 
kann. auch nicht damit begründet werden,. daß sie eine 
staatsbürgerliche Pflicht.im Sinne des Art. 136 Abs. 1 
w;a.v sei. Die Kifchengteuerpflicht ist' keine staatsbü'.r- . 
g$'liche Pflicht im Sinne dieser Vorschrift. 
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Die Ansicht, die Auferlegung der Kirchensteuerpflicht 
durch staatliches Gesetz mache diese Pflicht damit für 
die SteuerpfliChtigen zur staatsbürgerlichen Pflicht, der 
gegenüber man sich nicht auf die Ni<!b.tzugehörigkeit zu 
einer Kirche oder ReligionsgeseJTuchaft berufen könne, 
ist offensichtlich. falsch. Denn staatsbürgerliche Pflich
ten müssen Bestandteil del' verfassungsmäßigen Ord
nung sein; sie müssen formal und inhaltlich mit der 
Verfassung voll vereinbar sein. Erst wenn und soweit 
der Staat nach· seiner Verfassung Qes~te Personen 
zur Kirchensteuer heranziehen darf, kann die Kirchen
steuerpflicht allenfalls auch als staatsbürgerliclle Pflicht 
angesehen werden. Wenn die Heranziehung von juristi
schen Personen, wie hier, aber gegen Art. 2 Abs. 1 GG 
verstößt, dann kann sie auch keirie staatsbürgerliche 
Pflicht sein. · 

III. 

1. Die Kirchenbesteuerung juristischer Personen 
kann, wie auch das Staatsministerim:n Baden-Württem
berg und das ·Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg 
nicht in Abrede stellen, nicht in eine Besteuerung 
natürlicher Periionen umgedeutet werden, die Mitglie
der der besteuerndep Religlonsgesellschaft sind. Die 
den juristischen· Personen ·auferlegte Kirchensteuer 
kann nicht als eine Besteuerung ihrer Rechtsträger 
(Mitglieder, Aktionäre, Gesellschafter) angesehen wer
den, denn die Besteuerung ist nicht davon abhängig, 
daß die Rechtsträger der besteuernden Religiomigesell
schaft angehören. Viel.mehr· richtet Sich· die Verteilung 
des Aufkommens nach der konfessionellen Zusammen
setzung der Gemeindebevölkerung;· die mit dem Reli
gionsbekenntnis. der R~tsträget der juristischen Per
sonen nicht übereinzustimmen braucht. Eine Umdeu
tung in· eine Besteuerung der Rechtsträger würde daher 
ebenfalls zu einer Besteuerung von Personen führen, 
die der besteuernden Religionsgesellschaft nicht ange-
hören. ' · · · ' 

Eine Uindeutung .. in eine Kirchenbes~uerung der 
Arbeitnehmer der juris.tischen Person ist noch weniger 
rechtlich möglich. Abgesehen davon, daß eine juristische 
Person nicht begrlffsnÖtwendig ArbeitnePm.er haben 
muß, brauch.t die konfessionelle Zusammensetzung der 
Arbeitnehmerschaft derjenigen der Gesamtbevölkerung 
nicht zu entsprechen. Vor allem wohnen heute Viele 
Arbeitnehmer nicht. in der Gemeinde ihres Betriebes, 
sondern fahren als Pendler aus anderen Gemeinden 
zur Arbeit; eine weitere Gruppe hat am Arbeitsort nur 
einen zweiten Wohnsitz und kehrt über das Wochen
ende in ihre Heimatgemeinde zurück. Die Kirchenbau
steuer kommt aber nur der Gemeinde zugute, in der 
die besteuerte juristische Person ihren Sitz hat, und 
nfuht ·den Wohnsitzgemeinden. der Arbeitnehmer; in 
denen in der Regel ihre kirchlichen Bedürfnisse ent
stehen. 

Im übrigen würde eine solche Umdeutung dem er
klärten Zweck der Kirchenbausteuer widersprechen, die 
sozial schwächeren nafürlichen Personen steuerlfch zu 
entlasten. 

. 2. Auch die sog; „Erweckungstheorie", nach der qie 
juriS:tische PeI"ßQn als Unterqehmer für die Befriedi
gung kirchlicher Bedürfnisse deshalb einstehen. soll, 
weil durch die Errichtung und Erweiterung von Unter
nehmen in d~ , RechtsfÖrm der juristischen Person 
Arbeitnehmer zusammengezogen und damit neue kirch
liche Bedürfnisse gewecltt würden, vermag die Kirchen
besteuerung juristischer Personen nicht zu rechtferti
geh. Zunächst wird hierbei übersehen, daß es sich bei 
der Kirchenbausteuer um eine Steuer handelt und nicht 

.. µm eine Gebühr Oder einen Beitrag, die zum Aus.gleich 
für :bestimmte Leistungen der Kirche erbracht werden. 
Die Erhebung der KitcheobaustE?uer knüpft ~ußerdem 

nicht an die individuellen Verhältnisse der Betriebe an; 
denn die Argumentation der „Erweckungstheorie" 
würde auch gelten, wenn der Unternehmer eine natür
liche Person Oder eine Handelsgesellschaft ist; gerade 
diese Gruppen werden aber nach Art. 12 Ab~ 4 und 
Art. 13 Abs. 1 OKiStG zur Kirchenbausteuer nicht her
angezogen. Im übrigen könnte die „Erweckungstheorie" 
allenfalls bei stark lohnintensiven Betrieben eine ge
Wisse Berechtigung haben. Für juristische Personen mit 
wenigen Oder mit vorwiegend auswärtigen Arbeitneh
mern trifft sie nicht zu. Schließlich ist zu berücksichti
gen, daß durch den Zuzug von Arbeitnehmern das all~ 
gemeine Kirchensteueraufkommen aus Kirchenlohn
steuer und Kircheneinkommensteuer beträchtlich erhöh,t 

· und verrrie)lrte Belastungen hierdurch zum Teil ausge
' glichen werden. Ein eigenes Interesse der besteuerten 

Betriebe an Kirchen und Pfarrhäusern, wie es gelegent
lich behauptet wird, ist nicht ersichtlich. 

3. Auch der Hinweis auf die (seit langem aufge
hobene) Schuls.teuer und eine „allgemeine Kulturfunk
tion" der Kirchen und des Kirchenbaues kann die Her
anziehung juristisch.et, Personen zur Kirchensteuer nicht 
begründen. Die Schulsteuer war eine allgemeine Staats
steuer; die Schule als Staatseinrichtung mit allgemeiner 
Schulpflicht kann nicht der Kirche gleichgesetzt wer-

. den, die eine freiwillige Glaubensgemeinschaft ist. Die 
„allgemeine Kulturfunktion" der Kirchen vermag staat
liche Leistungen an sie in verschiedener Form zu recht
fertigen; sie kann aber kein Besteuerungsrecht der 
K_!rche gegenüber Nichtmitgliedern begri.inden. 

Der Kirchenbau kann nicht in erster Linie als allge~ 
meine Kulturaufgabe aufgefaßt werden;· denn der Bau 
von Kirchen und Pfarrhäusern. dient - auch nach dem 
Verständnis der Religionsgesellschaften selbst - vor 
allem der kirchlichen Verkündigung und der religiösen 
Versorgung der Kirchenglieder. Wenn dabei Bau- und 
Kulturdenkmäler von . allgemeiner Bedeutung entste
hen,· so ist das eine Nebenfolge, die es rechtfertigen 
kann, diese Denkmäler unter staatlichen Schutz zu 
stellen und sie zu fördern, nicht aber, den Kirchenbau 
generell zu einer staatlichen Kulturaufgabe zu erklären 
mit der Folge, daß auch Nichtmitglieder der Kirche aus 
diesem Grunde steuerpflichtig werden. 

. Es versteht sich von selbst, daß der Finanzbedarf der 
steuerberechtigten Religionsgesellschaften allein die 
Besteuerung nicht rechtferti~en kanri. 

4. Ferner wird vorgetragen, die WiedereinfÜhrung 
der Kirchenbausteuerpflicht juristischer Personen sei 
ein Gebot der Wtedergutmachung nationalsozialistischen 

· Unrechts. Selbst wenn man unterstellt, daß die Kir
chenbausteuer im Jahre 1940 aus kirchenfeindlichen 
Beweggründen von der n;itionalsozialistischen Regie
rung abgeschafft worden sei, so darf sich eine Wieder
gutmachung doch nur in ver\fassungsmäßigen Formen 
vollziehen. 

5. Das Herltommen, das schließlich zur Rechtferti
gung der Kirchenbausteuerpflicht juristischer Personen 
herangezogen wird, ist schon seiner Natur nach nicht 
geeignet, sich gegenüber einer entgegenstehenden ver.
fassungsrechtlichen Neuordnung durchzusetzen (vgl. 
BVerfGE 15, 337 [345]; BVerfG NJW 1965, 1427 f). Ab
gesehen von der Veränderung der staatskirchenrecht
lichen Verhältnisse seit der Einführung der Kirchen
bausteuer im :Jahre 1888 waren die Gründe, mit denen 
sie damals und später, gerechtfertigt wurde, nicht so 
sehr rechtlicher als teils pragmatisch-finanzieller 
(Finanzbedarf der Kirchen, Ausnutzung der Finanzkraft 
der juristisch.$1 Personen, Schonung der kirchenange
hörigen natürlichen Persoh~n), teils kirchenpolitischer 
Oder. sozialppl_itischer. Natur. Alle diese Gründe sind 



nicht von solchem. ~cht; daß ·sie mne · entflegens"~ . deh„„daß ·die .be$0ride~ ~Gi'u~~~no~ filt ihren 
hende verfassungsrechtliche O~dnung Uber.windeh. könn- Bei:eli:h die Ari\Vemiung des ~rt· 2 Abs;): ,OG a~cblie
ten. ,:.: . . ßelt <•Ver:fGE 6, 32 [37]; !>~ 63. {73}1 ~38;: {343}; :to, &5 [58]). 

6: "'..i..· .„ .eßlleh ~nn die Ki.rcihenb. es .. t. eueruqg au.eh .nicht Dies. gilt aber nur,. Soweit• .eine vii:rte~ .. des Art. 2 
..,..._ · · Abs. ·l. GG und einer öesondere1'1. Gtundreclhtsnorm 

mit einer Beruful1g auf das Re:Lchsl,cdordat; das Badi- ' unter demselben saChlichen Gesichtilpulikt in J;\etracht 
sehe Konkordat und den Badischen Kirchenvertrag be- kommt; nicht aber, \fenn Art. 2 Abs. l 00 witer einem 
grilndet werden; Denn aus. keinem dieser Verträg~ er- Qesidltspunkt verletzt ist,'der.nicht in·de:ri'Bereich der 
gibt sich ein~ Garantie des Rechts,, juristische Pel'!!Onen besonderen Grundljechtsnor?n fäll,t. Ein$ Verletzuiig des 
zu Kirchensteuern·. ~ranzuziehen. Wenn im Schluß- Art; 4.· Abs .. 1 · oo käme ·unter dem Gesichtspunkt der 
protoko.U zu. Art. · 13. des Reic1lskonkrirdats (RGBt II individuellen . Glaubensfreiheit der SteUerschuldner, 
1933 S. 679) das Einverständnis'. der vertragscliließenden etne Verletzung des Art. s Abs. l GG iffi Hinblick auf 
Parteien darüber zum Aui;;druclt kQnunt; „daß.das :Recht .eine ungerechtfertigte Ungiei~beMndlung·von jurl$ti
der Kirche, Steuern zu 'erheben, ge\\rährleistet bleibt", schen Personen und niehtrechtstähigen Personenhan-
so erhellt aus dieser Fonnuli~ng, l;laß das Steuer- · · ells. · · cb.t D übe li~ d 
erhe,,,,~ ....... srecht der Ki. rche. als .. solches '.nach. d, en beste- delstes .... chaften 1h Betra . emgegen. r . er ,„ ..... .., ' hier festgestellte Verstoß ge~en Art. 2Abs. l GG in der 
henden VorSchriften .aufrechterhalten .· ~den sollte. Unvereinbarkeit der Kfrdlenbal,l&teuerpfllcht juristi-
J)agegen enthält diese'Bestimm~ weder eine Erwei- schei Personen mit der du\:-ch das Grundgesetz. festge
terung de8 bereits der Kirdle zustehertden Rechts noch legte!).. Ordnuqg ·des. Verhältnisses von Staat . und Kir
eine Q<arantie seines bei Vertragsschlt.i,B beStehenden clie; dl,eser,,.Qm14cht;spunkt fällt weder unter Art. 4 noch 
Umtanis in allen ~lheiten. Art .. IV• ?:fr! 4 des Badi- GG 
sehen Konkordats. vom ~2. Oktober 19$2. (GVBl 1933 · unter Art; 3 ·. · 
S. 20) stellte ebenfaÜ$ lec;ilglich fest, was olµlehin Rech-
tens war, daß nämlich die römis&-ltatb.oUSche Kirche . V. 
das -Recht habe,. „auf Grund' det bi\rgeflichen. Steuer- Da dle ;Kirchenbes~eu~ jÜri&tischer Personen mi~ 
listen nach Maßgabe der Verfassung .des Deuts.eben der v~sm~igen Ordnung unvereinbar ist und 
Reiches UJ:!.d der \('erfassung des freista~tes Baden so- , deshalb &e J3esch~eführerttmen m ihrem Grund
wte ·der lanqesrec1ltlichen Bestimmungen !Qrchensteµ- i:echt aus ;l\tt.i 2 Abs. 1. GG vetletz.t, ist Art. 13 OKiStG 
ern zu erheben'.'. Damit ist nicht das .bei Vettragsschl,uß fn der Fassung des Badischen Landesgesetzes zur Ände
~tehende ·Kirchensteuerrecht. in allen· Einzelheiten rung des .:Kirchensteuerrechts vom 28. Jum 1951 und in 
durch das :Konkordat gesichert, worden;· vielmehr sind der :rasßung ·aes Wfi.rttemberg.BadiSchen Landesgeset
fiir das Steuererhebungsrecht auch nach dem Badischen zes Nr. 410 vom 21. Januar 1952 für nichtig zu erklären 
Konkordat unP: nach dem Kirchenve~.die ;ewettigen (§·~Abs, 3,Satz.' 2 B\r~rfGG). Auf die Beschwerdefüh
landesrechtlichen Bestir;runungen maßgebUch, die ihrer- rerinnen ist Art. 13 OKiStG zwar nur in der Fassung 
seits an dieNerfassung gebunden sID;d; des. Badischen Landesgesetzes anz.\lwenden, .weil sie 

ihre 13etrteqsstätten im ehemaligen Lande Baden nagen. 
Beide Anderung$ie$etze, die trotz ge~ spraqh.licher 
und ciur<h territoriale Wandlungen bedingter . Abwei
chungen inhaltlich m>ereinstimmen, beziehen .sich aber 
auf dieselbe Vorschrift ~ben Gesetzes, das einheit
lich im ehenialigen Lande Baden angewan(lt worden 
ist Zur. Wahrung. der ReChtseinhei~ ist es geb~ten, .die 
Nichtigerklärung auf· den im ehemaligen Lan(lesbezirk 
Baden des ehemaligen Landes Württemberg-Baden gel• 
tenden Art. 13 OKiStG. zu erstrecken. ' 

IV. 

Da die HeranzieP,ung juristischer Personen bereits 
gegen Art. 2 Abs„. 1 GG verstößt, ·kommt . es auf das 

. Vorbtlingen.·der Beschwerdeführetlinnen t1.n9. sonstigen 
Beteiligten. zu ·Art. 3 Abs .• 1 und ·Art.. 4 .'GG' nicht. an. 
Insbe$oruiere wird die Anwendbarkeit des Art. 2 Abs. 1 
GG Iiipht dadufch ausgeschlossen, daß die Kirchenbau_. 
steuer · auch den Bereich dieser Gr,undredite berühren 
kann; pai;;·Bundesvetfassungsgetlcht hat zwar entschie-

BUNl>ESVERFASSUNGSGE~ICHll' 

- l BvR 606/60 -

Das Urteil des Finanzgerichts Hllll\burg vom 24 .. Ok
tober 1960 - ßl 8~, 87.:.....91/60 - .verletzt das Grund· 
recht der ·Beschwerdeführerin aus . Artikel 2 Absatz 1 
des Grundgesetzes und wird aufgehoben. Die Sache. 
wird an das Finanzgericht Hamburg zurückverwfesen. , 

Gründe: 

A. 

~. 
Die Evangeiisdi-lutherische Kirche im Hllmburgi* 

sehen· Staate hat die Kil'chensteuerpflicht · glaubensver~ 
schieden.er Ehegatten erstmals für· das Kirchenst<ruer~ 
jahr 193$ du:tcl1 die J{irchensteuerordnung vom 18. D~ 
zembel' 1935 (Gel:\etze, VerordnUhgen und lVlitteilunaen 
aus . der Hamburgischen Kirche 1935 s. um geregelt. . 

. Danach beträgt bei Ehen, in denen .ein Ehßltatte der 

Evahgelfsch.;.lutherischen KirChe .. angehört, der andere 
Ehegatte · Disalderit i&t, die Kirchensteuer des ev:ange
lisch·lutheriScheri · Ehegatten die Hälfte. des Kirehen
s~ges, des:' zu zahlen wäre,· wenn beide Ehe
gatt.en der Evariselisch-Jutherisehen Kiirche im Harn· 
burgischen Staate angehörten. Dieser sog. Hlllbteilungs
grundllatz liegt auch der Kirchensteuerordnung der 
Evanieli&::h.:.luijl.eri$Ch.en Kirche im Hamburgischen 
Staate 'i'oril. 18. März 1947 in der }1'assung der Bekanri.t
machuni' vOlri 12. März 1959 ........ KjStO - (Gesetze, Ver
ordnUni'eii und· Mitteilungen der Evangelisch„11,1.theri· 
sehen · Kirche im Harnburglschen Staate 1959 S. 28) 
z~de, ·die auf eile Veianlagung zur Kirchensteuer 
vom Kalenderjahr JM9 ab Atiwend\lng findet, soweit 
eine rechtskräftige Veranlagung noch nich;t vt>rliegt. 

§ 3 ~eser K.irch.ensteuerordnuilg lau~_: .· 
(1). Gehört nbt .. ein Eheptte der EvangeJ.isch-lutqe

rischen Kirche im Ham'burgischen Staat.e oder der 
lWtnisch•katlWliSchen Gemeinde in Hamburg an; SQ 
·Wird die ~ehStel,ler erhQben, 

a) ·wenn' die · ~egatten Z\Jr :Etilki:>mmensteüer zu-.·· 
·sai:nmen veranlagt ·werden, naeh der ·Hälfte der 
Einkommensteu:f!r; · ..... 



b) wenn d.ie ;Eh~gatten zur'. Einkommensteuer .. ge. 
trennt vernnlagt werden· und nicht (!.auernd ge
trennt lebeh, nach der Hälfte der zusa~ense
'rechneten Eihko:rrµnenstetier beider Ehegatten. 
Dies gilt auch, wenn Einkünfte gemäß § 26 c und 
26 d Einkommensteuergesetz 1957 als aussc,hei
dende. Einkünfte gesondert veranlagt werderi, 

c) wenn ein Ehegatte löhnsteuerpfllchtig ist, nach 
der halben Lohnsteller des lohnsteuerptlichtige'n 
Ehegatten oder wenn ~de El).egatten lohn
steuerpflichtig sind, nach der Hälfte det I..ohn
steuer jedes Eheg~tten. 

. (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Ehegatten dau
ernd getrennt leben un<;i deswegen ,getrennt zur Ein.;. 
kommensteuer· veranlagt werden, In diesem. Ff!lle 
wird von jedem kirchensteuerptlichtigen Ehegatten 
unter Zugrundelegung seiner Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) die volle Kirchensteu~ erhoben. · 

(3) Absatz i und 2 gelten entsprechend für die 
Kirchensteuer, die nach dem Maßstab der Ver
mögensteuer erhoben wird. 

(4) Sofern ein Ehegatte der ·Evangelisch-.lutheri
schen Kirche im· Hamburgischen Staate und der 
andere Ehegatte der Römisch-katholischen Gemeinde 
in Hamburg angehört, wiro .die Kirchemteuer, wenn 
die Ehegatten zur Einkommensteuer ZIJ.sammen ver._ 
anlagt werden, in voller Höhe vom Ehemann durc:fi 
die Religionsgemeinschaft erhoben, zu der der Ehe- . 
mann gehört. Das gleiche gilt, wenn ausscheidende 
Einkünfte vorliegen; Werden Ehegatten zur Ein
kommensteuer getrennt veranlagt, s0 wird von 
jedem Ehegatten unter Zugrundelegurig seiner Ein
kommensteuer die volle. Kirchensteuer · dutch die 
Religionsgemei.nschaft erhoben, d~r er angehört. 

II. 

Die Beschwerdeführerin gehört der Evangelisch
lutherischen Kirche im Hamburgis:chen. Staate ~lt1; ihr 
Ehemann keiner Religionsgemeins(,ll:la:ft. Beide Ehegat
ten beziehen Einkommen und sind für die 'Jahre 1949 
bis 1954 getrennt zur Einkommensteuer vei-anlagt wox:
den. Das Finanzamt Hamburg-Mjtte-Altstadt hat die 
von der · Beschwei-deführerin filr diesen Zeitraum zti 
zahlende Kirchensteuer auf insgesamt DM 21 254,60 
festgesetzt; dabei ist es von der Hälfte ·der. Einkorn-

. mensteuer ausgegangen, die insgesamt von beiden Ehe
gatten entrichtet worden ist, nicht aber von der 
nur DM 1916,'.""'.'" betragenden Einkommen~teuerschuld 
der Beschwerdeführerin, der eine Kirchensteuer von 
DM. 153,25 entspro~en hätte. 

Gegen die Kirchensteuerbescheide bat cµe Beschwer
detuhrerin insoweit Einspructi ~ngelegt, als die Kir
chensteuer auf einen höheren /~etrag als DM 153,25 
festgesetzt worden· ist. Das Finanzamt wies den Ein
spruch, das· Finanzgericht die Berufung - unter· Be
richtigung eines Fehle~ bei der Berechnung der Höhe 
der Kirchensteuer -,... . als unbegründet zurück. Zur Be
. griindung hat das Finanzgericht ausgeführt: Die Be· 
rechtigung der Evangelisch-lutherischen Kirche zur 
Steuererhebung ergebe sich aus dem im Hamburgischen 
Staate geltenden Ge\Vohnheitsrecht. Ein Gewohnheits.
recht, das die. Evangelisch-lu.therische Kirche ermäch
tige, ·wegen der Kirchensteuerschuld c;tes der Kirche 
angehörenden Ehegatten auch den ihr nicht angehören
den Ehegatten in Anspruch zu nehmen, lasse sich mit 
Sichex:heit nicht feststellen. 

§ .3 KiStO ·sei.· nicht. verfass.u,ngswidrig; er . verstoße 
insbesondere nicht g*n die Art. 3 und 6 des Grund• . 
gesetzes. ~e :e~ungen seien bn Verhfilthis der 

Kirche zu .ihren Mitgliedern - so wie in einem beson
deren Gewaltverhältnis - nur beschränkt anwendbar. 
Dem § 3 KiStO liege die kirchliche Au:ffB$ßung von der 
Ehe zugrunde. Diese Aüffassung müsse gegen sich gel
ten lassen, wer der Kirche angehöre, nicht . aber der 
Ehegatte, d.er der Kirche nicht angehöre. Im übrigen 
könnten in eine Satzung einer Körperschaft des öffent
lichetl Rechts n'lir Vorschriften aufgenommen werden 
mit Wirksamkeit für die ihr angehörigen und unter
worfenen P(!rsonen. 

Da.Sl1rteil enthält eine eingehend begründete Rechts
mittelbelehruil.g dahin gehend, daß ein Rechtsmittel 
nicht gegeben sei. Deshalb hatte die Beschwerdeführe
rin zunächst davon Abstand genommen, das Urteil mit 
der Rechtsbeschwerde anzüfechten. Nachdem der Bun
desfinanzhof in einem anderen Verfahren entschieden 
hatte, daß gegen Urteile des Finanzgerichts Hamburg 
in Kiirchensteuersadlen die Rechtsbeschwerde gegeben 
sei, hat die Beschwerdeführerin nachträglich Rechts
beschwerde erhpben, . über qie der Bundesfinanzhof 
noch nich.t entschieden hat. 

III. 

1. Die Beschwerdeführerin hat gegen das Urteil des 
Finanzgerichts. Hamburg Verfas_sungsbeschwerde .er
hoben.. Sie rügt, daß. die angefochtene Entscheidung 
ihre Grundrechte aus Arj;. 3, 4, 6 Abs. 1, Art. 9 und 14 
GG verletze. Es verstoße gegen den Glekhheitssatz, daß 
die Yeri>flichtungen zur Entrichtung der Ki:rchensteuer 
nacli. § 3 .Abs. 1 und § 3 Abs. 4 der Kirchensteuerord
nung unterschiedlicll geregelt sei, je nachdem,, ob nur 
ein ]&begatte einer steuerberechtigten Kirche angehöre 
oder ob beide Ehegatten Mitglieder verschiedener 
steuerberechtigter Kirchen seien. Auch die Grundrechte 
der Glaubens- und Vereinigungsfreiheit würden durCh 
die Regelung verletzt, weil sie einen unmittelbaren 
Zwang ·auf den einer Kirche angehörenden Ehegatten 
alisübten, 11iCh zu entscheiden, ob er die wirtschaftliche 
Mehrbelastung durch die Kirchensteuer in Kaüf neh
men oder aus der I<irche austreten wolle. Die Regelung 
verstoße s~ießlich gegen das Gebot, Ehe und Familie 
zu schützen; denn sie gehe von der Ehe als einer Wirt
schaftsgemeinschaft aus, die im allgemeinen nicht vor
liege. Wegen ihres ,konfiskatorischen Charakters ver
letze die Kirchensteuer .auch die Eigentumsgarantie. 

2. Die Verfassungsbe~werde ist dem Bundesmini
ster der Finanzen, dem Senat der ·Freien und Hanse
stadt Hamburg; der Evangelisch-lutherischen Kirche im 
Hamburgischen Staate und der Kirchenkanzlei der 
Evangelischen Kirche in Deutsehland zugestellt worden. 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hält 
die Verfassungsbeschwerde für unzulässig und tinbe
gründet. Die BeschweTdeführerin habe ,den Rechtsweg 
nicht erschöpft: Ihre' Verfassungsbeschwerde sei weder 
von allgemeiner Bedeutung, noch entstehe ihr ein 
schwer&r und unabwendbarer Nachteil, falls sie. zu
nächst aüf .den Rechtsweg verwiesen werde. Im übrigen 
lasse die angefochtene Entscheidung Grundrechtsver
letzungen nicht erkennen. 

Die Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgi
schen Staate schließt sich. hinsichtlich deT Frage der 
Erschöpfu04 des Rechtsweges der Ansicht des Senats 
an und ist der Meinung, daß § 3 KiStO mit dem Grund
gesetz vereinbar sei. 

Die Evangelische Kirche :in Deutschland - Kirchen
kanzlei -•hält die Verfassungsbeschwerde 'für unbe
grij.ndet. Pie Anwendung des . Halbteilllngsgrund?atU'lS 
sfiell:e ·~ Verstoß .gegen das geldlende V~ 
·redlt dar. · · " ' · 



B. 
Die Verfassungsbeßchwerde i,st zulässig. Zwar hat die 

Beschwerdeführerin den Rechtsweg noch nicht er
schöpft; aber die, Verfaßsurigsbeschwerde. ist von al.J,ge.
ineiner Bedeutung, § 3 KiStö wirft grundsätzliche· ver
fassungsrechtliche Fragen auf; auch schafft die ~u 

· .el'Wartende Eri'tscheidung über . den Einzelfall hj.naus 
Klarheit, über die Rechtslage in einer Vielzahl gleich
geJ.agertet Fälle und über ähnliche Best4limungen in 
KirchensteuergesetZen anderer deutscher Länder. Die 
Voraussetzungen des.§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG lie
gen daher vor. 

c. 
Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, weil die 

angefochtene, Entscheidung das Grundrecht der Be
Schwerde'führerin ,aus Art. 2 Abs, l·GG vetletzt. Für die 
kirch).iche Regelung, daß bei glaubensverschiedenen 
Ehen die Kirchensteuer des einer steuerberechtigten 
Religionsgesellschaft angehörenden Eqegatten nach der 
Hälfte der zusammengerechneten Einkommensteuer 
beider Ehegatten erhoben wird, fehlt. es fn einer ver
fassungsmäßigen staatlichen Ermächtigung im Sinne 
des Art .. 140 GG in 1 Verbindung mit Art. 137 Abs. 6 
'WRV. 

I. 

(im Sinne des; Einkomme~steuergesetzes) d~ kirclien
angehörigen Ehegatten sein, Dies· ist aber bei der Rege-
luag des § ~ Kisto nicht der Fall. . 

- i 
a). ~oweit. zur Rechtfertigung. des H!!-lbteilungsgrund- · 

satzes aq.f die. bei· der Einkomme;nsteuer. eintretende 
Zusammenveranlagung von Ehegatten verwiesen wird, . 
ist allerdings davon auszugehen, daß dieser Besteue
rungsform die Vorstellung von der ·Halbierung der 

. Einkfül1te. zugrund~ liegt. Sie findet aber nur s:tatt, um' 
das Splittiing zu ermöglichen, das det Progression des 
Tarifs entgegenwirkt, also zugunsten der Ehegatten. 
Die Ha1bier-urtg ist nur eine Methode zur Berechnung 
der. Einkommensteuer und ll.at keine steuerbegrün.,. 
dende Wirkung. ' 

Dies zeigt sich deutlich bei· der Lohnsteuer. Lohn
stetlerpflichtige Ehemänner, deren. Ehefrauen nicht in 
einem ·Arbeitsverhältnis stehen, werden in die Split
ting-'Steuerldasse III eingereiht. Sie .·allein sind fohn
steuerpflichtig (§ 38 Abs. 3 Satz 1 EStG). Die durch das 
Splitting• Verfahren bewtrkte rechneiische Halbierung 
hat nicht zur Folge, d.8ß die ein Einkomtnen im Sinne 
des. Einkommensteuerrechts nicht beziel;lehde . Ehefrau 
hinsichtlich der ihr zugerechneten Hälfte des Arbeits
lohnes des :mhemannes lohnsteuerpflichtig würde. Auch · 
wenn beide Ehegatten lohnsteuerpfllchtig sind und pes
halb die Splitting-Steuerklasse ~V anzuwenden ist, be-

. deutet dies trotz der wechselseitigen Zurechnung der 
1. In der Freien und Hansestadt Hamburg beruht das hälftigen Einkünfte nicht, daß einer der beiden Ebe

Recht der Evangelisch-luthenschen Kirche, Kirchen- gatten mehr Steuer zu zahlen hat, als sich auf Grund · 
1 steuern zu erheben, zwar nicht auf eine:qi ~t im seiner individuellen Steuerpflicht ergibt. 

formellen Sinne oder einem' Kiirchenvertrag, sondern · Auch bei der Zusammenveranlagung ~emäß § 26 
auf staatlicher Anerkennung. Diese. bildet aber eine Abs .. 1 EStG nF führt das. Splitting nur zu .einer tech
ausreichende Rechtsgrundlage der Kirchensteuererhe- nist:h-tariflichen Zurechnung der hälftigen Einkünfte; 
bung im Sinne des Art. 140 GG in Verbindling mit' Art der em Einkommen im Sipne des Eitikornmensteuer-
137 Abs. 6 WRV, wie' das Bundesverfassungsgericht in rechts nicll.t beziehende Eliepartner''wird riicht etwa mit 
seinem Urteil vom 14. Dezember 1965. in Sachen 1 E!,vR der Hälfte der gesamten Einkünfte zur Einkommen-
571/60 entsclUeden hat. Dieses vom Hamburgischen steuer herangezogen. Zwar ·haftet er nach § 7 Abs. 2 
Staa~ der, Evangelisch-lutll;epschen Kir~e verli~hene StAnpG a:is Gesamtschuldner für. die ge8amte Steuer, 
Hohe1tsr~t besteht nach dem glei~e1tig ver~ünde- d. h. nicht nur hinsichtlich der ihin „zugerechneten" 
ten Urteil des Bunde,sverfassungllgenchts in den yer- Hälfte. Der ~ndere Ehegatte kann abernach § '1 Abs.'3 
~ahren 1 Bv1;: ~1/62 und 1 BvL 32/62 ni:Lr gegenüber ,1 Satz 4 St,AnpQ- beantr~gen, daß die SteuerschUld nach 
ihren . AJ:l.geho7:!gen, bei glaube~verschiedenen Ehen · dem • v erhältnts ·der ·Beträge aufgeteilt Wird, die sich 
also n~ gegenuber den.~hr angehö~gen Eliegatten. Der bei getrennter· Veranlagung ergeben. würden.· Dal;J.er 
der Kirche nicht angehorende Ehegatte darf weder ~ls kann sogar bei Zusammenveranlagung der Ehegatten 
~teuer~uldner noch. im Wege dex: Haftung zur E'rfül- kein Ehegatte gegen seinen Willen für die Einkommen
lung dieser Steuerpflicht he-angezogen werden.· steuerschuld_ des anderen. Ehegatten in Anspruch ge-

Wenn die :Kirche nur den ihr angehörigen Ehegatten nommen werden. Bei getrennter· Veranlagung haftet 
besteuern darf, daJlll .. wäre bei der Anknüpfung der nach § 26 a EStG jeder Ehegatte .ohnehin, nur für die 
Kirchensteuer' an die ·staatliche Einkomm.efulteuer die~ , auf seineri eigenen Einkünften ruhende Steuer. 
natürliche Folge die, a~ Bemessungsgrundlage nur das 
Einkommen des kirclienangehörigen · Ehegatten zu
grunde zu legen. Der sog. Halbtellungsgruhdsatz des § 3 
KiStO 'zieht jedoch das Einkommen des, · nicht der 
Kirche angehörigen Ehegatten insofern mit heran, aJs 
er dfuses Einkommen mit dem, des kirchensteuerpflich
tigen Ehegatten zusammenreclmet und die Kirchen
steuer „nach der Hälfte der zusammengetechneten Ein
kommensteuer beider Ehegatten" bemißt - dies selbst· 
dann, wenn die Ehegatten . zur· Einkommensteuer ge
trennt veranlagt werden., 

2. Dieses System steht mit den Grundsätzen einer 
gerechten Besteuerung nicht in Einklang, 'weil ihm der 
sachgerechte Besteuerungsmaßstab fehlt und § 3 KfStO 
zur Anwendµng des , Halbteilungsgrundsatzes .einen 
unausweichlichen Zwang schafft, ein. soJ.Cher Zwang 
aber der verfassungsgemäßen Ördnring widerspricht. 
Wenn die Kirche nur den ihr angehörigen Ehegatten 
besteuern darf, dann darf sie ·bei der Wahl des Be..; 
steuerun(~ntiaßstab,es nur an Merkmale anknüpfen, die 
in. c;lessen Perst>n ·gegeben !lind. Wählt .sie das Einkom
men 'ini Sinne des Einkommensteuerrech• · als ?Vraß-

. stab, dann muß es das' marktwirtschaftlicll.e Einkommen 

Per späte Zeitpunkt der Aufteilung und das Etfor
dernis des Antrages ändern nichts daran,, daß daii; Split
ting-Verfahren nur eine Berechnungsmethode ist 'und 
die Fiktion gleich hoher Einkommen auf .Antrag ·eines 
Ehegatten widerlegt werden kann. Dem steht _auch das 
Urteil des Bundesfirianzhofs vom 5. Dezember 1963 
(BStBL i964 Teil III s. '96) nicht entgegen. Hier bezeich
net der Bundesfinanzhof bei der Zusammenveranlagung 
der Ehegatten zwar das Gesamteinkorrimen . der Ehe
leute als Einkommen im Sinne de$ § 13 Abs .. 3 Satz 2 
EStG, rätupt aber ein, . ,,daß das' Gesetz letzten Endes 
nur im Wege .. einer Fiktion zu einem in Wahrheit aus 

, dem zusammengerechneten Einkommen :lfWeier Perso-
nen bestehenden Einkommen jedes der einzelnen Ehe
gatten kommt", und nimmt zu der Frage des § 7 Abs. 3 
und 4. stAnpG keine Stellung. . · 

' zusammenfassend ist festzwtellen: Der Zusammen-, 
veranlagurig ih , dem ab 1958 geltenden Steuerrecht 
).tomin.t eine andere B~eutung zu, als sie der Begriff 
bis dahlµ.gehabt hatte. Das S~errecht kannte bis zum 
Jahre 1951/58 nur - von einem geringfügigen. Aus
nahmefall; abgesehen - die unbeschränkbare Zusam,.. 
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menveranlagung, wie sich aus· § 7 StAnpG aF ergibt. 
Seit 1958 iSt Zusammenveranlagung nur zulässig, wenn 
beide ;Ehegatten sie bea.lltragen. 4ber auch dann kann 
ein Ehegatte nicht ge:z.wungen werden, mehr. Einkom
mensteuer zu z,ah1en, als er bei getrennter Veranlagung 
zu zahlen hätte. e 

Schließlich hat die Anwendung des Splitting-Verfah
rens sowohl beim ·steuerabzug vom Arbeitslohn in den 
Steuerklassen III und tv; (§ 7 Abs. 7 Ziff. 1 und § 7 · 
Abs. 8 LStDV) als auch bei der Zusammenveranlagung 
nach § 26 Abs. · 1 EStG zur Voraussetzung, daß beide 
Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig im Sinne des 
§ 1 EStG sind. Bei der Kirchensteuer aber ist von vorn
herein nur der kirch.enangehörige Eh~atte steuer
pflichtig. Bei einer glaubensve~iedenen Ehe besteht 
also gerade keine gemeinsame Ut'lbeschrärikte Steuer
pflicht gegenüber demselben Steuergläubiger. Es fehlt 
daher bei. einer solchen Ehe rechtlich die Möglichkeit, 
in Anwendung der Grundsätze des Splitting dem kir
chenangehörigen Ehegatten Eirtküntte zuzurechnen, die 
dem ~Cht der Kirche angehörenden Eheteil zufließen. 

Die fiktive Zurechnung des halbeh gemeinsamen 
Einkommens an den kirchenangehörigen Ehegatten 
würde dazu führen, daß Einkommen eines Nicbtsteuer
pflichtigen zur Berechnung der Steuer ein~ Steuer
pflichtigen herangezogen würde und sich dadurch in 
vielen Fällen dessen .Steuerleistung beträchtlich er
höhte. Ist z. B. ein Ehegatte vor der Ehe nicht erwerbs
tätig g~esen oder hat er für seine Arbeit nur ein Ent
gelt bezogen, für das kej.ne Lohnsteuer zu entrichten 
ist, dann wird nach der Kirchenste1,1erordnung durch 
seine Ehe seine ~ensteuerpflicht begründet oder 
erhöht, weil·. ihm nun.niehr für die Bemessung der Kir
chensteuer die Hälfte des Arbeitsentgeltes seines Ehe-:. 
partners zugerechnet wird. Dies führt zu einer Mehr
belastung der Eheleute, wenn nur der nicht erwerbs
tätige Ehegatte einer Kirche angehört, die zur Erhebung 
von Kirchensteuer berechtigt ist. Wenn nur der er-

, werbstätige Ehegatte der Kirche angehört, erwächst 
allerdings den Eheleuten ein .Steuervorteil; denn dieser 
hat nunmehr nur noch die Hälfte der Kirchensteuer zu 
zahlen, die er vor seiner Eheschließung entrichten 
mußte. § 3 KiStO ist aber eine in 'sich einheitliche Vor
schrift, deren verfassu.ngS~chtliClle Bedeutung nicht 
von ihren verschiedenen Auswirkungen im Einzelfall 
abhängig gemacht werden kann (vgl. BVerfGE 6, 55 
[84J). In dem nicht seltenen Fall, daß die Ehefrau vor 
ihrer Ehe keiner Erwerbstätigkeit nach.gegangen ist 
oder im· Vergleich zu .dem jetzigen Einkommen des 
Ehemannes nur ein geringes steuerfreies Entgelt be
zogen hat, wird ihre Kirchensteuerpflicht erst. durch 
die Eheschließung begründet; zumindest erhöht sich 
die von ihr zu entrichtende Kirchensteuer, unter Um
ständen sogar in einem sehr beträclitlichen Ausmaß. 

Aus dem Splitting.:.System kann daher für die Ver
fassungsmäßig~it der angefochtenen Vorschrift nichts 
gewonnen werden. 

b} Die hälftige Zurechnung der Eink~ d~s der 
Kirche nicht angehörigen Ehegatten zur Begründung 
der ·Kirchensteuerpflicht des kirchenangehörigen Ehe
gatten läßt sich auch nicht mit Vorschriften des Ehe
güterrechts begründen. Soweit die Kirchensteuer an die 
Lohn- und Einkommensteuer anknül>f1;, sind die gij,ter
rechtlichen VerhältniSSE'! der :Ehegatten ohne Bedeutung. 
Sie können aber auch nicht in ihrer Auswirkung auf 
das Unterhaltsrecht die hälftige Zurechnung rechtferti-
gen. 

J;3eim .geSetzlicb.Ein Gi.iteJ'fltand. der Zugewinngemein
scbatt verbteibt nicht. nu;r. das Vel1llö~en, das der ein• 

· z,eln.e J:hegatte tn <:Ue Ebe·elngebrac?h,t h.at~ sein Eigen"' 

tum. 
1

Auch an dem Vermögen, das während der Ehe 
erworb.en wlTd, besteht ausschließliches Eigentum des
sen, dem_ es zugeflossen ist. Lediglich bei· Beendigung der 
Ehe Wird ein Ausgleich des Zugewinns vorgenommen 
(§ 1371 Abs. 1, § 1372 BGB). Es entsteht weder gemein
schaftliches Eigentum, noch besteht eine di.nglicheBeteili:
gung eines Ehegatten an dem während der Ehe erwor
benen Vermögen des ap.deren. Bezüglich der .Substanz 
der Vermögensmassen sind die. Eheleute so zu behan
deln, wie wenn sie ·unverheiratet Wären (vgl. BVerfGE 
13, 290 (8081; 15, 328 [332]; HI, 203 [209]). Damit ist auch 
die im früheren Güterstand· der Verwaltung und Nutz
nießung bestehende gesamtschuldnerische Haftung des 
Mannes für die Verbindlichkeiten der Frau (§§ 1385-
1387, § 1388 BGB aF) entfallen. „ 

Die Einkünfte aus selbständiger wie aus abhängiger 
'l:ätigkeit fallen sonach ebenfalls in das Eigentum des 

·Ehegatten, der sie erzielt hat. Für eine wechselseitige 
hälftige Zu.i-eChnung der Einkünfte der Ehegatten zum 
Zwecke der Heranziehung zur Kirchensteuer nach der 
Kirchensteuerordnung mögen die gleichen Erwägungen 
maßgebend gewesen sein, wie sie dem § 138~ BGB aF 
zugrunde lagen oder wie sie dem Güterstand der Er
rungenschaftsgemeinschaft entsprechen Würden. Mit 
der gegenwärtigen Rechtslage nach gesetzlichem Güter
recht ist die wechselseitige .hälftige Zurechnung nicht 
vereinbar. 

Die Z-urechnung kann auch nicht mit dem Argument 
gel;'echtfertigt werden, während der Ehe. bestehe ein 
Anwartschaftsrecht auf Zugewinnausgleich, so daß mit 
der Besteuerung des hälftigen · Einkonunertanteils nur 
an den wirtschaftlichen Vermögenszuwachs angeknüpft 
werde, der sieh in dem :.,._ durch die Beendigung des 
Güterstandes aufschiebend bedingten - Ausgleichs
anspruch niederschlage. Der Ausgleichsanspruch ent
steht erst mit der· Beendigung des gesetzlichen Güte1'
standes. Vor diesem Zeitpunkt steht weder fest, ob ein 
Zugewinn vorhanden ist, noch welchem Ehegatten ein 
Ausgleichsanspruch zusteht. 

c) Die Zurechnung kann auch nicht mit den - zum 
Teil auf Art. 3 Abs. l 'und Art. 6 Abs. 1 GG gestütz
ten - Erwägungen gerechtfertigt werden, ·mit denen 
die Einführung des Güterstandes der Zugewinngemein
schaft bei Sd:>.affung des Gleichberechtigungsgesetzes 
begründet wurde. ' 

Diese 'Oberlegungen gehen im wesentlichen dahin, 
daß die Hausarbeit der Fr.au auch i~ ihrer wirtschaft
lichen Bedeuturig fÜr die Ehe anerkannt werden müsse; 
die Frau tnüsse daher einen Anteil an dem erhalten, 
was in der Ehe erworben werde. Alle dfuse Erwägun
gen beiiehen sich auf das Problem der Bewertung der 
Hausarbeit der Frau im Vergleich zu der regelmäßig 
außerhäuslichen Erwerbstätigkeit des Mannes. Sie be
fassen sich also mit einem reinen Internum der Ehe 
und dessen Aus.wirku:ngen auf die wirtschaftlichen und 
sozialrechtlichen Beziehungen der Ehegatten unterein
ander. Insofern gebietet Art. 3 Abs. 2 GG, die Arbeit 
der Frau als Mutter, Haus.frau und Mithelfende mit" 
ihrem tatsächlichen Wert als Unterhaltsleistung gerecht 
zu berücksichtigen (BVerfGE 17, 1 [13, 16, 36]; 38 [49 fJ). 

~Aus der Gleichbewertung der Hausfrauentätigkeit im 
Innenverhältnis der Ehegatten und dem daraus .l;ler
geleiteten Anspruch auf die Hälfte des wälu:end der 
~ erzielten Zugewinns folgt jedoch· nibb.t, daß die 
Tätigkeit der Frau nach. außen mit der Hälfte der 
Einkünf~e des Ehemannes bewertet und detnentSpre
chend besteuert werden kann. Zwar kann die Tätigkeit 
4er F'rau JtUch. ~eh außen steuerlich relevant werden, 
z. B.~ wenn sie1 •in ej,nern echten · Arbeitsve~~~. zu 
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ihr,em Ehemann ~teht oder wenn zwisi;hen beiden Ehe· 
gatten beim gemeinsamen Betrieb eines Geschäfts eine 
sog. Innengese1lschltft anzunehmen ist (vgl. BVerfO:E 13, 

, 290; 16, 241 [243]), Die reine Bewertung der Hausarbeit 
der Ehefrau stellt jedoch ein ausschließlicll das tnnen
verhältnis der Ehegatten betreffendes .Probleßi dar. 
Aus der zugunsten der Ehefrau vorgenommenen inter
nen Gleichbewertung der. Hausarbeit mit der Arbeits
tätigkeit des Etiemannes kann nicht ~u ihrem Nachteil 
die ·Konsequenz gezogen werden, 'die Ehefrau dürfe 
hlnSiclitij.ch des Wertes ihrer Hausarbeit zur Kirchen
steuer herangezogen werden. Im übrigen versagt die
ses Argument überall da, wo· die Kirchensteuer an das 
Vermögen 

1 

oder an den Grundbesitz des keiner Kirche 
angehörenden Ehegatten anknüpft. · 

' 

d) Die Anknüpfung 'der Kirchensteuer an das Fami
neneinkommen würde nach di~en Darlegungen also zu 
einer Art -Haushaltsbesteuerung· führen, wie sie vor 
1958 im Einkommensteuerrecht gegolten hat. Da· aber 
im heutigen staat1ichen Einkommensteilocrecht das 
Steuerverllältnis ein individuelles ist iJ.nd die Ehe über 
die Unterhaltsgem~aft hinaus .keine enge Wirt
schaftsgemeinschaft begründet (vgl. BVertGE 13, 290 
[308)), entspricht der sog. Halbteilungsgrundsatz weder 
dem heutigen Eirikommensteuerrecht noch dem moder
nen Ji'anülierigüterrecht. Diese Systemwidrigkeit wird 
besonders darin deutlicQ., daß 1. die Zusammenver1µ1-
41gung .der Einkommen für die Kirchensteuer auch 
dann stattfindet, wenn die Ehegatten. bei der Einkom
mensteuer .getrennt veranlagt werden, 2. hier das Ein
kommen eines steuerpflichtigen mit einem nichtsteuer
pfilchtlgen. Eh~atten zusammengerechnet wird. 

e) Die Berufung darauf, daß der HalbteilungsgJ,"und
satz herkömmlicher Bestandteil des deutschen Kirchen
steuerrechtes se.l., kann gegenüber den Vorschr.i.ften des 
Grundges.etzes. keine ausschlaggebende Bedeutung 
haben (vgl. BVerfGE 15, 337 [345]; Urteil des Bundes
verfassungsgerichts vom 14. Dezember 1965 - 1 BvR 
413/60; 1 BvR 416/60 - S. 23). 

Eine staatliche ,Regelung, die den Halbteilungsgrund
satz zwangsweise - d.. h. unausweichlich und olµle 
Rücksicht auf den Willen der beteiligten Ehegatten -
anordtiet, ·ist mit Al1t. 2 Abs. l.'GG nicht vereinbar. Ob 
eine dem . § 3 KiSto entsprechende Kirchensteuerbe
rechnung vor dem: Grundgesetz Bestand haben würde, 
wenn siti von Cle'm. EinverständniS beider:.Ehegatten ab
hängig gemaCht ~e, kann offen~leiben. 

BUNDESVERFASSUNGSGERICH~ 

- 1 BvL 31/62 -
.,- l BvL 32162 -

In § 6 des württembel'.g-badischen Gesetzes Nr. 587 
über die Verwaltung von :Kirchensteuern im 'Landes· 
bezirk Württemberg vom 1.·April 1952 (Regierungsblatt 
der Regierung Württemberg-Baden seite 33) in der 
Fassung' des baden-württembergiSchen G~zes zqr 
Änderung des Kirchensteuerrechts vom 30. Januar 1956 
(Gesetzblatt fUr Baden-Württemberg Seite 5) ist in Ab
satz 2 der Satzteil „oder ihr Ehegatte" nichtig. 

' ,• 

·Gründe: 
A. 
I. 

Im Regierungi;;bezirk Nord-Württemberg des Landes 
, Baden-Wi,\rt~berg. sind Rechtsgrundlagen für die 

.II .. 
1 .. § 3 Abs. i b KiStO überschreitet damit die für die 

Betnessung der Kirehensteuer gezageneli . ~taatlichen · 
Gre~n, dfo ·sich im Hamburgischen Staate mangels 
einer. ausdrüc;jtlichen gesetzlichen Regelung unmittelbar 
aus der verfassungsmäßigen Ordnung des G~geset
zes ergeben. Eine verfassungskonforme Auslegung die-:: 
ser . Vorachrift . dahiri, · daß bei· getrennter· Veranlagung 
z\µ' Einkommensteuer die KirChensteuer nur aus dem 
Einkommen des kirch.enangehörigen Ehegatten zu be-

. rechnen sei, scheitert an dem klaren Wortlaut dieser 
Bestilµmung. Ebensowenig ist es ,möglich, die Vor
schrift so auszulegen, daß file hier: vorgesehene Rege
lung ·nur gelten sqlle, wenn· die Ehegatten ihr zustim
men. Deshalb darf § ~ Abs. 1 b KiStO im staat1ichen 
Bereich nicht angewa'hdt werden. .Aus den gleichen 
Gründen dürfen staatliche· Behörden auch. §· 3 AbS. 1 a 
und c KiStO nicht anwenden. § 3 Abs. 3 ist für die 
staatlichen, Behörden gegenstandslos, soweit er den 
Absatz 1 dieser VorSchrift für anwendbar erklärt. 

Da der Halbteilungsgrunqsatz des · § 3 KiStO das 
Grundrecht der Beschwerdeführetjn. aus· Art. 2 Abs. 1 
GG verletzt, kommt es auf deren weiteres Vorbringen 
nicht mehr an. 

Aus den vorstehenden Gründen ist .das angefOchtene 
Urteil aufzuheben und an das 'Finanzgericht :Hamburg 
zur anderweiten Entscheidung zurückzuverweisen. 

2i Es .könnte . unbillig erscheinen, wenn ein einer 
steuerberechtigten Kirche angehörender Ehegatte, des
sen Wirtschaftltche LelStungsfähiigkeit sich durch die 
Ehe erhöht hat, weil sein - der· Kirche nicht ange
höt"ender - Ehegatte ein hohes' Einkommen bezieht, 
mangels eigenen Einkonimens im Sinne des Einkom
mensteuergesetzes kirchensteuertrei bUebe. Wenn die
sen Bedenken Rechnung getragen werden soll, müß
ten, da die Kir~ nur den ihr angehörenden Ehegatten 
besteuern · darl, Bes.teuerungsmerkmale gewählt wer
den,' die in dessen Person gegeben sind. qegenstand der 
Besteaerung, di,irfte dann nicht das Einkommen (im ' 
Sinne· des Einkoinmensteuerreehts) des anderen Ehe
gatten, sondern könnte etwa der „Leb~fÜhrUngsaüf
wand" ·.des kirchenangehörigen Ehegatten sein. Die 
Kirchensteuer müßte· dann a~ -ihrer Höhe nach. in 
angemessenem Verhältnis zu dem tatsä<;hli.chen Lebens
zuschnitt des steuerpflichtigen Ehegatten stehen; sie 

' dürfte nicht schematisch jeder Veränderung des Ein
kommens des anderen Ehegatten unbegrenzt folgen, 
weil jeder· normale Lebensaufwand bestimmte Gtenzen 
nicht überschreitet. · ' 

Erhebung der Kirchensteuer das württembergische G-e
setz über die Kirchen vom 3. März 1924 (RegBl. s. 93) 
in der Fassung des Gesetzes vom: 17. Febri..tar 1927 
(RegBl. S. 117) - Kirchengesetz - und da& württem
berg-badische ·Gesetz Nr. 587 über die Verwaltung von 
Kirchensteuern im Landesteil ·Württemberg vom 
1. April 1952 (RegBl. S. 33) in der Fassung des baden
württembergischen Gesetzes zur Änderung des Kir
chensteuerrechts vom 30. Januar 1956 (GBL S .. 5)' -
Kirch.ensteuergesetz ..:....;, Nach § 9 des Kirch.ensteuerge
setzes bleibt „das bestehende Kirchensteuerrecht" unbe-"" 
rührt, „soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt". 

Die Berechti,gung, Steuern. zu ~rheben, ist für die 
Kirchen J:iinsicbtlich der Ortskirchensteuer in § 17 und 
hinsichtlich der Landeskirchensteuer in § 23 des Kir
chengesetzes, für die Religionsgesellschaften des öffent
lichen :aechts in§ 7 der Verordnung über die neueren 
1t.eligi()DSgesellschaft.en des öffentlichen' Rechts vom 
14. Juli 1928 (RegBl. g, 216) ger~elt. Landeskirchen-
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steuerpflichtig ist nach § 27 des Kirchengesetzes, „ wer 
der besteuernden Kirche an.gel).ört". ·Nach § 2 'Abs. 1 
des Kirchensteua-gesetzes werden die Landeskirchen
steuer und die Ortskirchensteuer zu einer einheitlichen 
Kirchensteuer zusammengefaßt und unter Anwendung 
eines für jeqes Kalenderjahr festzusetzenden einheit
lichen Hundertsatzes der Einkommensteuer bzw. der 
Vermögensteuer erhoben.·§ 6 Abs. 1, 2 und 4 des Kir
chensteuergesetzes bestimmt für die Kirchenlohnsteuer, 
d. h. die Kirchensteuer der Lohn!!_teuerpflichtigen: 

, (1) Die Kirchensteuer der Lol'msteuerpflichtigen, 
soweit sie: als Zuschlag ~ur Einkommensteuer zu 
erheben ist, wird durch Steuerabzug vom Arbeits! 
lohn erhoben (Kirchenlohnsteuer). § 2 Abs. 2 findet 
entsprechend Anwendung. 

(2) Der Kirchenlohns~uer unterliegen alle Arbeit
nehmer i. S. des Einkommensteuerrechts, Wenn sie 
oder ihr Ehegatte nach dem Religionsvermerk aµf 
der Lohnsteuerkarte einer steuerberechtigten kirch
lichen Körperschaft an.gehören, ihren Wohnsitz oder 
in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Landesbezirk · Wurttemberg haben 
und wenn ihre Lohnsteuerberechnung von einer 
innerhalb des Landesbezirks Württemberg gelege
nen Betriebstätte vorgenommen wird. 

(3) „. 

· (4) Bei Arbeitnehmern in glaubensverschiedener 
Ehe wird die Kirchenlohnsteuer für jede Kirche aus 
der Hälfte der einbehaltenen Lohnsteuer berechnet. 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz findet entspre
chende Anwendung. 

Danach unterliegt ein Arbeitnehmer auch dann der 
Kirchenlohnsteuer, wenn nicht er selbst, wohl aber sein 
Ehegatte einer steuerberechtigt.en Kirche angehört. 

Für den Fall der Zusammenveranlagung glaubens
verschiedener Personen bestimmt § 5 Abs. 1 des Kir
chensteuergesetzes: 

Gehören nicht beide Ehegatten der gfeichen steuer
berechtigten. Kirche an, so bemißt sich die Kirchen
steuer für jeden steuerpflichtigen Ehegatten nach 
der Hälfte der maßgeblichen Einkommensteuer und 
Vermögensteuer beider Ehegatten; die nach § 2 
Abs. 2 festgesetzten Mindestbeträge werden in die
sem Fall jeweil.$ nur zur Hälfte erhoben. Dies gilt 

, nicht, wenn die Voraussetzungen für eine Zusam
menveranlagung ni~t gegeben sind. 

Für den kirchlichen Zuschlag zur staatlichen Steuer 
haftet gemäß § 34 Abs. 2 des Kirchengesetzes auch der 
andere Ehegatte als. Gesamtschuldner. Nach § 8 Abs. 1 
Satz. 1 des Kirchensteuergesetzes, der durch das baden
württembergische Gesetz über die Aµwendung bun
desrechtlicher Vorschriften des allgemeinen. Abgaben
rechts vom 27. Juni 1955 (GBl. S, 102) nur dem Wo·rtlaut, 
nicht dem Inhalt nach geändert worden ist,. finden auf 
das Verfahren die für die Verwaltung der Einkommen
steuer bzw. der Vermögensteuer geltenden Vorschriften 
in ihrer jeweiligen Fa~sung Anwendung. 

. II. 

In den beiden Ausgangsverfa)lren beg~hren Arbeit
nehmer, die einer Kirche nicht angehören, die Rück
erstattung der im Jahre 19M von ihrei:n Geh.alt für ihre · 
katholischen Ehefrauen einbehaltenen Kirchensteuern, 
die aus der Hälfte der von. ihnen zu zahlenden Lohn
steuer berechnet, worden sind. 

Das Finanzamt· Stuttgart-Ost hat die Rückerstat
tungsanttäge der Besi;hwerdeführer abgelehnt. Die Be
rufungen der Beschwerdeführer sind vom Finanzgericht 

' . \ , . ' 

Stuttgart zurückgewiesen worden. Der Bundesfinanzhof 
ist der Auffassung, daß § 6 Abs. 2 und 4 des Kirchen
steuergesetzes. mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG 
unvereinbar sei. Er hat die Verfahren. gemäß Art. 100 
Abs. 1 GG ausgesetzt, um die Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts darüber einzuholen, 

ob § 6 Abs. 2 und 4 · des Gesetzes Nr. 587 über die 
Verwaltung von Kirch.ensteuern im Landesbezirk 
Württemberg vom 1. April 1952 (Bundessteuerblatt 
1952 II S. 129) . 

mit dem Grundgesetz trereinbar ist. 

Das vorlegende Gericht geht in Übereinstimmung mit 
der Verwaltungspraxis davon aus, daß § 6 Abs. 4 d~ 
Kirchensteuerge8etzes, der von Arbeitnehmern in 
„glaubens.verschiedener Ehe" spricht, auch dann anzu
wenden ist, wenn der Arbeitnehmer selbst keiner Kir
.ehe angehört, sondern nur sein Ehegatte. Der Bundes~ 
fhl.ahzhof hält sowohl die Bemessung der Kirchensteuer 
eines der Kirche angehörenden Ehegatten nach dem 
Einkommen seines keiner Kirche angehörenden Ehe
gatten als auch dessen Heranziehung für die Kirchen
steuer seines Ehegatten für verfassungswidrig, 

Die Meinung, daß die Kirchensteuer eines der .Kirche 
angehörenden Ehegatten nach dem _Einkommen des der 
Kirche nicht angehörenden Ehegatten bemessen werden 
könne, beruhe auf der· kirchlichen Auffass.ung vom 
Wesen der Ehe als einer unauflösbaren Gemeinschaft 
auf allen Gebieten des Lebens und entspreche der frü
her allgemein anerkannten Vorstellung, daß zusam
men lebende Ehegatten eine wirtschaftlich~ Einheit bil
deten. Die kirchensteü:errechtliche Regelung knüpfe 
also offenbar· an die Zusainmenveranlagung. der Ehe
gatten bei CJ,er Einkomll'lensteuer gemäß § 26 EStG in 
seiner alten· Fassung an, die aber vom Bundesverfas
sungsgericht wegen 'Verletzung des Art. 6 Abs .. 1 GG 
für nichtig erklärt worden sei (BVerfGE 6, 55). Deshalb 
könne dfese Regelung auch auf dem Gebiete des Kir
chensteuerrechts. nicht aufrechterhalten bleiben. Wenn 
die Kirchensteuer eines der Kirche angehörenden Ehe
gatten nach dem Einkommen seines der Kirche nicht 
angehörenden Ehegatten bemessen werde, liege darin 
jedenfalls eine Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG in der 
Ausprägung, die dieses Grundrecht durch Art. 6 Abs. 1 
GG erhalten habe. Es könn,e deshalb dahingestellt blei.,. 
ben, ob insoweit auch das Grundrecht des Art. 4 Abs. 1 
GG verl~tzt sei. · 

Die Heranziehung eines der Kirche nicht angehören
den Ehegatten für die Kirchensteuer seines der Kirche 
angehörenden Ehegatten beruhe .offensichtlich eben
falls auf § 26 EStG aF in Verbindung mit§ 7 StAnpG 
aF. Diese Bestimmungen seien aber durch das Gesetz 
zur Änderung ·steuerlicher Vorschriften auf dem Ge-,: 
biete der' steuern vom Einkommen und Ertrag und des 
Verfahrensrechts vom 18. Juli 1958 (BGBl. I S. 473) 
entsprechend der erwähnten Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts dahin neugefaßt und ergänzt wor
den, daß nunmehr selbst bei der Zusammenveranla
gung kein Ehe•gatte gegen seinen Willen für die Ein
kommensteuerschuld des anderen Ehegatten in Anspruch 
genommen werden könne. Damit stehe die Regelung, 
die bei der Kirchensteuer noch eine ·uneinschränkbare 
Schuld der der Kirche nicht angehörenden Ehegatten 
vorsehe, nicht in Einklang. ·Die Inanspruchnahme des 
anderen Ehegatten werde erst durch die Eheschließung 
ermöglicht und verletze daher den durch Art. 3 Abs. 1 
und Art. 6 Abs. 1 GG garantierten. Schutz der Ehe. Sie 
könne· nicht damtt gerechtfertigt werden, daß die ge
setzliche Unterhaltspflicht der Eheleute sich auch auf 
die Zahlung der Iµrchem;teuer erstrecke. Denn die 
Unterhaltspflicht könne nur im Innenverhältnis zwi
schen den Ehegatten Rechte und. Pflichten- begründen, 



nicht aw eine. H;aftung des der Kirch.e.angebörenden 
Ehega~ geg~ber der, l,{irche ~ ]1'olge haben. Die 
auf IAJnd~t beruhende kil;ch~uerrech'tllche 
Regelung, ver:stoße i!!Uch gegen Art. 31 GG; denn sie 
greife in die der $)esetzg~ung des Bundes vorbehal~ 

. tene und von · die,em abschließend geregelte· Ordn1,1ng 
der .verml)gehsrechtlichen Folgen der Ehe ein. 

III. 
' . 
Das S~tsministertU!ll Baden-Württemberg, das dem 

Verfahren gemäß § 82 Abs.; 2 B'1erfGG beigetreten ist, 
hält die Vorla&"en für zulässig, aber unbegründet. 

.Durch die zur Prüfung gesteUten Normen ~erde 111-cht 
der Kreis der SteuerpfliChtigen - bestimmt, sondern 
lediglich die Bemessungsgrundlage der Kirchensteuer 
geregelt, Auch in glaubensverschiedeneh Ehen sei daher 
nach den allgemeinen Vorschriften nu,r der Ehegatte 
s~uerpfilchtig, der einer steuerberechtigten Kirehe' 
angehöre. Die Bemessung der von diesem Ehegatten zu 

. entrichtenden Kirchensteuer aus der Hälfte der .bei 
dem anderen, keiner Kirche artgehörenden Ehegatten 
einbehaltenen I,.ohnsteuer verstoße nich.t gegen das 
Grundgesetz. · 

Diese Re,gelung, die übrigens nicht l:ln die Zusam
m~veranlagung bei der Einkommensteuer anknüpfe, 
S9ndern als Grundsatz schon im gemei:Qdeutschen Kir
chenabgaberecht anerkannt gewesen ·sei,· verletze ins
besondere nicht das den· alleinigen Prüfungsmaßstab 
bildende Grundrecht des Art. 6 Abs. 1 GG. Es sei alJer
dlngs möglich, daß. eine Frau erst als Folge ihrer Ehe
schließung zur Kirchensteuer oder zu einer höheren 
Kirchensteuer herangezogen werde. Die$e . Steuerbe
lastung der Ehefrau sei aber nur e/,n Äquivalent zur 
Verbess:erung ihrer wirtschaftlichen VerhältniSse durch 
die Eheschließung; diese würden. zwar. durch das Ein
kommen des Ehemannea ·bestimmt, die ·Ehefrau ver-

. diene aber infolge ijlrer Tätigkeit im Haushalt· mit, die 
auf der Verteilung des Aufgabenkreises der :ehelichen 
Lebensgemeinschaft beruhe. Im übrigen habe die Ehe
frau gegenüber· dem Ehemann ·einen Anspruch auf 
einen· angemes$eru!ri Unterhalt, zu dem auch. ~e Aus- · 
ga~ für · di~ ·Kirchensteuer gehörten. ·Die Angemes-
8'Ilheit ·des Unterhalts richte sicll nach. den V erhilltnis
sen beider Ehegatten. Verdiene der· ~emann allein, 
müsse sich zwangsläufig auch die Kirchensteuerschuld 
der Ehefrau nach dem Einkommen des Mannes richten. 
Eine „einkommenslose" Ehefrau könne somiit nicht mit 
einer einkommenslosen Ledigen verglichen weiden; 
denQ. die$e. habe wirklich nichts, während die den 
Haushalt führende Ehefrau r~tlich und .tatsächlich 
als gleichberechtigte mitarbeit~de Partnerin. an dem 
Wirtschaftserfolg bejder Eheleute teilnehme. Eine Er
\löhuiig ih~ Kirchensteuer sei daher in . erster Linie 
nicht eine Folge der Eheschließung, sondern' sei ent
scheidend in· der durch die Eheschließung veränderten 
wirtschaftlichen Situation des det Kirche angehörenden 
~egatten l;legründet; .diese könne übrigens in · be
stimmten Fällen .auch zu einer Ermäßigung det' Kir-
chensteuer führen.' ' ' · 

In den Vorlagebeschlüssen sei die Frage offettgelaii
•• .ob die zur Prüfung gestellten Normen gegen Art. 4 
Abs. 1 GG verstießen. Da diese Vorschriften jedoch nut 
die Bemessung der Steuer für. den der .Kirche ange
hörenden Ehegatten zum Gegenstand hätten, sei nicht 
ersichtlich, worin eine Verletzung ... !;ier Gla::ubens- und 
Bekenntnisfreiheit liegen :Sollte. 

§ 6 Abs; 4 des Kircheristeuei:gesetzeS müsse sehließ
lich auch deshalb als .verfassungsmäßig angesehen wer
den, weil Art. 140 GG in der erklärten AbsiCht, die 

. bisher!~ 'B.ec4tslage aufrechtzuerhalten. die. R.egelung 
. det> Rechts~hlihgen zwischen· .staat .. ußd Kirche ·in 

A.11;'. 136, btS. 139 Ond 141 WRV inko~riert n~ Nach 
Art .. 137.A~. 6 WRV ~en·die.ßellgion~atten 
als KQr~ften des öftentlichen; ~t$ bereclitlgt, 
Steuern ~ · erheben,.·und zwar sollte l'lierilurcb · wis. be-. 
reits bestehende Besteuerungs:r:ech'I; der.Re~onsgesell• 
schaften nicht. etwa gesdlmälert, · S<>nd~'gerade ·ge
wä.hrJeistet werden. ner·. Halbteilung&grundisatz für' 
glaubensverschied.ene lmlen . ·sei aber bereits . damals 
Best.a.ndteil des gesamtdeutschEin I<irchensteuerrechtes 
gewesen. Da - abgesehen von . extremen Fällen -
grundsätzlich alle. Bestimfuungen ·des · .. Grundgesetzes 
gleichen Rang hätten, folge aus Art. 131 Ab$. 6 WRV, 
in Verbindung mit Art. 1'40. GG.die Verfassun.gSmäßig
keit der zur Prüfung gestellten Nonnen, zumal Art. 137 
Ab$. 6 WRV im Verhlltnis zu.Art. 6 Abs. 1 und Art. 4 
Abs. 1 GG auch als SpezlalVQrschri~ angesehen werden 
müsse. 

. · Die. gesamtSchuldnerische Haftung. des keiner Kirche 
angehörenden Ehegatten sei ebenfalls rilit dem Grund
gesetz vereinbar. Die KQsten. aus der Erfüllung der 
kirclilichen B~ürfnlSse eine& Ehegatten - und damit 
auch die Kirchensteuer -:- gehörten zu dessen Unter.;. · 
halt; da die Bemess.ung der Steuer aµf der Vorstellung 
einer .ehelichen Wirtschaftsgemeinschaft beruhe, er
sch$e ·es folgerillb.tlg, daß etn Ehegatte ~ die Kir
chenstetier des anderen auch Im Außenverhältnis hafte. 
Die verfasstmgsrechtlieh:e Zulässigkeit dieser Haftung 
ergebe sich ebenfalls aus Art.140 GG in 'verbindung 
mit Art. 137 Abs, '6 WRV und· zuSätzlich aus Art. 136 
Abs. 1 WRV, soweit eine . Verletzqng der Bekenntn.ls
freiheit ih Rede stehe. Nach Art. 137 Ab$. fhWRV dürf
ten Rellgionsgesellschaften mit ihrer. Besteu~rung über 
den Kreis ihrer Mitglieder hinaU:Sgreifen, soweit .dies 
durch Landesgesetz· vorgeschrieben oder zugelassen sei. 
Es möge dahipgestellt bleiben, ob dies im. Hinblick aut 
das GrW.l.drecnt der Bekenntnisfreiheit auch heute noch 
gelte. JedenfalJ.s umfasse das Besteuerungsrecht der 
~irchen die Haftung von nlchtkirch&tlaQgehörigen Per
sonen für Kirchensteuern, 6Qweit zwtSoh.en dem Haf
tenden und ..dem Kircheosteue:i:pflichtigen · sachliche 
Beziehungen gegeben seien,. an die .die HaftUngsrege
lung anknüpfe. Das sei hier wegen der wechSelseitigen 
Unterfuµtspflicht (ier Ehegatten der Fall. Dem stehe 
Art. 4 Ab$. 1 GG.nlcht entgegen. Nach Aq. 136 Abs. 1 
·WRV in. Verbindung mit Art. 140 GG würden die bür
gerlichen< und staatsb\irgerlicllen Re<ihte und Pflicht.en 
durch die. Ausübung der Religionsfreiheit weder be:
dingt ·hoch beschriinkt. Die>. Erhebung der Kirchen
steuerpflicht· zu einer staatsburgerlichen Pflicht könne 
sotrilt nicht mit der Begründung abgelehnt werden, da.ß 
eine. derartige Steuer gegen die Religionsfreiheit ver-
stoße. · 

Für äen Fall,· daß die gesamtschuldnerische Haftung 
des.· keiner Kirche angehörenden Ehegatt.en für ver
fassungswidrig angesehen· werden sollte, müsse · § 6 
Abs .. 4 des Kitchensteuerges~ · vertaSsun.gskonform 
dahin eingeschrärikt ·werden, daß die Heranziehung 
dieses Ehelatten' ~ur Kk.Chensteuer seines Partners 
gegen seinen Widerspruch zu unterbleiben habe.' · 

Art. 31 GG sei au.Ch durch.die in Frage stehende kir,;, 
chensteuerrechtliche ;Regelung nlc;ll.t verletzt, da die 
vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe, jedenfalls 
auf öffentlich-rechtlichem Gebtet nicht ausschließlich · 
durch Bund.esrecht geregelt seien. 

lV. 

, Der Rechtsbeschwerdeführer des ersten Ausgangs.,; 
.verfah,rens - qer d~ .zweiten . Verfahrens hat sich 

· nicht geäußert - hält <Ue R~elung in §. 6 Ab$. 2. und 4 
des Kirdiensteuergesetr.es für unvereinbar mit Art; 3, 

. 4, 6 unct.:s1 C1Q: 
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Es widerspl"E!Chß . dem ·Gleichheitssatz, .daß Eheleute, 
sofern sie bei der Einkommensteuer die Zusammenver
anlagung wählen:, ·eine höhere Kircll.ensteuer zahlen. 
müßten als· bei einer getrennten Veranl.a~g. Audi sei 
kein sachlicher Grund dafflr vorhanden, daß ein nicht
kirchenangehöriger El}emann mit . einer katholiSchen 
Ehefrau bei der Kirchensteuer höber · belastet werde 
als jemand, dessen Ehetrau keiner Kirche angehöre 
oder der ledig sei. Es müsse ferner als Verstoß gegen 
den.Gleichheitssatz gewertet werden,' daß bei der Ein
kommensteuer die Möglichkeit bestehe, durch Wahl der . 
getrennten Veranlagung sich der Kirchensteuer zu. ent
ziehen, bei der Lohnsteuer eine solche Möglichkeit 
jedoch nicht gegeben sei. Schließlich müsse es a.uch .als 
unvereinbar mit dem Gleichheitssatz angesehen wer
den, daß ein Arbeitnehmer sich gegen den Abzug der 
Kirchensteuer· von seihem. Lohn nicht wehren könne, 
auch we:lUl er. lediglich auf die Kirchensteuer des ande
ren Ehegatten zurückg~e. 

Schon in der Geltungszeit der Weimarer ReimsveE
fassung sei es nkht zulässig · g~ nichtkirchen
angehörigen natflrlicheri Personen Kirche~uer auf
zuerlegen. Erst recht sei dies nach .dem Grundgesetz 
nicht möglich; die Grundrechte, also auch die in Art. 4 
Abs. 1 GG gewährleistete Qla4ben~- und Bekenntnis
freiheit, hätten höheren Rang als sei~ (ihrigen Nor
men. Niemand, der .. die Be,kenntnisfreiheit fi.\r sich in 
Anspruch nehme, könne velpflichtet.. werden, finanzielle 
Leistttngel'l · für eine Religionsgesellschaft' zu erbringen, 
der er nicht angel).öre; Das treffe .auch für Ehegatten 
zu. Das vom Bundesver.fassungsgericht für die Ein
kommensteuer anerkannte Indi'vidua,lprinzip müsse In 
noch höherem Maße ff1r die KirchenSteuer gelt;en, weil 
das religiöse Bekenntni.$ zur ureigensten persönlichen 
Sphäre des· Individuunts' gehöre. · 

Die jetzige kirchensteu~tliche Regelung vera.toße 
wie .die frühere Behandlung der Ehegatten bei der 
Einkommensteuer gegen Art. (J Abs. 1 QG. Die Me:l).r
belastung durch die Kircheniiteuer entstehe aUetp. durch . 
die Eheschließung. .· · · 

.B. 

Die Vorlagen sind zulässiic; dcx:h bedarf die zur Prü
fung gestellte Frage. einer Einsclu:'&nkung. 

§ 6 Abs. 2 und 4 des Kirchensteuergesetzes hat die 
glaubensverschiedenen ~ in einem wei~ren Sinn 
zum· Gegenstand. Er <beschränkt. die Regelung P.er ·Kir
chensteuerzahlung nicht. au:f die Fäl.J.e, . bei denen . die 
Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Kirchen 
oder Rel!gionsgesellschaften angehören. (sog. konfes
sionsverschiedene Ehen). Die Regelung gilt auch, wenn 
nur ein Ehegatte einer Solchen Kirc;h.e Qder Religioru;
ge,sellscJ;laft angehört, der. ~ndere Ehegatte DiSsident ist 
(im folgenden: glau,bensverschiedene Ehe). Pie vorge
legte Frage muß soinit für die in den Ausgangsverfah
ren zu treffenden Entscheidungen . d.aWn. eingescbrankt 
werden; daß die Vereinbarkeit des§ 6 Abs. 2 und 4 des 
Kirchensteuergesetzes mit dem Grund,ge$etz nur inso
weit zu prüfen ist, als sie die Kirchen~l,J.iig filr 
Ehen regelt, in denen nur ein·Ehegatte·einer steuerbe
rechtigten Kirche oder Religionsgesellschaft angehört. 

c. 
· Es ist mit dem. Grundgesetz·· unvereinbar, daß . ein 

Arbeitnehmer, der einer steUerberec;il.~ Kirche oder 
Rellgionsgesellsclulft nicl:\t angehört, durch staatliches 
Gesetz verpflichtet ·Wird,.~ eine Kirche ·oder ·sonstige 
Religionsgesellschaft Iqrchensteuem nur deshalb zu 
zahlen, weil sein Ehegatte litt angehört. . 

' • i.. . 
1. Wie. das Bund.esve,rl~ierid'l\.incde~ .gleich

zeitig verkündeten. Urteil J.n den . :Verfah?'en über . die 

VerfaS$UllgsbesChwerden 1 BvR 413/60 und 1 BvR 
4lti/60 •festgestellt hat, sind die Art. 136-139 und 141 
WRV infolge ihrer Inkorporation in das Grundgesetz 
desaen. Bestandteil, d. h. sie bil.den mit diesem zusam
men ein organisches Ganz'es und sind daher nach dem 
Sinn unq . dem GeiSt der grundgesetzlichen Werteord
nung auszulegen. Das bedeutet, daß die auf Grund des 
Art. 137 Abs. 6 WRV erlassenen landesrechtlichen Be
stimmungen über d'ie Erhebung von Klrchensteuetn in 
Einklang mit den Verfassungsrechtssätzen, namentlich 
den Grundrechten des Grundgesetzes stehen müssen, 
der Landesgesetzgeber sich also über das in diesen· 
VerfassungSI\ormen zum Ausdruck kommende Wert
system ni.cht .hinwegsetzen darf. 

· De&halb kann· hier dahinstehen, wie Art. 137 Abs'. 6 
WRV, der den als Körperscliaften des öffenfüchen 
Rechtes. anerkannten ReligionsgeSßllschafteil, insbeson
dere den: Kirchen, ein ;Besteuerungsrecht als ein 
Hoheitsrecht verleih~ zur Zeit der Geltung der Wei
marer Reichsverfassung ausgelegt worden.ist und aus-
zulegen war. Es kann al.icl:l", dahingestellt bleil;>en, ob 
unter der Geltung der Weimarer Reimsverfass\ing die 
rechtliche Möglichkeit bestanden hat, das kirchliche 
Besteu~ri.ltlgsrecht auch auf. andere Personen als Mit
glieder der Kirchen Und anderer Religionsgesellschaften 
ausiudehnen. Endlich kann auf sich beruhen, ob die 
wechselSeitige hälttige Zurechnung der Einkünfte der 
Ehegatten in glaubensverstjliedenen Ehen zum Zweck 
der Heranziehung zur. Kirchensteuer vor dem Inkraft
treten des Grundg~zes Bestandteil des deutschen 
Kircliensteuerrechts gewesen ist. In jedem Falle müs
sen. sich die staatlichen Kirchensteuergesetze und Kir
chenstel.ierordnungen in} Rahmen der verfassungsmäßi
gen' Ordnung des Grundgesetzes. halten. · 

2. § 6 Abs. 2 des Kirchensteuergesetzes verletzt· das 
Grundrecht . des nicht .einer steuerberechtigten Reli
gionsgesellschaft angehörenden Arbeitnehmers' aus 

. Art. 2 Abs. 1 GG. . , 
a) Nach dieser Bestimmung „unterliegen" alle Arbeit~ 

·nehtner der Kirchenlohnsteuer, wenn sie oder ihr Ehe
gatte einer steuerberecb.tigten kirchliChen Körperschaft 
angehören. Diese Vorschrift. kann entgegen der Auffas
sung des Staatsministeriums Baden-Württemberg nach 
illrem Wortlaut und Sinn nur dahin verstanden wer
den, daß sied~ Kreis der Steuerpfli~tigen (§ 97 Abs. 1 
AO, § 38 ·Abs. 3 Satz 1 EStG) bestimmt. Somit fät ein 
Arbeitnehmer auch dann kirchensteuerpflichtig, wenn 
nicht er selbst, sondern nur sein. Ehegatte einer steuer
berechtigten Kirche angehört. In ~tn Falle. wird der . 
Arbeitnehmer durch das staatliche Gesetz v&pflichtet, 
Kirchensteuer zu zahlen, obwohl er einer steuerberech-

. Ugten ~a nicht angehört. 

Na,ch dem eingangs genannten Urteil des Bundesver
fassungsgerichts kann ein Gesetz· nicht aJ./; Bestandteil 
der verfas8ungsmäßigen Ordnung angesehen werden, 
das eine Person zu finanziellen Leistungen an eine 
steuerberechtigte ~ligfunsgesellschaft vei-pflichtet, der 
sie Dicht aiigehört. Da der einer Kirche ni.cht ange
hörende Arbeitnehmer keine rechtliche Möglichkeit hat, 
dieser Steuerpf.IJ,cht zu .entgehen, greift das Kirdleti
steuergesetz in ff.ir ihn unzumutbarer Weise in sein 
Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG ein (vgl. 
auch BVerfGE 6, 32 [36 fJ; 9, 3 [llJ). 

b) Der Rechtssatz, daß Kirchenste?er einem der Kir.: 
ehe nicht angehörenden Dritten durch staatliches Qesetz 
nient auferlegt werden darf, muß auch fflr die Rege-· 
lung der ~eristeuerpflicht von Ehegatten gelt;en, 
von . denen nur einer AngehÖriger einer steuerberech
tigtE!n kirchllchen Körperschaft ist. Der Einwand, daß 
die ·Heranziehung.des einer steuerberech.tigten Kirdte 
oder· ReUgionsgesells~tt nicht. angehöienden Ehegat.!. 
~ tflr.ctie K:irihenste~erschuld seines kircltenangehöri-
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gen Ehegatten ·a~ dem Wesen der Ehe als dauernder · gehörigen ntegatten zu 'der, s~uerberechti~ Kirche 
Vereinigung ·der. Ehegatten. :zu. vollständfgeJ( . GemeJn"." des anderen. Ehegatten, 'ki-aft deren der Kirche der 
schaft aller Lebensverhältnisse gerechtfertigt sei, ist µnmittelba~ Zugriff aut das Arbeitseinkommen des 

. nicht begründ.et. ihr nicht angehörigen· Ehegatten möglich lsf; '. . 

Ih einer giaubensvers<:hiedenen Ehe bestel}t gerade Der Einwand, eine solche Haftung sei ~ei Ehegatten 
auf dem hier in B~cht kommenden· Gebiete der reli- in glaubensversclliedenen Ehen ebenso wie sonst im 
giösen 'Oberzeugung und. Haltung eine Gemeinschaft Ste!ierrecht vertretbar, liege im Interease eines ver
nichk die ehellche Geme~chaft b~ruht nich~ auf der einfachten Verfahrens und sei. zur Sicherung des 
gemeinsamen Anerkennung religiöser Glaubensinhalte, ·Steu.eraufkominens geboten, ist nicht ·begründet, Es 

· Wertvorstellungen und Verpflichtungen. Wollte man triftt zwar zu, daß die Steuerl:).aftung auch· an ;andere 
daher in einer solchen Ehe einen unausweiehlichen. Grundsätze.als an die des Zivilrechts geknüpft werden 
rechtlichen Zwang ausüben,· um unmitte~bare' Bezie.- kann. Das ist z.B. der FaÜ in § 38 Abs. 3 Satz 2..EStG. 
·hungen auch nur finanzieller ; Art zu einer Glaubens- Die hier. angeordnete liaftung des Arbeitsgebers er
gemefusehaft auch bei dem Je Ehegatten zu schaffen, der klärt Sich aus seiner.· erweiterten öffentlichen Dienst
. ihlw nicht angehört, darui wa~e dies für ihn unzumutbar . lttiStungspflicht . bei der Mitwirkung an- steuerlichen 
und würde der freiheitliche~ Grundordnung des Grund- · Au:fgaben.$ie ist besonderer Art, weil der Arbeitgeber 
gesetz~ widersprechen. Wenn jeder Ehegatte nach der hier lediglich „für qie Einbehaltung und Ab:fill\rung der 
·RechtSprechung des Bundesgerichtshofs und des Bun- I.i9hnsteuer" haftet, also nur als Beauftragter des 
desverfassungsgerichts seinen eigenen religiösen Weg Steuerfiskus und als Steu'.ererheber gegenüber Arbeit• 
gehen und sogar einen Wandel in seiner religi0sen Auf- nehmern auftritt, nicht aber für eine fremde Schuld 
fassung vollziehen darf, ohne sich dadurch einer Ehe.,. eirtzustehen hat. Er ist gleichsam Hilfsorgan der staat
verfehlung schuldig zu machen, dann ist. die Bindung liehen Finanzverwaltung. , 
des einen Ehegatten an seine K~rche · für deit--anderen 
nicht verpf1ichtend. Die Erwägurig, daß. eip. n,ichtkir- AUch etwatge verwaltungstechnische Erwägungen 
chenangehöriger Ehegatte in seiner Glaubensfrel.heit eine's praktikablen yerfahre~s können die.Verfassun_gs
sich nicht verletzt fühlen dürfe, wenn man ihn zur Kir- widrigkeit einer Norm rocht beseitigen (vgl. BVerfGE 6, 
chensteuer für seinen konfessionsgepundene:ii Ehegat- 55 {83]; 13, 200 [3161; 18, 97 [110}). Ob die Verfassungs
ten l:J.eranziehe, weil er dieSeI,l geheiratet habe, jst nicht Widrigkeit da'nn entfiele, wenn der selbst keiner Steuer-

, entscheidend .. Es muß den Ehegatten selbst überlassen. berechtigten :Kirche angehörende Arbeitnehmer sich mit 
sein, wie weit Sie in religiösen' und weltanschaulichen einern.I..ohnabzug für d!e'verfassungsmäßig begründete 
Fragen Konzessionen zu machen bereit und fähig sind. Kirchensteuerschuld seines Ehegatten einverstanden 
Die Toleranz,· die El;l~atten in glaubensverschiedenei: erklärte, kann dahingestellt bleiben. 
Ehe einander schulden, darf nicht dazu führen, recht- b) Auch der' Versuch, die Haftung des ·der Kirche 
liehe Bindungen eines Ehegatten gegenüber· Dritten, nicht angehörenden Ehegatten für die Kirchensteuer
insbesondere den Kirchen und sonstigeri Religfunsge- schuld seines Ehegatten aus der zwischen ihnen beste-
se~schaften, zu schaffen. · · henden. Unterhaltsverpflichtung herzuleiten, geht fehl, 

c) rm übrigen kann die E~ zum. Anknüpfungspunkt Zunächst' ist es, wie das :Sunde&verfassWigsgericht fu 
fjir wirlschaftliche Rechtsfolgen nur insoweit gemacht BVerfGE 17, 1 (11) ausgesproclien hat, rni;t dem Begriff 
werder;i., al.!! dies der Natur des zu regelnden 'Lebens:.. , der ehelichen Gemeinschaft unvereinbar, die Unter
gebietes entspricht (BVerfGE 6,,55 [76'f]). Dies ist hier , haltspflichten der Ehegatten nach Art sebuldrechtlicher 
nicht der F~U. Die Kirchensteuerpflicht iSt die wirt- Verpflichtungen' aus zweiseitigen Verträgen als Lei
schaftliche Entsprechung und. Folge der Kirohenzu- stung und GegenleiSt~ ~u behandeln. Sie sind. Teil 
gehörtgkeit, q, h. einer höchstpersönlichen Beziehung. 'eines Gewebes wechselseitiger, vielfach verschieden
Das zu · regelnde Steuerverhältnis is.t aber seinem ' artiger Rechte und Pflichten, die l.n ihrer Gesamtheit 

· Wesen nach em individuelles. ·Schon b,ei beiderseits · grundsätilich ·als gleiehwertig zu betrachten sind und 
unbeschräzikter Steuerpflicht darf die Ehe als solche sich gegenseitigem rechnerlsch.em Abwägen entziehen. 
nicht als .Grund für . die steuerliche Schlechterstellung Abgesehen davon trifft .nach den ~. 1360 ff. BGB in der 
der Ehegatten verwendet werden, Erst recht muß dies Fassung. des GleichOOrechtigungsgesetzes vom 18. Juni 
gelten, wenn die Ehe.zum Anlaß genommen wird, eine 1957 (BGBl. I s. 609) den Ehemann nicht mehr einseitig 
sonst niCh~ bestehende Steuerpflid.l~ des einen Ehegatten, ·die. Unterhaltspflicht; die Ehe·gatten sind' vielmehr 
zu de,m Steuergläubiger - der Kirche - überhaupt erst gegenseitig z.um Unterhalt verpflichtet. soweit ein Ehe
zu begrUnden (vgl. auch BVerfGE 6, 55 [79]). HiernaCh gatte ven>flichtet ist, de.m anderen Unterhalt zu leisten, 
sind keine Gründe ersichtlich, die es rechtfertigen muß er ihm die Mittel zur. Verfügung stellen, die er 
könnten, gerade bei det Kirchenlohnsteuer von der in benötigt, fun seine persönlichen Bedürfnisse zu befrie
§ 27 des Kirchengese~ statuiel'ten IndiVldualbesteue- digen (§ 1360 a Abs; 1 BGB). zu den persönlichen Be'
rung zum ·:N~chteil von Eheleuten abzuweichen· und dürfnissen wird einhellig die Pflege religiöser, geistiger, 
einem Arbeitnehmer die Verpflfchtung -zur Entrichtung politischer, kultureller oder sportli'cher Interessen ge.,. · 
einer Kirchensteuer lediglich deshalb aufzuerlegen, weil rechhet. Der unterhaltspflichtige Ehegatte muß demge-

. sein Ehegatte der steuerberechtigten Kirche angehört. · mäß. d$m andeiren Ehegatten auch· die Mittel zur Ver-, ' 

. 3. § 6 Abs. 2 des Kirchensteuergesetzes wäre im übrl.., fügung stellen, die er benötigt, um seinen religiösen 
gen auch dann mit dem Grundgesetz unvereinbar, Verpflichtungen nachZukommen. 
wenn er nur die Haftung eine8 Ehegatten, der einer Pas hier streitige Problem bettjfft jedoch nicht Inhalt 
steuer~echtigten Kirche ~icht angehört, für die Kir„ urid Umfang der Unterhaltspflicht zwischen den Ehe
chensteu,erschuld. seines einer . solt:hen Kirche ange„ gatten. Es geht nicht darum, ob etwa der Ehemann eine 
hörenden Ehegatten begründen würde. in der Person seiner Frau unp aus ihren individuellen 
· a). Aus; den gleichen verfas8ungsrechtUchen Gründen, Verhältniasen oder Bßdilrfnissen entstandene.Verpflich
die eihe Heranziehung des niehtidrchenangehörigen tung zii erfüllen hat. In Frage stehen nicht die Rechts
Ehegatten als Steuerschuldner verbj.eten, kann er.auch .verhältIUsse der Ehegatten unter- und zueinander, 
nicht durch ·staatlichen Zwang dazu angehalten werden, sonder'n ihr Verhältnis zu einer außerhalb der Ehe ste- · 
für· <Ue KiTchensteuer seines Ehegatten zu haften." Die henden . Iniltitwtion. Das Problem der Untethaltsver
Piaftung als ~stehen für eine fremde Schuld: erzeugt pflichtuil.g des Mannes kann demgegenüber .nur .für die 
eine unmittelbare Beziehung des. nicht der Kinihe 14n- .. Frage eine R9ll~ spielen, wer - im . Innenverhältnis 
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der Ehegatten - die Mittel für eine in der Person der 
E:4efrau entstandene Steuerlast aufzubringen hat. 
Wird daher von den Angehörigen einer Kiri;:he eine Steuer 
erhoben, die alletn an die Tatsache der Kirchenzu-· 
gehörigkeit anknüpft .und auch nur daran anknüpfen 
kann, so kann eine V:eI"Pflichtung des Ehemannes, diese 
Steuern auf Grund seiner Unterhaltspflicht. zu zahlen, 
möglii:herweise seiner Ehefrau, nicht aber der Kirche 
gegenüber bestehen. Nicht dagegen kann jemand nur 
'deswegen zu einer Steuer herangezogen werden, wej.l 
er einem anderen gegenüber unterhaltspflichtig .ist. 
Dies hieße die aus dem Unterha1tsal'!.spruch der Frau 
fließenden· Leistungen des Mannes als marktwirtschaft
liche Einkünfte im Sinrie des Einkommensteuergesetzes 
ansehen und besteuern„ 

II. 

· Nach alledem ist §,6 Abs. 2 des Kirchensteuergesetzes, 
soweit er Arbeitnehlner der Kirchenlohnsteuer auch 

BUNDESVERFASSUNG~GERlCH~ 

- 1 BvR 571/60 -

Die Verfassungsbeschwerde wird; zurückgewiesen. 

Gründe: 

A. 

I. 

Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau, die im 
Jahre 1958 der Evangelisch-1utherisclten Kirche im 
Hamburgischen Staate angehörten, sind durch. Steuer
bescheid des Finanzamts Hamburg-Nord unter Zu
grundelegung der Kirchensteuerordnung für die Evan'." 
gelisch-IU.therisChe Kirche im Hainburgisi;:hen Staate 
vom 18. März 1947 in der Fassung der Bekaiintmachung 
vom 12. März 1959 - KiStO - (Gesetze, Verordnungen 
und Mitteilungen der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Harriburgischen Staate 1959 S.'28 = BStBl. 1959 II 
s. 97) in Höhe von DM 278,- zur Kirchensteuer heran
gezogen worden. Der, gegen den Steuerbescheid er
hobene Einspruch und die Berufung gegen die Ein
spruchsentscheidung des Finanzamts sind durch das 
Finanzgericht zurückgewiesen worden: Zur. Begründung 
hat das FinanzgeriCht ausgeführt: Rechtsgrundlage. fü,r 
die Kirchensteuererhebung durch , .die Evangelisch
lutherische Kirche. im Hamburgis.chen Staate sei die 
Kirchensteuerordnung. Zu ihfem Erlaß als autonome 
Satzung sei · die Evangelisch-lutherische Kirche als 
öffentlicb,-rechtlicher Verband ermächtigt. Der Ham
burgische Staat habe dieser Kirche das Besteuerungs
recht zwar nicht durch ein besonderes Gesetz verliehen. 
Die Kirchensteuerordnung finde aber eine El'Inächti
gungsgrundlage·im Landesgewohnheitsrecht; mehr ver
lange Art. l37 Abs. 6 WRV nicht. Die übe~guhg 
autonomer Rechtsetzungsbefugnis8e. $ei auf Grund ge
wohnheitsrechtlicher Ermächtigung nach heutigem Ver
fassungsrecht zulässig. .Wenn steuerbegründendes. ·Ge
wohnheitsrecht sich auch nur selten bilde, so bestehe in 
Hamburg ein Gewohnheitsrechtssatz, der mit 'dem Rang 
eines Lap.desgesetzes die Evangelisch-lutherische Kir
che im Hamburgischen Staate ermäehtige, Kirchen
steuern in Forrri von Zuschlägen zu staatlichen Steilem 
zu erheben. Dies fo).ge insbesondere daraus, daß jedem 
verständigen Staatsbürger bewußt sei, daß eine große 
Kirche, wie die EvangeUsch-lutherisclle Kirche in Ham-, 
burg, ihre Aufgabe nur.dann ordnungsmäßig wahrneh-

dann unterwirft, wenn nur ihre Ehegatten einer steuer
berechtlgten kirchlichen. Körperschaft· angehören, mit 
der verfassungsmäßigen Ordnung unvereinbar·; deshalb 

'verletzt er das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG. ber 
Satzteil .„oder · ihr Ehegatte" .ist somit nichtig. Damit 
scheidet ~ine Heranzi~hung des keine!'. steuerberechtig
ten Kirche angehörenden Ehegatten zur Kirchensteuer, 
sei es als Steuerschuldner oder als Haftender, aus. Des
halb kann.· auch § 6 Abs. 4 des Kirchensteuergesetzes 
auf solche Ehen nicht angewendet werden, in denen 
der Arbeitnehmer-Ehegatte ketner steuerberechtigten 
Kirche oder Religionsgesellschaft angehört. Unanwend" 
bar ist insoweit auch § 34 Abs. 2 Satz 2 des Kirchen
gesetzes: Einer Beantwortung der Frage, ob die in dem 
Kirchensteuergesetz festgelegte Bemessungsgrundlage, 
der sog. Halbteilungsgrundsatz, verfassungswidrig ist, 
bedarf es bei diesem Ergebnis für die Ausgangsverfah
ren nich~ (vgl. hierzu. Urteil des Bundesverfassungs
gerichts vom 14 .. Dezember 1965 in der Sache 1 BvR 
606/60). 

men könne, wenn die Mitglieder zu ihren Ausgaben 
beitragen würden; dies entspreche auch Anstand und 
Sitte und. dem Gerechtigkeitsempfinden. Auf diese 
Weise habe sich im Laufe der Zeit in Hamburg „die 
Rechtsüberzeugung verwurzelt, die Evangelisch-lutbe
rische Kirche dürfe Steuern: erheben". Die Vorausbe
rechenbarkeit der Steuerbelastung sei durch die An
nahme einer. gewohnheitsrechtlichen Ermächtigung 
nicht in Frage gestellt; denn die' Kirchensteuer lasse 
sich nach der Kirchensteuerordnung und dem. jährlich 
bekanntgegebenen Steuersatz in gleicher Weise im 
voraus ermitteln wie die Einkommensteuer. 

Das Urteil enthält eine eingehend begründete Rechts
mittelbelehrung dahin, daß ein Rechtsmittel gegen es 
nicht gegeben sei. 

II. 

1. Mit der Verfassungsbeschwerde rügt der Be
schwerdeführer die Verletzung' des Art. 2 Abs. 1 und 
des Art.' 14 GG. 

Im Hinblick auf die Rechtsmittelbelehrung des 
Finanzgerichts hält er den Rechtsweg für erschöpft. 
Jedenfalls sei die Verfassungsbeschwerde von allge
meiner Bedeutung,.,da wegen der gleichen Rechtsfiage 
bereits . mehrfach das Finanzgericht Hamburg und der 
Bundesfinanzhof angerufen worden seiea. Der Be
schwerdeführer rügt das Fehlen einer gesetzlichen 
Grundlage für die Kirchensteuererhebung durch die 
Evangelisch-lutherische. Kirche im Hamburgischen 
Staate; er ist entgegen dem Finanzgericht der Ansicht, 
daß in einem Rechtsstaat Landesgewollllheitsrecht keine 
Ermächtigungsgrundlage fµr die Erhebung der Kirchen
steuer bilden könne. Seine· Heranziehung zur Kirchen
steuer stelle deshalb einen enteignungsgleichen, Ein
griff ohne gesetzliche Grundlage dar. 

2. Die Verfassungsbeschwerde ist dem Bundesmini
ster der Finanzen, dem Senat der Freien und Hanse
stadt Hamburg und der Evangelisch-lutherischen Kir
che im Hamburgi~en Staate zugestellt worden. 

a) Der· Senat der Freien ~d Hansestadt Hamburg 
hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig. Der 
Rechtsweg sei nicht erschöpft. Gegen Entscheidungen 
des Finanzgerichts Hamburg in Kirchensteuersachen sei 
Rechtsbeschwerde zulässig; dies habe der Bundesfinanz
hof neuerdings ausdrücklich anerkannt (BStBl. 1962 III 
s. 248 = BFH 74, G72); Di~ unrichtige Rechtsmittelbe;., 
lehrung stehe der Zuliissigkei't der Rechtsbeschwerde 
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nicht enta•en; D~ Ve.-(assuilisbelCllW'„' sei ni~t·. eiJ:ler ~~tzendep:. V~reinb.µ-u~ :UCorlk~~t,·. Kir
yon ~er .. Bede\ltungt auch." ~li~ dem Be-" dU$~ ~· Nur den :Im ·.Zeit;p~t ·:9eS'· ~~ 
~werdet~ keill . s,chwerer und. \UUl.~wendbarer k~.Cli:ltr ~fbhsv~assunir ~oeti nicht ~ 
Naehteß.. :w~~ y.-tas,9up$sbeScli~e. ,~ § 90~ ·recI:t~ .RelilionspseU~ itewähtt .Art. 137 
Abs .. 2 satz 3 BV~GG pidit Zµgela•n W$"d~~ In der. · AbS: 6 V.:/RV erstnia!ß. aUerdings .unter ~en hier aufie-
8ache tritt der se~t den ,Aµstüh~en.· des finanzge- st&ll~ YoraUS$eUUngen, • eln$11 . Vet!a8$ungsrechtlich 
:richts bei. Er ist ,$ber aµch der AuttaJl&Ung1 ·daß das geschütztervAnspruch auf Erhepung von Ißrchensteu„ 
ses~~ertingstecbt'der Evangelisch„lutheris<:hen Ktrch~ ern. Soweit .dessen v~rwirklichuni eine weitere; 'Rege
in Hamb~ staatlich anerkannt sei Und weder Art. lB'l lung erfordert, liegt diese gemäß Abs. 8 dieses .Artikels 
Abs. 6 WRV );l.Olih.«las Re:chtsstaatspriniip ein formelles • der Landes«eseu;geburig ob. · ' 
(lesetr. ·als Ennä<htigungsgrundlage eptordere, · Auf Grurid d~ in. Art. is7 Abs. 1 •und 3 WRV ge-

b) Die ~vangeJ:isch-fütherische Kirche im Harnbur- regeUen verhlUtriiS,.ses von Staat. und Kirche'kann der 
gischeii Staa~ hält die Verfassungsbeschwerde 'unter Landesge$stzgeber $iCll aUf die allgemeine Ertnächtt
Hinweis auf die Ausführungen des Senats filr unzuläs· gung zw Erh&bung . ~n ·Kirchensteuern _:.. unter be
&ig und· unbegrfuidet. · · · · · stimmten Genehmigungsvorbehalt$11 ...:.. · beschränken 

und. die ~lregeiung des forme:llen und m.Meriellen 
B. ~ensteuettec:htes den steuerberechtigten R&ligions-

. D~e .Verfassungsbeschwerde. iSt. zµlässig. Nach der gesellscha~teh innerhalb (ier Schranke des für alle gel:
tieuer~ Rech.tspfechung des Bundesfina:nzhofs CBFH '74, tenden Ges~ ·übedassen. Er kann die Kirchensteuer-

, 672) kann ein. Urteil des· Finanzgerichts Hamburg in erheboog 'aber auch seJ,bst' in allen Etn~.heiten gesetz:. · 
Ki~rsachen . mit der . R~chtsbeschwerde ange- lieh regeln. Die KirChensteuer kann 'sich hinsichtlich des 
:tochten werden. Die Durchführung ·dieses Verfahrens , Steuetsatzes an die Staatsste\,lern. in Form von: zus.chlä
ist dem. Beschwerdeführer . aber nicht zuzumuten. Er gen .anschließen oder. auf einem. anderen System, wie 
dur:fte.&iCh auf di~ austührlich beg.rüncf:~ J:techtsinit- z. :a. der FestaetzuQg 1nach Einheitssätzen oder der Ein
telbelehrung ·um so mehr verlassen, als die Entschei- schätzung, beruheti (vgl. l?rOVG 84, 232; 87, 238). 
dung ·über die Zulässi8k~it der ·RechtSbeschwerde .von 3 •. Die s~tliche F.rtnä.chtigdng der ~vangelisch·luthe• 

·der taärupg scb.Wie,rlger .·Verfahrens- •und f.inanzver- rillch.en Kirchei~ Ha!l'lburgischen Staate .zur Erhebung 
waltungsrech~icl\er r~gen abhär,igig·w~~. Der Rechts.: von· Kirchensteuern· beruht :twar nicht aut einer· aus
~J;'liwn· dli!S Ji':b:;lanzgel'ichts -darf im ~~en'. der Zuläs- drü~chen geSetzllqhen ~gelung; sie erlii,bt sich aber 
sigke,l'tllPrüfting gemäß··§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVertGG aus folgepder Rechtslmtwicklung', die auch das Han
nicht ; zu " Lasten ; des Rechtsuchenden gehen ~vgl. seatische Obe:rlanclesger,il!ht in seinen Urteilen vom 
l3VgctPE 4,.193 [198]). · ·· · · ·· 28. ~ptember. 1889 '(ff4nseatische Gerichtszeitung ·1891 

Beiblatt· s. 245 ff,) und vcim 3. April 1897 (aao 1898 
c. Beiblatt s. 2.5 ff.) testgestellt hat. 

Die Verfa.ssl.\ßisbeschwerde ist nicht begrjindet, weil a) J!Si.s zwl'). Inktatttret.en der. "Verfassung, der Freien 
die. ~efod:tl:ene ~tscb,eidung k,ein Grundrecht des Und l{ansestaiit· Häm.bqrg" vom 28; September 1860 
:Beschwerdeführers verlet:tt. . waren· die Hari$estadt Wid die. evang~lisCh.-lutherische ' 

$tadtkirclie ~g Jni.~tnander verbunden; Ihre.· verfas.:. 
sungs,mäßigen ·o;rgane waren, identisch und aut das Be-I. 

l. Art. . 2 .Abs. 1 GG verbietet. EJ,ngriffe .der. Staats- kenntiljj zur. lutheri~en Kirche verpflichtet . (H. 'G. 
gewalt,.die nicht rechtsstaatlich sind. I~besondere darf Betgetriann; Staat Wid Kirche.in Ham.burgwährend des 
ein Bdrger nur .atif .Grund solcher.· Vors~ften zu 19. Jahrhunderts, 1958 S. 13). 
Steuern Mrangezogen werden, die ~orp:i.ell. Und mate"'."· . Durch die. Verfass4ß8 von 1800 wurde.allgemein be
rlell. der Verfassung ·gemäß sind und de$halb zi.ir ver- .·stttnin't, daß die gesetimäßig bestehenden und die kÜllf
~aSs.ung!l;tnäßigen Ordnung gehören .Wrteil .des Bundes- tig ,sich bildenden retliiö$en . Gemehi$chaften ihre An-:
verfa8sungl>gfflcb.ts vom 14. Dezember 1965 ...... · 1 BvR gelegenhelterl ;selbst~g, · jedoch . unter Oberaufsicht 
41:3/60; 1 BvR 416/60 .,.._ s. i3). . · . des Staates \iei'walter.t sollten (Art. 110 Abs. 5). Die 

'.Ein rechtsstaatswidriger Eingriff ~t.lU.er nicht.vor. Austtbung der d~·Staate z\istelienden Oberaufsicht 
r>as Recht der Evangelisch„lutherischen · Kirche. ·im :"über die· bUrgerliCJ,ien. und religiösen Gemeinden. wurde 
HatnbUrgischen staa1;e, Kircl:le~t.eUern .zu erheben, be-. · durch . .Art.'· 23 dem Senat ü~ragen. Die ·revidierte 
1!,Uht ·aut staatl\cher • Ermliditigung im Sinne. des ·Art. Staatsverfassung -Vom 1~. Oktober 18'79 wiederholte 
140 69jn ~er:bindung µµt Art. 137 Abs.·~ WRV. dl~ Bestbron~ in ~rt .. 96 .lind ,aa. ·Die Verf~t.u;i:-
, 2. N.ach Art; 137 Abs. 6 .WRV in.V~1fülndung n:)it Art; gen vom 7 .. Januar1921 und vom 6. ~uni 1952 en~alten. 

13'LAbs. 5 WRV behalten: die Kirchen und Religions- . keine Ve>rscb.rlfteii übei das Verhältnis von Staat'una 
gEiseusehatteri, !ie bereits . Träger des· :Se$te~gs- · Kirche. 
rechtee·waren; dieses Recht weitE:thiJi.l)i~ Vo+schri~ .Ff.ir. die EvanieUseli-lut;herlsche :Kirche ordnete das 

. aoJ.1~ nach· der Jiintsteh'1n'.gsgesi:hidtte da~ li(,echt, Kir- Hambt+fgische Gesetz, betl'et:rend die .Vethält:n.1S$e der 
chensteuern zu erbebeh, · arigesiQhts • geW!sser. kirchen- ewngellsch-Jl,ltherischen. ~rche vOin 28. September 

. feindlicher Bestrebungen vertassungsrec:htlicli sichernf 1860, an,(J; M. Ul,ppenl;>~g. Sanunlung dei Verordnun
nicht· aber. d&E! ·ül$'konunenf;i. ~cb.t vQil:einer neu zu . gen d,er freien·Bari.IJ~tadtHatnburg sei. '1; 1814, Band 29, 
erla~stpden landesrechtlichen }teg~lung · abhängig 1861 s •61.\ .., __ v•-'---"rd ~ ...,,„ di g·~uft ...... 
n:i.achen (vgl. Verhandlungen :der 'verfqaur;iggebenden · · ·.· · ·" ..,, """"~ ~,,...,„„.., nune; „u. · e evan ~.„ 
Deutschen. Nationalversammlung Band 33&;' !lericht des lutlierisehe Kir.ehe fest.Zl;tStellen". Außerdem: bestimmte 
Verfassungsausschusses Nr. 391 s. 11}4 {Abg. Dürin1terJ; es: .iDie' RegelUn.g del- VerhältniSse der evangelisch ... 

· · · · · · · · luthltri.S'cti.en Kirche z.um 'Staate, 'in ,bezug auf ·die 
:erovG· 84, 232; w. Kahl'° t7ber <1asy~ältr,Us. von Staat. geg~en BeCh.te:' un<l V~binaliohkei~, s<>ll, unter 
tlrid Kirche in Vergangenheit und Ge~wart, in: lte<:h,t ~tch~fi~.!lisf;oriJich t%eg1'iin<l~ Ansprüche 
und Staat~ neuen Deutsclüa~d. l929 l

11
$.' ~7~). . . . . . · f!er,If4~;·1~~t; ~ureh ein.~ erfqlgen. Bis 

. Bis zum. !nknlfttreten der· Weima~ .. aetcbsve1'fas:.' dl!ta. l:t~diese Y:etbältnisse, unbeacb.a:det,.etwaiger 
sung koM,.te das :aesteuerqpgs~t ·~ s~erbeteeli·· in .· ' 1?unlc~ ·zu:, ~~ Modi:ficationen, 
tig~ .~nsgese}Ü!cha~ auch aut·.e.tne)n anderen : ~l' .. . . i' ,~11.tn ·Al.utsicht &~ne staatliche 
Hoheitsakt .;;itj1einetll Gesetz hn to~en; SJnne wer . ~eti:;~ :tn d$.' ,:~liat '.nicht. ~tande; .Jedoch 
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wurde als kirchliches Gesetz eine Verfassung für die 
Evangelisch-luthepsche ~ Kirche im Jlamburgischen 
Staate am 9. Detember 1870 - Kirchenverfassung -
(HambGS I s. · 137) erlassen. Sie ist in der staatlichen • 
Gesetzsammlung nacli Bestätigung durch· den Senat 
„für den städtischen Kirchenkreis als kirchliches Ge
setz" veröffentlicht (EinfÜhrurigs-Ordnung vom 9. De- / 
zember 1870 HambGS I S. 152). Mit der Einführung 
dieser Kirchenverfassung fand das staatliche Kirchen
regiment sein Ende. Die Evangelisch-lutherische Kir
che blieb jedoch 

/ 
mit dem Senat durcll das Patronat 

verbunden, das aus den evangelisch,-lutherischen Mit
gliedern des Senats bestand. Da der Senat in diesen 
Jahrzehnten fast immer nur evangelisch-lutherische 
Mitglieder hatte, war diese Unterscheidung tatsächlich 
von geringer Bedeutung (vgl. 0. Meincke, Die rechtliche 
Stellung der Evangelisch-lutherischen Kirche im Ham
burgischen Staate, 1925 S. 39). Neben dem Patronat 
standen gesam&irchliche Organe für die Gesetzgebung 
und die Verwaltung (vgl. H. G. Bergemann, aaO 
s .. 75 ff.). 

b) Die Kirchenverfassung von .1870 sah nµr die „Aus
schreibung von etwa erfor'derlicli.en Beiträgen zur Kir
chencasse der Gemeinde" vor und erklärte dafür die 
Zustimmung deS Gemeindevorstandes für erforderlich 
(§ 23 Abs. 2 Nr: 2 · f). Die Verfassungsänderungen von 
1876 (HambGS IV S. 179) und von 1883 (HambGS IV 
s. 271) änderten an dieser Vorschrift nichts. Erst durch 
die Verfassungsrevision vom 20. Dezember 1887 
(HambGS IV S. 330) wurde· .die Erhebung einer Kir
chensteuer angeordnet. Hierüber bestimmte § 52: 

In jeder Gemeinde Wirci eine Kirchensteuer er
hoben. Das Nähere bestimmt das Gesetz (cf. § 42, 1 
der Kirchenverfassung). 

Gleichzeitig wurde § 13 wie folgt geändert! 

ber Kirchenvorstand vertritt die Gemeinde in 
allen ihren· kirchlichen Angelegenheiten nach innen 
und außen, . auch vor Gericht. Demselben liegt 
namentlicll als Amtspflicht ob: 

1. 

2. 

3. Die Mitwirkung bei Erhebung der im § 52 er
wähnten Kirchensteuer in . Gemäßheit der ge
setzlichen Vorschriften und die Ausschreibu'hg 
von sonst etwa erforderlichen Beiträgen zur 
Kirchencas,se der Gemeinde, usw. · 

Als Ausführungsgesetz zu § 52 erging das Kirchliche 
Gesetz, betretfend die Erhebung einer Kirchensteuer 
vom 30. Dezember 1887 (HambGS IV 331). Es ordnete 
an, daß die Kirchensteuer „ vom reinen Eink1>mmen der 
steuerpflichtigen zu entrichten" sei und erklärte die 
Bestimmungen des Hamburgischen Einkommensteuer
gesetzes für maßgebend. Für die zu erhebenden Kir
chensteuern wurden die steuerpflichtigen in sechs 
Klassen eingeteilt. Ihre Einschätzung in die Steuer-

. klassen erfolgte durch besondere Kommissionen. Jeder 
Steuerpflichtige konnte die Einschätzung anfechten. 
Eine ausreichende Sicherung dagegen, daß die Steuer

' pflichtigen mit übermäßigen Steuern belastet werden, 
war die staatliche Oberaufsicht über ·die 'Kirche und 

··das Recht des Patronates zur Bestätig\ing kirchlicher 
Gesetze. 

Die Einführung der Kirchensteuer gab den Anstoß 
zum Erlaß des aus der Initiative der Bürgerschaft her
vorgegangenen Gesetzes, betreffen!! den Austritt aus 
einer staatlich anerkannten religiösen Gemeinschaft, 

_ vom 12. Dezember 1888 (HambGS I s. 102). Nach § 1 
Abs. 1 dieses Ges.ß'tzes bewirkte der in den Formen 
dieSe.s Gesetzes' erklärte Austritt aus einer solchen 

Religionsgemeinschaft die Befreiung von allen Leistun
gen, zu denen der Austretende als Mitglied dieser Ge
meinschaft verpflichtet war. 

Die Kirchenverfassungen wie auch das kirchliehe 
Gesetz über die Kirchensteuern enthielten keine Vor
s~ften über die Durchsetzung der Kirchenbeiträge 
und Kirchensteuern. Die Beitreibung der rechtsgültig 

'beschlossenen Abgaben im Vel'Waltungswege regelte 
das staatliche Gesetz, betreffend das Verhältnis der 
Verwaltung zur Rechtspflege vom 23. April 1879 
(HambGS I 'N'r„ 15 S. 1), das sog. Verhältnisgesetz. Es 
bestimmte in§ 18: · 

Die Vollstreckung der von den Gemeinden und 
den staatlich anerkannten religiösen Gemeinschaf
ten innerhalb ihrer Zuständigkeit festgestellten 
Leistungen für Gemeindezwecke erfolgt durch die 
dafür bestimmten staatlichen Verwaltungsbehörden 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 17 Abs. 2. 

In der Begründung des II. Berichtes der gemischten 
Kommission von Senat und Bürgerschaft zur Beratung 
der für die Ausführung der deutschen Justizgesetze 
erforderlich werdenden gesetzgeberischen Maßnahmen 
wurde zu dieser Vorschrift ausgeführt: 

§ 18 erklärt die im vorigen Paragraphen für die 
Beitreibung staatlicher- Steuern und Abgaben ge
gebenen Vorschriften auch auf die Eilziehung von 
Kommunalsteuern und Steuern der staatlich .aner
kannten religiösen Gemeinschaften für anwendbar. 
Es entspricht dem bereits heute üblichen Verfahren, 
daß diese Einziehung, vermittelst der die Aufsicht 
über diese Gemeinden führenden Staatsbehörden 
erfolgt. 

(Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 
1878 s. 774) 

· 4. Das HanseatiBche Oberlandesgericht hat aus die
sen gesetzlichen Bestimmungen mit Recht den Schluß 
gezogen, ··daß die Evangelisch-lutherische Kirche in 
Hamburg jedenfalls.seit dem. Janre 1888 zur Erhebung 
v:on Kirchensteuern berechtigt war. 

Die Erhebung von :Kirchensteuern beruhte aus
schließlich auf kirchlicher Gesetzgebung. Diesen Be
stimmungen kam aber auch Geltung im staatlichen 
Bereiche· zu, weil sie unter Mitwirkung des Hambur
gischen Staates zustandegekommen sind und weil sie 
in Staatsgesetzen mittelbar Anerkennung auch für das 
staatliche Gebiet gefunden haben. Die kirchliche Ge
setzgebung beruhte auf der Kirchenverfassung von 
1870 uruHhren späteren Änderungen. Die Kirchenver
fassung, die ihren Ausgangspunkt in dem gleichzeitig 
'mit der Staatsverfassung publizierten Staatsgesetz vom 
28. September 1860 hatte, galt deshalb auch im staat~ 
licllen Bereich, weil es der Stellung, welche der Ham
burgische Staat zu der Entstehung der Kirchenverfas
sung eingenommen hat, ersichtlich nicht entsprochen 
hätte, wenn der Staat die unter ·seiner Mitwirkung 
erlassene Kirchenverfassung als für ihn nicht vorhan
den, betrachtet und die Organe des Staates den Be
stimmungen der Kirchenverfassung jede Berücksichti
gung versagt hätten (so schon Urteil des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts vom 28. September 1889,. Hanseati
sche Gericlltszeitung 1891 Beiblatt S. 250). 

Abgesehen davon hat das Besteuerungsrecht der. 
Evangelisch-lutherischen Kirche mittelbare Anerken
nung in .§ 18 des Verhältnisgesetzes gefunden, weil 
hierin der staatliche Gesetzgeber der Evangelisch-luthe
rischen Kirche die adm.imistrative Zwangsgewalt zur 
Steuererhebung für ·die innerhalb ihrer Zuständigkeit 
f~estellten Leistungen gewährt hat. Die Berechti
gung det Evangelisch:.;lutlierischen Kirche, derartige 



Steuern zu, fordern, .ist dartn, v.orausg~tzt. Oem steht 
. nicht' entgegen_. .. daß d~e Vpllstreckuniahilfe nur tür. 
solche I,.eistungen: gewährt wurde, di~ von den. :reli
giösen Qen:l~aft,en „innerhalb ihrer Zu~tän~keit" 
festg~llt wurden .. :Qurch ßie .Worte „inrted~alb ihret 
Zuständigkeit".~llte lediglich die staatliche Vol1strek
kungshilfe aut Abgaben · beseh.ränkt werden, die ,der ' , 
Erfüllung der den reUgiösen Gemeinschaften obliegen
den Aqtgaben dienten . und von den Miitgliedern der 
Gemeinschatt zu erbringen waren (vgl. Hanseatisches 
Oberlandesgericht, aaO 1891 Beiblatt S .. 252). Der Staat 

·hiitte, wenn seiner Ansicht Jriich das kirchliche Gesetz 
von 1887 die Erhebung einer Kirchensteuer ohne staat
liche Ennächtigung angeordnet hätte, diesen Bestim;,. 
mungen. die Rechtswirkung im staatlich,en Bereich :Ver
&agen können; da$ .hat er aber .weder damals noch bei 
den später· ergangenen. Kircheruiteuerregelungen durch 
die Evangelisch-.luthensche K~e in Hamburg getan. 

.. In gleicher Weise ist die Anerkennting der Kirchen
steuererhebung ·in .dem staatlichen Gesetz vom 12. De
zember 1888 über den Kirchenaustritt zu finden. Wie 
das Hanse.atische Oberlandesgericht in dem erwähnten 
Vrteil vom 28. September, .1889 ausführt, ist Anstoß 
zum Erlaß dieses Gesetzes gewesen 

' " '. : 

stellt. bleiben. Da: das H8nseatlsdle OberlaMesge
'richl in dem. erwähnten; attf det Kanzlei. ·der· Bür-

. gen(hatt niede~gelegten;,Etkmµ),thiß VOtn.·.3, April 
1897 diese Ansicht vertreten nat, ;sO Wihi es '8chon 
aus pract~en Griind,en Sidi' empfehlen, der. Auf-, 
fassung des Gerichtes Rechnung ·Zu 0tragen. Der 
Senat beantragt daher,. 41.dem ·er in der Anlage die 
neue Verfassung der, Gemeinde,, g.eg~ deren Be
stimmungen .der Senat ein Bedenken nieht erhoben 
.hat, zlir ·Kenntnißnahme beifügt, die Bürgerschaft 
wolle sich damit einverstanden erklijren, 

daß ·die rönnsch-katholi~e Gemeinde hieselbst 
befugt werde von ihren Gemeindemitgliedern 
eine Kirchensteuer Z\l erheben. 

(Verha~dlungen zwischen Senat ·und Bürgerschaft 
1901 s .. 82) . 

Die Bürgerschaft, die diesexp ,Anitag die erbetene 
Mitgenehmigung nicht erteilte, ·lehnte damit nicht die 
Verleihung.des Steuererhebungsrechtes a.n die rörnisch
kathollsche .'~einde ab; sie beanstandete l~nch 
b~stmunte. Vorschriften· der vorgelegten· Gemeindever
fassung .. ~a'chdem dieser Beanstandung Rechnung ge
trag&n war, erging am 22. Januar 1904 das Gesetz, das 
die römisch-katholiSche Gemeinde in Hamburg berech"." 
tigte, :tUrch.ensteuern zu erheben. Au8 dem Text des 
S!!natsantrags vom .13. Februar 1901, den die Bürger
schaft ihren·· Weiteren VerhanQlungen zugrunde. legte, 
ist ersichtlich; daß Senat und Bürgerschaft die römisch
katholische Gemeinde hinsichtlich qes · steuererhebungs-

die Eintührung der Kirchensteuer in der evange
lisch-lutheri.$(hen ,K.irche. und es läßt sich nach den 
Verhandlungen der Bürgerschaft, Wie nach den 
Verh1mdlungE!n z.wischen Senat und B~gerschaft 
nicht bezwe.\fein, daß bei Erlaß dieses. Gesetzes so
wohl der Senat, wie die Majorität der Bürgerschaft 
von der Auffassung ausgegang~n sind, daß· ein 
Recht der evangeliscli-luther.ischen Kirche, von ihren 
Mitgliedern Beiträge zu erheben, bestehe, daß. die 
in Gemäßheit des· kirchlichen Gesetzes betr. Er
hebung einer Kirchensteuer ausgeschriebenen Lei
stungen auf Grund § 18 des Verhältnjsgesetzes mit 
staatlicher Hülfe beizutreiben seien und daß der 
Angehörige der evangelisch-lutherischen Kirche, 
welcher sich dieser VerPfUChtung entziehen wolle, 
dies nur durch die Erklärung des Austritts aus der 
Kirche erreichen könne; für welche Austrittserldä
rung bestimmte Formen vorzuschreiben, Zweck: des 

1 rechtes iedii'liclt der Evanlelisch-lutherischen Kj.rclie 
gleichstellen wollten. I~ ·Mm Ge:setzes~chluß' kann 
dahet auch die. stillschweigende Anerkennung des vom 
Senat bereits genehmigten Besteuerungsrechtes der 
EvangelisCh-lutherischen Kirche durch die Bürgerschaft 

fraglichen· Gese~es war. • · · · 

(aao 1891 Beiblatt s. 253) 

5. Auch die Gesetzgebungspraxis l.n den folgenden 
Jahrzehnten bestätigt, daß die Erhebung von R;,.irchen-

. steuern durch die Evangelisch-lutherische Kirche im 
Hambui-gischen Staate vom Staat als/rechtmäßig ~r
kannt wc;>rden ist .. So kann mittelbar aus d~ (staat
lichen) Gesetz vom 22. Januar 1904, betreffend die Kir
chensteuer der römisch·kathollschen Gemeinde in 
Hamburg, (HambGS I s. 102) die staatliche .Anerken
nung. A:ies• Rechts· der Evangelisch-lutherischen Kirche 

· · entnommen werden, Kirchensteuern zu . erheben. Irn 
Hinblick auf das erwähnte Urteil des .Hanseatischen 
Oberlandesgerichts. vom 3. April 1897 un.d d~s Urteil 
des gleichen Gerichts vom 14. Juli 1898 (SeuffArch. ·Bd. 
54 S. 40 ff.) hatte die r6misch•katholische · Gemeinde 
den Senat gebeten, ihr die Erhebung von Kirchensteu
ern zu erm9glichen. Daraufhin führte deti Senat in sei
nem Antrag an die Bürgersctiaft vom 13. Februar 1901, · 
betreffend Kirchensteuer tler römisch-katholischen Ge-
meinde, folgendes. aus: · 

Der Senat glaubt, daß der rörnisch·katholischeJ:l Ge
meinde so gut wie der evangelisch-lutherischen 

. Kirche und anderen Religionsge8el1$cbaften hie
,selbst, .ein von ihr als no.tbwendig erachtetes Kir
chensteuerrecht. niCbt. verwehrt werden ~Ute. Ob 
es Z\µ' AusübUI'!S .. eines S-Olchen Klrchensteuel1'E!Chts 
eines der.Geme~de dieses Recht:.ü~agendez:l ·Ptt
sonderen staatlich.eli Actes/bedarf, :nllilg dilh1n ge„ . ' ,. ' ' ' ' ,·, 

gesehen w~n. · 

Für eine solche Auslegung sprechen auch die Ver
handlungen über . das Ges.etz vom 2~. Dezember 1913, 
betreffend die Veranlagung und Erhebung der Kir
, ~ensteuer (~mbGS I s. 191). •In seinem .Antrag an 
·die Bürgerschaft vom 28. November .1913 fQhrte .der 
Senat aus: 

Mit dem AnwaChsen der Stadt und der Zahl ihrer 
Bewohner sind auch die an die Kirchenhauptkasse 
vo!ll den einzelnen Gemeinden ges,tellten Ansprüche 
aUf .Zahlung einmaliger und laufender Zuschüsse 
wesentlich gestit1!gen, und es hat sich daher schon 
seit längerem· die Not~digkeit ergebeq, ,die Mit- · 
tel der Kln:benhauptl.tasse zu stärken. .I>ies sol} in 
der Weiae geschehen, daß durch eine Erhöhung der 
Kirchensteuer . eine Vertnehning d,er Einnahmen 

. · herb~igeführt und ~ß ferner die Kosten_~ Steuer
erhebung durch Ähderung des Einziehungsverfah
rens ei:tnäßigt werden. 

Um 1letzteres zu erreichen, hat die Synode durch den 
Kirchenrat beantragen lassen, daß hinfort die Ein
ziehung der Kirchensteuer durch die ste:uerdeputa-:: . 
tion gegen eine die. daqurch entstehenden. ~QSten 
deckende, vertragsmäßig festzusetzende Pauschal
gebühr. erfolge. 
Der Senat hält Qiese Anderung in dem Erhebungs
modus der Kirche~teuer für praktisdl. Sie wird in 
erster Linie eine· Verminderung der Erhebungs
ko8~n . um etwa M 40 000 p.a. herl:>eiführen, dann 
aber auch eine nicM unerhebliche Vere~chung 
~fu:.. das steu&rzablende Publikum mit sich bringen. 
Endlich wird dadurch auch die .WahrUng des. Steuer• 
geheimnisses ,erieich.ter:t. w8fden. 

Werhand!Ungen zWtsch~ • &mat. ~ .. Bürge~ft 
lQlS S, QlJ.f) .. 
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Grundlage dieses Antrages ist die· offensichtliche 
Auffassung des Senats, d~ die evangelisch-lutherische 
Kirchensteuer recll.tmäßig erhoben werde und .künftig 
von staatlichen Stellen eingezogen werden könne. Daß 
es sich hier um die evangelisch-lutherische Kirchen
steuer handelt, ergibt sich aus der Erwähnung . von 
Synode und Kirchenrat. Durch ihre Mitgenehmbgung 
hat die Bürgerschaft sich diese Auffassung zu eigen 
gemacht. 

Dieses Gesetz ist zwar auf Anregung der Bürgerschaft 
durch das gegenwärtig geltende Gesetz, betreffend die 
Veranlagung und Erhebung der kirchlichen Steuern, 
vom 18. Februar 1914 (HambGS I S. 40) ersetzt worden. 
Das neue Gesetz unterscheidet sich von seinem Vorläu
fer aber nur dadurch., daß es sich auf die Steuern aller 
staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften bezieht. 
Es behält dem Senat das Recht vor, das Tätigwerden 
der staatlichen Behörden zu untersagen. Dadurch wird 
aucl:l heute noch sichergestellt, daß die Kirchen sich bei 
Steuern in unangemessener Höhe der staatlichen Hilfe 
nicht bedienen können. 

zusammenfassend ist also festzustellen, '(iaß beim 
Inkrafttreten der Weimarer.Reichsverfassung die Evan
geliJsch-lutherische Kirche im Hamburgisehen Staate 
kraft staatlicher Ermächtigung das ·Besteuerungsrecht 
besessen hat. 

6. Dieser allgemeinen staatlichen Erm:ächtigungs ... 
grundlage, die die EinzelregelUng der Evangeliseh
lutherlschen KirChe überlassen hat, steht weder Art. 80 
Abs. 1 GG noch der im Steuerrecht geltende Grundsatz 
der Tatbestandsmi;ißigkeit der :Besteuerung entgegen. 

a) Eine unmittelbare Anwendung. des Art. 80 Abs. 1 
GG seheidet hier schon deshalb aus, weil. er sich nur 
auf den Bereich -Oer Bundesgesetzgebung bezieht. Ab
gesehen davon lassen sich die Grundsätze, die für die 
Übertragung recht.setzender Gewalt EUl, die Exekutive 
gelten, nicht aUf die Verleihung autonomer Satzungs
gewalt an Körperschaften des l:>ffentlichen Rechts an
wenden (vgl. BVerfGE 12, 319 [325J) .. Deshalb bedarf es 
einer so strengen Begrenzung der Ermäch~ng, wie 
Art. 80 GG .sie für Rechtsverordnungen vorsieht 
(BVerfGE 7, 282 Leitsatz 3), .bei autonomen Sat.Zungen 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften nicht. Hinzu 
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In den Verfahren 

1. wegen verfassungsrechtlicher Prüfung des Art. 13 in 
Verbindung mit Art. 9 des bayenschen Gesetzes 
über die Erhebung von Steuern durcll. .Kirchen, Reli
gions- und weltanschaulicne Gemeinschaften (Kir
chensteuergesetz) vom 26. November 19.54 (GVBI. 
s. 305) in Verbindung mit den Ausführungsvor
schriften zum Vollzug dieses G~setzes. vorn 23. De
zember 1955 (GVBl. 1956 S. 4) zu Art. 9 

- Vorlagebeschluß des Finanzgerichts München vom 
26. März 1958 - FG III. 276157 -.-, 

2. wegen verfassungsrechtlicher Prüfung des Art. 10 in 
Verbindung mit Art. 9 des bayerist:hen Gesetzes über 
die Erhebung von Steuern durch Kirchen,. Religions
und weltanschauliche Gemeinschaften . (Kirchen
steuergesetz vom 26. November· 1954 (GVBl. s. 305) 

kommt, $ß hier die Ermächtigung einer Religionsge
sellsch.aft erteilt worden ist, der gemäß Art. 137 Abs. 3 
WRV das Recht zusteht, ihre Angelegenheiten selb
ständig innerhalb der Schranken des· für alle geltenden 
Gesetzes zu ordnen und zu verwalten. In einem sol
chen Fall . begegnet eine generelle Ermächtigung, Kir
chensteuer zu erheben, keinen rechtsstaatlichen Beden
ken. 

b) Der Grundsatz .der Tatbestandsmäßigkeit als Aus
druck 4es Rechtsstaatsprinzips im Bereich des Ab
gabenwe5ens fordert, daß steuerbegründende Tatbe
stände so bestimmt se~n müssen, daß· der steuerpflich
tige die auf ihn entfallende Steuerlast vorausberechnen 
kann. Die Ermächtigung, die der Hamburgische Staat 
der dortigen Evangelisch-lutherischen Kirche zur Er
hebung von Kirchensteuern gewährt hat, steht mit die
sem Grundsatz nicht in Widerspruch. Denn die Kir
chensteuererhebung beruht seit dem Jahre 1888 auf den 
die steuertatbes.tände im ei'nzelnen regelnden Kirchen
steuerordnungen der Evangelisch-lutherischen Kirche. 
Da diese die Voraussetzungen der Steuerpflicht sowie 
Bemessungsgrundlage, Höhe und Erhebung der Kir
chensteuer im einzelnen festlegen, kann jeder Kirchen
steuerpflichtige sich ·über Grund und Umfang seiner 
$teuerpflicht im voraus vergewissern. 

II. 

Die von dem -Beschwerdeführer geltend gemachte 
Verletzung des Art. 14 GG liegt nicht vor~ 

Wie ·dargetan, wird die Kirchen$teuer auf Grund 
einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage erhoben 
(Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG}. Im übrigen läßt die Auf
erlegung von Geldleistungspflichten die Eigentums
garantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG grundsätzlich 
unbei'ührt (vgl. BVerfGE· 4, 7 [17]; 8, 274 [3~0]; 10, 89 
[116]; 10, 354 [3711; 11., 105 [126]; 14, 221 [241]; 19, .119 
[128 f]). In solchen Fällen könnte ein Verstoß gegen 
Art. 14 GG allenfalls dann in Betracht kommen, wenn 
die Geldleistungspflichten den Steuersehuldner über
mäßig belasten und seine Vermögensverhältnisse grund
legend beeinträchtigen wilrden (vgl. BVerfGE 14, 221 
[241J). Davon kann im vorliegenden Fall keine Rede 
sein. 

in Verbindung mit den Ausführungsvorschriften 
zum Vollzug dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1955 
(GVBl. 1956 S. 4) zu Art. 9 und 10 

- Vorlagebeschluß des Finanzgerichts München vom 
4. Dezember 1958 - FG III 219/58 -

hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat 
für Recht erkannt: 

Oie Vorlagen sind unzulässig: 

Gründe: 

A. 

l. 

1. In Bayern ist Rechtsgrundlage für die Erhebung 
von Kirchensteuern. das Gesetz über die Erhebung von 
Steuern durch Kirchen, Religions- und weltanschau
liche Gemeinschaften (Kirchensteuergesetz) vom 26. No
vember 1954 (GVBl. s. 305) - KiStG -, zu dessen Voll
zug die Ausführungsvorschriften vom 23. Dezember 
1955 (GVBI. 1956 S. 4) ergan,gen sind. 
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Nacli. Art. 1 Abs. 1 KiStG 
1

sfud die Kircllen ,µnd i:teh
•ionsgemeinschaften .. sowie Weltanschaull,che Gemein
schaften, die . Körperschaften des ·öffentlichen Rechts 
sin!i, berechtigt, ·Kirchensteuern zu erheben. Die Steuer 
ka.nn nach Art. 1 Abs. 2 einzeln oder nebeneinander in 
Form VOn Kirchenumlagen als I{ircheneinkommen- und 
Kirchenlohnsteuer nach dem Maßstab der Einkommen
steuer, als Kircliengrunµsteuer nach dem Maßstab der 
Grundsteueimeßbeträge und in Form von Kirchgeld 
erhoben werden. Schuldner der Kirchensteuern sind 
nach Art. 2 ,Abs. l die .Angehörigen .der in Art. 1 ge
nannten (steuerber:eehtigten) Gemeinschaften. 

Hinsichtlich der Verpflichtung·zur Zahlung von Kir
cheneinkommen- und Kirchenlohnsteuer bestimmt Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 KiStG; . . 

(1) Umlagepflichtig sind die Ang~hörigen der in 
Art. 1 genannten Gemeinschaften, die in Bayern 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und 
mit 

1
einem ßteuerbetrag zur Einkommensteuer ver

anlagt sind oder zu veranlagen wären,· wenn die 
Steuer nicht durch Abzug vom Arbeitslohn zu ent• 
richten wäre. ; .. 

Die 'Entrichtung der Kircheneinkommensteuer bei 
Eh~atten, die nicht derselben Gemeinschaft angehören, 

· ist in Art. 9 und 10 KiStG gl:!'l'egelt: 

Art. 9 

(1) Gehören umlagepflichtige Ehegatten, die zu
sammen zur Einkommehsteuer veranlagt werden, 
verschj.edepen. umlageerhebenden 'Gemeinschaften 
an, so wfrd die Umlage fÜr jede der beteiligten Ge
meinschatten aufi der Hälfte der Einkommensteuer 
erhoben. · 

(2) .Gehört ein Ehegatte einer umlägeerhebenden 
Gemeixlschaft nicht an, so wird dfo Umlage für den 
anderen Eh~atten nur aus der Hälfte der Einkom
mensteuer erhoben. 

Art. 10 

Umlagepflichtige, .·die zusammen. zur Einkommen
steuer veranlagt werden; sind für die Kirchenein
kommensteuer Gesamtschuldner. 

Zu Art. 10 bestmllnen die Ausführungsvorschriften: 

Im F~ der Gesamtschuldnerschaft der Ehegatten 
schuldet jeder Ehegatte die ganze Kircheneinkom
mensteuer, auch wenn ein Ehegatte einer umlage
erbebenden GeJ11einschaft nicht oder einer anderen · 
umlageerhebenden Gemeins.chaft angehört.· Der ge
meinschaftliche Steuerverband (Kirchensteueramt) 
kann die geschuldete Kircheneinkommensteuer von 
jedem Gesamtschuldner ganz· oder zum Teil fordern. 

Hinsichtlich der Kirchenlohnsteuer ordnet Art. 13 
KiStG an: . 

(1). Die Umlagen zur Lohnsteuer werden im Weg 
des. Abzugs vom Arbeitslohn erhoben. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Umlage für den um
lagepflichtiten Arbeitnehmer bei jeder mit Lohn
steuerabzug verbundenen Lohnzahlung einzubehal
ten und mit der Lohnsteuer an das Finanzamt abzu
führen, an das die Lohnsteuer zu entrichten ist. 

· (3) Art.· 9 gilt entsprechend. 

In den Ausführungsvorschriften heißt es _hierzu: 

Zu Artikel 13: 

(4) U.egen bei dem Arbeitnehmer und seinem Ehe
gatten -die persönlich~n Voraussetzun~en für die 

Zusammenveranlagung ·der Ehegatten im . Sinn des 
§ 26 Abs. l des Einkommensteuergesetzes v~, (Vgl. 
Zu Art. 9 Abs. 1), so gilt ,Art. 9 •des GesetZeS ent- ' 
. sprecQ.end. Schuldner der' ganzen K~nlohnsteuer 
ist der Arbeitnehmer. · 

2. Auf der Grundlage dieser staatllphen Vorschriften 
haben die steuerbeiechtigten Kirchen. eigene Bestim
mungen erlassen, in denen das Erhebungsverfahren 
und die Organisation der kirchlichen Steuerä,mter, die 

· alle Kirchensteuern mit Ausnahme der Kirchenlohn-
steuer ·einziehen und verwalten, geregelt sind. · 

II. 

In dem Ausgangsverfahren des Normenkontrollver
fahi'ens 1 BvL '16/58 hat das Finarizamt Kaufbeuren 
durch Haftungsbesclleid einen lohnsteuerpflichtigen 
Ehemann, dm- Dissident ist, filr die. Kµ-chenlohnsteuer 
seiner evangelischen Frau gemäß Art. 13 Abs. 3 in Ver.
bindung 'Jllit Jµ-t. 9 .Abs. 2 KiStG aus der Hälfte der 
von ihm zu entrichtenden Lohnsteuer in Anspruch. ge
nommen; die Kirchenlohnsteuer der Ehefrau ist beim 
JahreslohnSteuerausgleich gegen die Forderung des 
Ehemannes über 'Rückerstattung überzahlter Lohn-
st.E!uer · aUfgerechnet worden'. · · 

In dem Ausgangsverfahren des Normenkontrollver
fahrens 1 BvL 3/59 ist ein einkommensteuerpflichtiger 
Ehemanp., der einer nichtsteuerberechtigten Religions
gemeinsch4ft angehört, di.lrch Kiri;hensteuerbesCheid 
des Katholischen Kirchensteueramtes Augsburg gemäß 
Art. 9 Abs. 2 und Art. lQ KiS~G für die nach der Hälfte 

· seines Einkommens bemessene Kircheneinkommen
steuer seiner katholischen Ehefrau, mit der er bei der 
Einkon:µnensteuer zusai;nmen veranlagt wird, -als um
lagepflicli.tiger GesamtsChuldper herangezogen worden. 

Das Finanzgericllt München, bei dem in den beiden 
Verfahren die Berufungen 'gegen die Einspruchsent
scheidungen anhängig sind, ist cier Auffassung, daß die 
Art. 10 und 13 in Verbindung mit Art. 9 KfStG und die 
Ausführungsvorschriften zu Art. 9 · und 10 KiStG mit · 
Art. 6 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 und 2 GO- unvereinbar 
seien. Es hat gemäß Art. 100 Abs. l GG die Verfahren 
ausgesetzt, um die Entsch!;lldung des Bundesverfas• 
sungsgerich.ts über die Verfassungsmäßigkeit dieser 
Vor8clµiften efuzuholen. 

Das Kirchensteuergesetz stimme in seinem Inhalt und 
seinen VoraussetZungen vollkommen, mit § 26 Abs. 1 
EStG 1951 überein, den das Bundesverfassungsgericht 
durch Urteil vom 17. Januar 1957 weg~ Verletzung des 
Art. 6 Abs. 1 GG für nichtig erklärt habe. Nach dle5er 
Entscheidung sei bei . sämtlichen Steuerarten eine 
Schlechters~llung von Eheleuten gegenüber ledigen 
Einzelpersonen unzulässig. Es könne daher auch die 
gegenwärtige .kirch-ensteuerliche Regelung .nicht auf
rechterhalten b).eiben. An ihre Stelle müsse die ge
trennte Behandlung von Eheleuten auch bei der Kir
cheneinkommen- und Kirchenlohnsteuer unter Wegfall 
der gemeinsamen Haftuhg der . Eheleute treten, die 
ihren Grund in der Ehe und in der aus dies~r hergelei
~ten gemeinsaipen Veranlagung habe. 

III. 

Die Bayerische Staatsregierung ist den Verfahren 
1 BvL 16/58 und 1 BvL 3/59, der Bayerische Landtag 
dem Verfahren ·1 BvL 3/59 beigetreten. Die Beteiligten 
der Ausgangsverfahren haben sich den Ausführungen 
der yorlage f:ingescp.lossen. Staatsregierung, Landtag 
sowie der Evangelisch-Lutherische Landeskirchenrat in 
München und ,die Bischöfliche Finanzkammer in Augs
burg. halten. die zur Prüfung gestellten Bestimmungen, 
mit dem ·Grundgesetz für vereinbar; gegen. die Zuläs
sigked.t der Vorlage sind. von keiner Seite Bedenken er-
hoben worden., · · 
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,B. 

Die Vorlagen sind unzulässig, weil die: zur Prüfung 
gestellten Bestimmungen des bayerischen Kirchen
steuergesetzes· ni'cht entscheidungserheblich. und die 
ebenfalls zur· Prüfung gestellten Ausführungsvorschrif.; 
ten zum Vollzug dieses gesetzes'kein förmliclxes ~tz 
sind. · 

1. Nach nen Bestimmungen des bayerischen Kirchen
steuergesetzes sind .nur die . Angehötjgen der steueT
erhebenden Gemeinschaften kirchensteuerpflichtig. Dies 
ergibt sich eindeutig aus Art. 2 Abs. 1 und für die .Kir
cheneinkommen- und Kirchenlohnsteuer · außerdem 
auch aus Art. 6 KiStG. WedeT Art. 9 noch Art. 10, noch 
Art. 13 KiStG erweitern für Ehen, in denen nur ein 
Ehegatte eineT steuereThe9enden Gemeinschaft ange
hört (glaubensversclüedene Ehen), die . Kirchensteuer
pflicht auf den Ehegatten, deT der steuereThebenden 
Gemeinschaft nicht angehört, Art. 10 begrijndet Qe
samtschuldneTSchaft nur zwischen „Umlagepflichtigen", 
setzt also eine Kirchensteuerpflicht atif Grund der 
Art. 2 Abs. 1 und Art. 6. voraus. 

Art. 9 Al,ls. 2 regelt nicht die Kirchensteuerpflicht 
und auch nicht eine Haftung für Kirchensteuer, son
dern ausschließlich die Bemessung der für den steuer
pflichtigen PartneT einer glaubensverschiedenen Ehe 
zu erhebenden Kirchensteuer. Art. 13 verweist für die 
Kirchenlohnsteuer in Abs. 3 lediglich auf Art. 9. 

2. Auf die Gültigkeit der .Art. 9 Abs. 1, Art. 10 und 13 
des Kirchensteuergesetzes kommt es für die Entschei- · 
dung der AusgangsverfahTen nicht an, weil diese Vor
schriften wedeT eine Kirchensteuerp:ijicht noch eine 
Haftung des keiner steueTerhebendei>. Religions.gemein'
schaft angehörenden Ehegatten begrüµden und es sich 
bei den Ausgangsverfahren gerade um die Heranzie-
hung solcher Ehegatten handelt. ' 

I 

BUNDESVERFASBUNGSGERICR~ 

- 1 BvL 2/60 ,..-

Im Artikel 12 Absatz 3 des badischen Ortskirch.en
steuergesetzes vom 30. Juni i922 (Badisches Gesetz- und 
Verordnungs-Blatt Seite 501) in der Fassung des Ge
setzes Nr. 410 zur Änderung des Kirchensteuerrechts 
im Landesbezirk Baden vom 21. Januar 1952 (Regie
rungsblatt .deT Regierung Württemberg-Baden Seite 3) 
sind in SatZ 1 der Satzteil „oder gehört ein Ehegatte 
keiner steueTberechtigten Religionsge$eUschaft an" und 
Satz 2, soweit er auch auf Ehen, anzuwenden ist, 'in 
denen ein Ehegatte keiner steuerberechtigteri Reli.:. 
giQnSgeseÜschaft angehört, nichtig. · 

Gründe: 

.!. 

1. Im RegieTungsbezi,rk Nordbaden des Landes Bade'n
Württemberg ist Recht.sgrundlage für die Erhebung der 
Ortskirchensteuer das badische Ortskirchensteuergesetz 
vom 30. Juni 1922 (GVBl.. S. 493, 501) in der Fassung 
des badischen Gesetzes vom 28. Mai 1940 (GVBl. S. 64), 
de8 württemberg-badiscben Gesetzes Nr. 1044 vom 
22. NovembE;" ~949. (Regin .. s. 222) 1lnd des württem
berg•badischen Gesetzes Nr. 410 ·zur Änderung des 
Kirchensteuerrechts im Landesbezirk Baderi vom 
21. Januar 1952 (:ijegBl. S. 3) -. Kirchensteuergesetz-. 

· Die Kttch.ensteuerpflicht ·und· die Grundlage für die 
Erhebung der SteueT regelt Art. 12 Abs. 1 des Kirchen- ' 
steuerg~s,. der in de:t" Fassung des Gesetzes vom 
21. Januar 1952 lautet: 

Auf die Verfassungsmäßigkeit des sog. Halbteilungs
grundsatzes (Art. 9 Abs. 2 KiStG) kommt es für die 
Entscheidung deT Ausgangsverfahren ebenfalls nicht 
an; denn die Anwendung des Halbteilungsgrundsatzes 
setzt iln ·vorliegenden Falle voraus, daß eine Ki,rchen
steuerpflicht des einer umla~eerhebenden Gemeinschaft 
nicht angehörigen Ehegatten besteht. Dies ist aber nicht 
der Fall. · 

3. Zur Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit 
der die glaubensverschiedenen Ehen behandelnden 
AusfühTungsvorschriften zum Vollzug des Kirchen
steuergesetzes, die das vorlegende Gericht ebenfalls 
verneint, ist das Bundesverfassungsgericht nicllt zu
ständig. Diese AusfühTungsvorschriften sind kein förm
liches· Gesetz, sondern eine Rech.tsverordnung. Wenn 
ein Gericht aber eihe Rechtsvemrdnung für verfas
sungswiJirig hält, kommt nach ständiger Rechtspre
chung des BundesveTfassungsgerichts eine Vorlage ge
mäß Art. 100 Abs. 1 GG nicht in Betracht (vgl. BVeTfGE 
1, 184 [189 ff.]; 261 [262 f]; 10, 55 [58]). 

Die Frage, ob in einer glaubensverschiedenen Ehe 
der eineT steueTberechtigten Religionsgemeinschaft· 
nicht angehörende Ehegatte zur Kirchensteuer für sei
nen einer solchen Relliionsgemeinschaft angehörenden 
Ehegatten herangezogen werden darf, hat das Bundes
verfassungsgericht in seinep gleichzeitig verkündeten 
Urteilen in den Sachen 1 BvL 31, 32/62 und 1 BvL 2/60 
dahin entschieden, daß ein solcher Ehegatte durch ein 
staatliches . Gesetz weder . als SteuerschuldneT noch im 
Wege der Haftung zur Erfüllung der Steuerpflicht sei-

. nes eineT steuererhebenden Religionsgemeinschaft an
gehörenden Ehegatten herangezogen werden darf. Zur 
sachlichen Beurteilung des Halbteilungsgrundsatzes 
wird auf das gleichZeitig VeTkündete Urteil in der Sache 
1 BvR 606/60 verwiesen. 

(1) Die örtliche Kirchensteuer '(Ortskirchensteuer) 
ist von den dem Beke)lntnis der besteuernden Reli'
gionsgesellschaft angehörenden patürlichen Perso
nen aufzubringen. Sie wird nach einem Hundertsatz 
(Hel;>esa.tz) der Besteuerungsgrundlagen erhoben; der 
Hebesatz muß bei der einzelnen Besteuerungsgrund
lage innerhalb einer Kirchengemeinde einheitlich 
sein:. Besteuerungsgrundlagen im Sinne dieses Arti
kels sind: 

a) 

b) 

c) die GrundsteueTmeßbeträge der grundste.uer
pflichtigen ·Grundstheke (§ 3 Ziff. 2 des Grund
steuergesetzes) der bekenntnisangehörigen natür
lichen Personen, soweit dieser Grundbesitz in 
den ganz oder teilweise zur Kirchengemeinde 
gehörenden Gemarkungen belegen ist, 

d) ... 

UbeT die Erheb<ung der Kirchensteuer bei Ehegatten, 
die nicht derselben Kirche angehören, bestimmt Art. 12 
Abs. 3 diese8 Gesetzes: 

'Gehören Ehegatten verschiedenen steuerberech"' 
tigten · Religionsgesellschaften an odeT gehört ein 
Ehegatte ~einer steuerberechtigten Religionsgesell• 
schaft an, so· wird von jedem bekenntnisangehörigen 
Ehegatten an Kirchensteuer die Hälfte der Steuer 
erhoben, die auf die beiden Ehe.gatten entfallen 
.würde, falls. diese eines Bekenntnisses wären. Die 
Ehegatten haften als Gesamtschuldner. 

2. Im Ausgangsverfahren ist ein Ehemann, der mit 
sebier katholischen· Ehefi;au im Güterstand . der Güter-



trennuhg lebt, selbst aber ·keiner Religionsgesellschaft · hörigen· Eheptten a~edeutet werden.· Dies folge aus 
angehört, . von der Katholischen Kirchensteuerkasse · d.~r .N'atur der . ehelichen Le~~ ... Dem 
Heidelberg ;f(ir die Stenerjahte 1954 und ltfJ5 hinsieht- könne· nicht en~egengehalten .w~rdeh, daß die kirchen
lich. des ,in seinem. Alleineigentum steh~den, in Hßl„ steuerliche Inanspruchnähme des nidlt bekenntnisange.;. 
delberg gelegenen Grundstücks zur Kirchensteuer her- hörigen Ehegatten auch rtj.cht dem Wunsch . des gläubi
angezogen, worden. Die Jah,reskiirchensteuer ist aus dem gen Ehepartners entspreche. Die Kirchensteuerpflicht 
halbierten. Grundsteuenneßbetrag fUr dieses Grund- sei au.eh in glaubensverschiedehen Ehen eine,öffentl.ich
stück berechnet worden. rechtliche Verpflichtung. Auch die gesamtschuldnerische 

Der . Katholische. Gesamtstiftungsrat Heidelberg hat 
die Einsprüche, das Verwaltungsgericht Karlsruhe die 
Anfechtungsklage abgewiesen. Der !.Verwaltungsge
richtshof Baden-Württemberg, der über die Berufung 
des Klägers des Ausgangsverfahrens zu · entscheiden 
hat, ist der Auffassung, daß Art. 12 Abs• 3 des badi
schen Kirch.ensteuergesetzes mit Art. 6 Abs. 1 GG 
unvereiinbar sei. Er hat deshalb das Verfahren gemäß 
Art. 100 Abs. :1 GG ausgesetzt, um die Entsc;heidung 
des Bundesverfassungsgerichts darüber einzuholen, 

ob Art. 12 Abs. 3 des Badischen Ortskirchenst~er
gesetzes vom so. Juni 1922 (Bad. GVBl. S. 501) in 
der Fassung des Gesetzes Nr. 410 zur Anderung des. 
Kirchensteuerrechts im Landesbezirk Baden vom 
21. Januar 1952 (Wi.irtt.-Bad. RegBl .. S. 3) das· Grund· 
gesetz verletzt: 

· Haftung für die Kl,rchenateuerschuld .der Ehegatten aus 
Art. 1.2 .Abs. 3 .des Kirchensteuergesetzes sei mit dem 

, Grunc:lgesetZ vereinbar.· Die Haftung der Ehepartner 
für die Kirchensteuer sei ein Teil der Unterhaltspflicht .. 

II. 

Die Vorlage ist zulässig; jedoch bedarf die zur Prü
fung gestellte Frage .einer ,Einschränkung. 

ArJ;. 12 Abs. 3 des Kirchensteuergesetzes hat die glau
bensverschiedenen Ehen· in einem weiteren Sinne zum 
Gegenstand. Er beschrän~t · die Regelung der Kirchen
steuerzahlung nicht auf . die Fälle, bei denen die Ehe
gatten verschiedenen sieuerberechtigten ~eben oder 
Religioilllaesellschaften .angehören (sog. konfessions
verschiedene Ehen). Die Regelung gilt auch, wenn nur 
ein· Ehegatte einer. solchen Kirche oder Religionsgesell-

Das vorlegende Gericht hält Art. 12 Abs. 3 des Kir- schaft angehört, der andere .Ehegatte Dissident ist (im 
chensteuergesetzes für verfassungswidrig. Fß ist der folgenden: glau~nsverschi~ene Ehen). Die vorgelegte 
A.n.llicht, die Zusammenveranlagung von Eheleuten bei Frage muß somit. fill' .die . ~ ~usgan~~erfahren zu 
der Kirchensteuer· stelle, sofern nur ein Ehegatte der· 'treffende Entscheidung ·,dahin. eingeschränkt werden, 
steuerberechtigten Kirche angehöre, einen störenden, daß die Vereinbarkeit des Art: 12 Abs. 3 des Kirchen
das Grundrecht. des Art. 6 Abs. 1 GG verletzenden steuergesetzes mit dem Gl'l.,Uldgesetz nur insoweit zu 
Eingriff in die Ehe dar; weil sie den Grundsatz der prüfen ist; als er die Kirchensteuerzahlung für Ehen 
Individualbesteuerung zum Nachteil der im Ehestand regelt,, in denen nur ei;i Ehegatte einer steu~~berechtig
Lebend.endurchbreche.DieseRegel\mg führeimmerdann, ten Kirche oder Religionsgesellschaft angehort. 
wenn der· bekenntnisangehörige Ehegatte ·kein grund- ' 
steuerpflichtiges Vermöge;p. besitze, wohl aber der nicht 
bekenntnisangehörige, nicht nur zu einer Modifikation 
der Steuerpflicht hinsichtlich der Höhe der! geschulde
ten Steuer, sondern sie begründe überhaupt erst die 
Steuerpflicht. Die Zusammenveranlaguhg könne nicht 
mit der .ehelichen Lebens-, Haushalts-, Wbrtschafts
oder Vermögensgemeinschaft. begründet werden. ·Für 
Ehegatten, die Gütertrennung vereinbart hätten, sei 
eine Ausnahmeregelung nicht vorgesehen. GeraCie hier 
stünden sich .die Eheleute hinsichtlich ihres Vermögens 
wie Unverheiratete gegenüber, so daß dieses gegen 
ihren ausdrücklich erklärten Willen nicht als Wirt• 
schaftliche Einheit betrachtet und steuerlich nicht erfaßt 
werden dürfe. Dem stehe. nicht entgegen, daß zur Erfül
lung· der Unterhaltspflicht no1Jalls auch das· Vermögen 
eingesetzt werden müsse. Die zlt$ammenveranlagung 
körnte auch nicht mit der Erwägung .gerechtfertigt wer;. 
den, daß die Kirche wichtige, 'im staatlichen Interesse 
liegende Aufgaben wahrnehme oder diese Veranlagung 
technisch einfacher sei als die ~lbesteuerung. 

. 3. Das StaatSrnjnisteriurn Baden-Württemberg, das 
dem Verfahren beigetreten ist, und das Erzbischöfliche 
Ordinariat in Freiburg halten die Vorlage für unbe
gründet. Nach Art. 12 .Abs. 3 des Kirehensteuergesetzes 
werde in einer glat$ensverschiedenen Ehe nur der 
der steuerberechtigten Kirche angehörende Ehegatte 
Steuerschuldner; der der Kirche nicht angehörende Ehe
gatte werde lediglich Haftungsschuldner für die in .der 
Person des anderen Ehegatten entstehende Kirchen· 
steuer. Das Besteuerwigsrecht der Kirche nacn llJiaß
gabe der Landesgesetze sei durch eine besonc:tere · ver
fassungsmäßige Garantie au8gezeicbnet worden, und 
zwar erstmals durch Art, 137 .Abs. 6 WRV., · · 

Bei der; Prüfung, ob das Kirchensteuerrecht mit .Art„ 
6, Abs.· 1 GG vereinbar sei, dürfe .. dieses Grundrecht 
nicht einseitig zum Schutz d~ nicht bekenntnisange.-

III, 

\yie ,das, Bundesverfassungsgericht in den gleich
zeitig verkündeten Urteilen der. Verfahren 1 BvR 413/60 
und l BvR 416/60 sowie der Verfahren 1 BvL 31/62 und 
1 Bv:j:; 32/62 ehtschieden hat, verbietet das Grundgesetz 
dem! Staat, einer "Religionsgesellschaft hoheitliche Be
fugnisse gegenüber Per.sonen zu verleihen, die keiner 
Religionsgesellsch~ft angehören. Kirchensteuern dürfen 
deshalb durch staatU~es Gesetz· nur Angehörigen der 
steuerberechtigten Rel~onsgesellschaft auferlegt wer
den. Der ihr nicht angehörende Ehegatte darf in einer 
glaubensverschiedenen Ehe weder als Steuerschuldner 
noch ·im Wege der Haftuni zur Edüllung der Steuer· 
pflicht seines einer steuerberechtigten. Religionsgesell
scha~ angehörenden Ehegatten heranzogen werden. 

Hiergegen verstößt Art. 12 Abs. 3 ~·· Kirchensteuer
gesetzes insoweit, als er in einer glaubensverschiedenen 
Ehe zur Kirchensteuer, wenn auch nur im Wege der 
Haftung, den Ehegatten heranzieht, der keiner steuer
berechtigten Religionsgesellschaft angehört. Aus diesem 
Grunde verletzt Art. 12 Abs. 3 des Kirchensteuergesetzes 
das Grundrecht des Art. 2 Abs. 1. GG und ist insoweit 
nichtig. • . 

Eine . verfassungskonforme Auslegung ·des Art. 12 
Abs. 3 . des Kirchensteuergesetzes kommt nicht in Be
tracht. Denn der klare Wortlaut läßt es niCht zu, die 
B~timmung so auszulegen, daß bei glaubensverschle
denen Ehen· jeder Ehegatte nur mit seiaen Besteue
rungsgrundlagen ··gemäß Art. 12 4bs. 1 des Kirchen
steuergesetzes herangezogen werden Soll .. Vielmehr ent
hält Art .. 12 Abs. 3 des. Kirchei:isteuergesetzeß gegenüber 
dem ersten Absatz eine.ErW'eiterµng, irlciern er auch die 

· Besteuerungsgrundlagen· des ·einer steuerberechtigten 
Religionsgesellscha~ nicht angehörenden . Ehegatten 
heran,zif!ht 
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BUNDES VEKF ~SSUNGSGEltlCIJ.1.1' 

- 1 BvR 586/58 -

Das Urteil des Finanzgerichts Bremen vom 25. Juni 
1958 - II 13/58 - verletzt . das Grundrecht der :ae
schwerdeführerin aus Artikel 2 Absatz 1. des Grund
gesetzes und wird aufgehoben. Die Sache wird an das 
Finanzgericht Bremen zurllckverwiesen. 

Gründe: 

A. 
1. 

1. Im Land Bremen sind Rechtsgrundlagen für die Er
hebung der evangelischen Kirchensteuer die (Staatliche) 
Bremische Steuerordnung für die Religionsgesellschaf
ten und Weltanschauungsvereiriigungen vom 9. Novem
ber 1922 (GBL · s. 607). in der Fassung der Verordnung, 
vom 3. März; 1932. (GBL S. 51) - Kirchensteuerordnung 
- 'und das (kirchliche) Gesetz betr. Erhebung einer 
Kirchensteuer im Gebiet der Bremischen Evangelischen 
Kirche vom 2. März 1932 in der Fassung der Ergänzungs
gesetze vom 26. Februar 1954 (ABI. EKD S. 171), 4. März 
1957 (aaO S. 114) und 28. NoveI1lber 1958 (aaO 1959 
S .. 35) - Kirchensteuergesetz -. 

Die einschlägigen Vorschriften der Kirchensteuer
ordnung lauten: 

§ 1 

Religionsgesellscliaften, die im Bretnischen Staate 
die Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
im Sinne des Artikels 137 der Reichsverfassung 
haben, sind berechtigt, von ihren Artgehöxigen für 
die Zwecke der öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
eine Steuer auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten 
in der Form von Zuschlägen zu der Einkommensteuer 
zu erheben. · · 

§ 2 

Auf die Veranlagung und Erhebung· der Steuer, 
SQ'Wiiie das RechtsmiJfJtlelvEda~ sind .nach nräherer 
Anordnung des Reichsministers der Finanzen <lie für 
die ElnkommenSteµer jeweils geltenden Vorschriften 
sowie die Bestimmungen der Reichsabgabenordnung 
und die Verordnung zu deren Einführung ent-
sprechend anzuwenden. · 

§ 3 

steuerpflichtig ist jeder Angehörige der betreffen
den Religionsgesellschaft, der im Brernischen Staate 
einen Wohnsitz oder seit länger als sechs Monaten 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat: 

§ 4 . 

Wenn und soweit nach dem . Einkommensteuer
gesetz Ehegatten· zusammen zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, wird, falls nur der eine Ehegatte 
der betreffenden Religionsgesellschaft angehört, der 
Zuschlag von der Hälfte der Einkommensteuer bei
der Ehegatten erhoben. 

§ 3 c des Kirchensteuergesetzes bestimmt . in der Fas
sung der. Kirchengesetze vom 4 .. März 1957 und vom 
28. November 1958, die für alle noch nicht rechts~riffti
gen Veranlagungen vom Steue,tjaJir 1~49 an gilt: 

(1) Gehört nur efn Ehegatte·der Brem.ischen Evan• 
gelis<?b.en Kirche . an, ·so wird d1e Kirchensteuer von 
der Hälfte der Einkommensteuer· (Lohnsteuer) bzw. 

Vermögenssteuer beider Ehegatten erhoben. Dieses 
gilt auch, wenn Einkünfte eines der Ehegatten gemäß 
§ 26 c oder d) des Einkommensteuergesetzes 1957 
vorn 13.'November 1957 (BGB!. 1957 I S. 1793) bei 
der· Zusamrrienveranlagung ausscheiden oder wenn 
Ehegatten gemäß § 26 a) des Einkommensteuer
gesetzes · 1957 VQ!ll 13. November 1957 und des § 26 a) 
des Einkommensteuergesetzes 1958 in der Fassung 
vom 23. September 1958 (BGB!. 1958 I S. 672) ge-
trennt veranlagt werden. · 

(2) Wenn die Ehegatten dauernd getrennt leben 
und deswegen getrennt zur Einkommensteuer ver
anlagt werden, wird von jedem kirchensteuerpfllch
tigen Ehegatten unter Zugrundelegung seiner Ein
kommensteuer (Lohnsteuer) die volle Kirchen8teuer 
erhoberi. 

2. Die in Bremen wohnhafte· Beschwerdeführerin 
wendet sich mit der Verfassungsbeschwerde gegen ihre 
Heranziehung zur Entrichtung von Kirchensteuer für 
die Jahre 1954 und 1955. Sie war damals Mitglied der 
evangellßchen Kirche; ihr Ehemann gehörte keiner Re
ligionsgesellschaft an. Er war als Arbeitnehmer Iohn
steuerpflichtig; sie hatte kein eigenes Einkommen. Das 
Finanzamt Bremen - West zog durch Kirchensteuer
bescheide vom 8. Oktober 1956 die Beschwerdeführerin 
zur Kirchensteuer heran und setzte die von ihr zu ent
richtende' Steuer nach der Hälfte der Lohnsteuer ihres 
Ehemannes fest. Gegen die Kirchensteuer.bescheide legte 
die BE~s~werdeführerin mit Einwilligung des Vor
stehers des Finanzamts Sprungberufung ein. Sie machte 
gelteQ.d; § 4 der Kirchensteuerordnung setze die Zu
siunmenveranlagung .von Ehegatten zur Efnkommen
steuer voraus i.ind sei deshalb auf ihren Fall nicht an
wendbar. Ihr Ehemann sei nur lohnsteuerpflichtig; im 
Lohnsteue;rverfahren finde eine Zusammenveranlagung 
von Ehegatten - nicht statt. § 3 c des Kirchensteuer
~tzes sei rechtsunwirksam, weil er über die der 
KU"ch.e in der Kirch~nsteuerqrdnung eingeräumte -Be
fugnis zur Steuererhebung hinausgehe. Das Finanz
gericht Bremen' wies die Berufung der Beschwerde
führerin mit der Begründung zurück, § 4 der Kirchen
steuerordnung gelte nicht nur für die Fälle der Zu
sammenveranlagung von Ehegatten, sondern auch bei 
Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom 
Arbeitslohn (Lohnsteuer). · 

II. 
! 

1. Mit der Verfassungsbeschwerde rügt die Be
schwerdeführerin, das Urteil des Finanzgerichts verletze 
ihr Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 
GG. Als Ledige hätte sie ohne Einkommen keine KU'
chensteuer -zu entrichten; als Verheiratete müsse sie 
trotz ihrer Einkommenslosigkeit Kirchensteuer zahlen. 
Sie sei deshalb infolge ihrer Heirat schlechter gestellt. 
Ein einen . Steuerbescheid ohne Rechtsgrundlage bestä
tigendes Urteil sei rechtsstaatswidrig. 

2. Die Verfassungsbeschwerde ist dem Bundesmini
ster der Finanzen, dan Senat der Freien Hansestadt 
Bremen, dem Kirchenausschuß der Bremischen Evange
lischen, Kirche und der Kirchenkanzlei der Evangeli
schen Kirche in Deutschland zugestellt worden. 

Der Kirchenausschuß der Bremischen Evangelischen 
Kirche und dle Kirchenkanzlei der Evangelischen Kir
che in Deutschland halten die Verfassungsbeschwerde 
für .unbegründet, da die Anwendung des Halbteilungs
grundsatzes, wie sie in § 4 der Kirchensteuerordnl.i.ng 
und§ 3c des,Kirchen$teuergesetzes angeordnet sei, kei
nen Vers~ gegen das geltende Verfassungsrecht dar-
stelle. • 
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B. 

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig. 

Det' Rechtsweg ist erschöpft. Gegen das angefochtene 
Urteil ist ein Rechtsmittel nicht gegeben (§ 2 Kirchen
steuerordnung in Verbindung mit dem Erlaß' des 
Reichsministers der Finanzen vom 13. Februar 1923 -
III,B 60 -). -

c. 
Das angefochtene Urteil des Finanzgerichts Bremen 

verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem Grundrecht 
aus Art.· 2 Abs. 1 GG. Die Regelung, daß bei· glaubens
verschiedenen Ehen die Kirchensteuer des einer steuer
berechtigten Kirche oder Religionsgesellschaft ange
hörenden Ehegatten von der Hälfte der Lohnsteuer 
auch des der besteuernden Kirche oder Religionsgesell
schaft nicht angehörenden Eliegatteh erhoben wird, 
findet keine ausreichende Ermächtigungsgrundlage in 
der staatlichen Kirchensteuerordnung, 

§ 3 c Abs. 1 des Kirchensteuergesetzes, 
1
auf Grund 

dessen die Beschwerdeführerin zur Kirchensteuer her
angezogen wird, kann als Kirchengesetz eine gültige 
Rechtsgrundlage für die Besteuerung nur bieten, wenn 
er auf einer ausreichenden landesrechtlichen Ermäch
tigung beruht, denn die Befugnis zur Erhebung von 
Kirchensteuern ist ein den Kirchen vom Staat gemäß 
Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 6 WRV 
verliehenes Hoheitsrecht und in ihrem Inhalt Und Um
fang dtirch die landesrechtlichen Bestimmungen be
grenzt. § 4 der bremischen Kirchensteuerordnung be
stimmt, daß in glaubensverschiedenen Ehen der Zu
sc;hlag von der Hälfte der Einkommensteuer beider 
Ehegatten erhoben wird, „wenn und soweit nach dem 
Einkommensteuergesetz Ehegatten zusammen zur Ein
kommensteuer veranlagt werden". Im übrigen wird ge
mäß §§ 1, 3 der Kirchensteuerordnung die Kirchen
steuer nur in der Form von Zuschlägen zu der von dem 
steuerpflichtigen selbst zu entrichtenden Einkommen
und Vermögensteuer erhoben. Wenn der, nicht kirchen
steuerpflichtige Ehegatte · lediglich lohnsteuerpflichtig 
ist und der kirchensteuerpflichtige Ehegatte kein .eige
nes steuerpfüchtiies Einkommen hat, findet § 4 der Kir
chensteuerordnung schon seinem Wortlaut nach keine 
Anwendung, weil die Ehegatten zur Einkommensteuer 

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 
- 1 BvR 329/63 -

Die VerfassungsbeSchwerde gegen den Kirchensteuer'-. 
bescheid 1961 des Evangelisch-Lutherischen Kirchen
steueramts Nürnberg vom 11. Juni 1963 - Ki.St.Nr. 
92/2912 Buchhaltung 8 - wird verworfen. 

Gründe: 

! 
nicht zusammen .Jeranlagt Werden. Diese Auslegung 
wird durch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift 
bestätigt. In der in dem-angefochtenen Urteil des Finanz
gerichts wtedergebenen Begründung der Kirchensteuer
ordnung (Acta· der Senatsregistratur K.l.a. Nr. 144) heißt 
es zu § 4: „Der § 4 regelt-die Fälle, in .denen beide 
Ehegatten verschiedenen Religionsgesellschaften. ange
hören oder der eine Ehegatte einer Religionsgesellschaft, 
der andere Ehegatte keiner. Religionsgesellschaft ange
hört. Die Bestimmung ·bezieht sich aber· nicht auf 
Arbeitseirikommen, da dafür nach dem Reichseinkom
mensteuergesetz jeder Ehegatte für sich veranlagt wird. 
Nur wenn, und ins9weit beide Ehegatten zusammen 
zur Reichseinkommensteuer veranlagt werden, steuer
technisch .also eine Trennung des :Einkommens der Ehe
gatten für ,die Steuer der Religionsgesellschaft nicht 
möglich ist, gilt die Sonderbestimmung des § 4." Danach 
sollte § 4 der Kirchensteu.lj!rordnung eine Bemessung 
der Kirchensteue11 · lediglich für die Fälle ermöglichen, 
in denen eine getrennte Fest~llung des Einkommens 

'jedes Ehegatten wegen der gemeinsamen Veranlagung 
zur Einkommensteuer nicht erfolgt. Für eine Zusammen-
veranlagung ist jedoch kein Raum, wenn der allein 
verdienende Ehegatte nur lohnsteuerpflichtiges Ein
kommen hat. Für diesen Fall erlaubt § 4 der Kirchen
steuerordnung keinen . Rückgriff auf das Einkommen 
des nicht kirchensteuerpflichtigen Ehegatten. Eine ver-

. fassungskonforme Auslegung, Wie sie das Finanzgericht 
vornimmt, um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
.herzustellen, ist unzulässig, da sie. entgegen dem klaren 
Wortlaut und des aus der Entstehungsgeschichte zu er
schließenden Willens des Gesetzgebers zu einer Aus
dehnung der Steuerpflicht der Beschwerdeführerin füh
ren würde. 

Soweit § 3 c Abs. 1 des Kirchensteuergesetzes die Er
hebung der Kirchensteuer von der Einkommen- und 
Vermögensteuer beider Ehegatten für alle glaubens""' 
verschiedenen' Ehen und sogar dann vorsieht, wenn die 
Ehegatten gemäß § 26 a EStG riF getrennt veranlagt 
werden, überschreitet er die in der Kirchensteuerord
nung als_ dem ermächtigenden Landesgesetz für die Be
messung der Kirchensteuer ge~genen Grenzen und 
darf im staatlichen Bereich nicht angewandt werden. 
Deshalb ist das angefochtene Urteil aufzuheben und an 
das Finanzgericht Bremen zur anderweiten Entschei
dung zurückzuverweisen. 

2. Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. 

Der angefochtene Kirchensteuerbescheid ist zwar ein 
Akt der öffentlichen Gewalt im Sinne des § 90 Abs. 1 
BVerfGG. Da das Besteuerungsrecht den :Kirchen vom 
Stilat verliehen ist, gehört ein solcher Bescheid nicht 
zum innerkirchlichen Bereich (vgl. BVerfGE 18, 385 ff; 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Dezem- · 
ber 1965 - 1 BvR 413; 416/60 - S. Hi). 

Der Beschwerdeführer hat aber den Rechtsweg nicht 
1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine erschöpft. Es besteht kein Anlaß, vor Erschöpfung des 

Verahl.agung zur Kirchensteuer „für die Evangelisch- Rechtswegs über die Verfassungsbeschwerde zu ent
Lutherische Kirche in Bayern„ Er selbst ist Mitglied der · · scheiden. Von allgemeiner Bedeutung ist die Verfas
Freireligiösen Gemeinde in Nürnberg, einer nicht steuer- sungsbeschwerde nicht; denn das Bundesverfassungs
berechtigten Religionsgemeinschaft, der ' er Beiträge gericbt hat in · den gleichzeitig verkündeten Urteilen 
zahlt. Zur Kirchensteuer wurde er herangezogen, weil 1 BvI,. 31, 32/62 und 1 BvL 2/60 ·entschieden, daß durch 
seine Ehefrau bis zum August 1962 der evangelischen ein staatliches Gesetz ein einer steuererhebenden Reli
Kirche angehörte. Die Verfassungsbeschwerde richtet giOnsgerneinschaft ni'cht angehörender Ehegatte weder 
sich gegen den Bescheid des Evangelisch-Lutherischen als Steuerschuldner noch im Wege der Haftung zur Er
Kirchensteueramtes in Nürnberg vom 11. Juni 1963. füllung der Steuerpflicht seines einer solchen Gemein
Der Beschwerdeführer hat gegen diesen Be.scheid Ein- schaft ·angehörenden Ehegatten herangeZogen werden 
spruch· erhoben, über dep noch p.icht en,tschieden ist. darf. Aus diesem Grunde erwächst· dem Beschwerde
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der Art. 3 führer kein schwere:J'. und .unabwendbarer Nachteil, 
Abs. 2, Art. 4 Abs. 1, Art. 6 Abs. 11 ,Art. 9 und 14 GG. w~nn er zunäehst auf den Rechtsweg verwiesen wird. 
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

- 1 BvR 193/61 ...::.. , 

Die Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Baden
Württemberg vom 24. März 1961 - IV 792/60, IV 937/60 
und IV 6/61 - sowie die vorangegangenen Entschei
dungen verletzen das Grµndrecbt der Beschwerdefüh
rerin aus Artik:el 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Sie 
werden aufgehoben. Die Sachen werden an dei:i Ver
waltungsgerichtshof Baden - Württemberg zurückver
wiesen. 

Gründe: 

I. 

1. Die Beschwerdeführerin ist eine ·GmbH mit Sitz 
in Gütenbacb (Schwarzwald). Die Katholische Kirchen
gemeinde Gütenbacb veranlagte sie durch Steuer
bescheid vom 4. Juli 1958 für die Steuerjahre 1956 unti 
1957 zur katholischen Kirchensteuer aus Grundver
mögen, Gewerbebetrieb und Körperscbaftsteuer. Nach 
erfolglosem Einspruch erhob die Beschwerdeführerin 
Anfechtungsklage. Das Verwaltungsgericht Freiburg 
wies die klage ab. 

2. Die Verrechnungsstelle für, katholische Kirchen
gemeinden in Stühlingen veranlagte die Beschwerde
führerin durch Steuerbescheid vom 10. Juni 1960 für die 
Steuerjahre 1958 und 1959 · zur katholischen Kirchen
steuer aus Gewerbebetrieb und Körperscbaftsteuer zu
gunsten der Katholischen Kirchengemeinde Gütenbacb. 
Nach erfolglosem Einspruch erhob die Beschwerde
führerin auch hiergegen Anfechtungsklage. Das Ver
waltungsgericht Freiburg wies die Klage ab. 

3. Die Katholische Kirchengemeinde Obersimonswald 
veranlagte die Beschwerdeführerin durch Steuerbescheid 
vom 10. Juli 1960 für die Steuerjahre 1958 und 1959 zur 
katholisc:hen Kirchensteuer aus Gewerbebetrieb und 
Körperscbaftsteuer. Nach erfolglosem Einspruch erhob 
die Beschwerdeführerin Anfechtungsklage, die das Ver
waltungsgericht abwies. 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg wies 
in allen drei Fällen die Berufungen zurück und ließ die 
Rivision nicht zu. 

II. 

Mit der Verfassungsbeschwerde gegen die Urteile des 
Verwaltungsgerichtshofs und die ihnen vorausgegange
nen Entscheidungen rügt die Beschwerdeführerin Ver
letzung der Art. 3 und 4 GG durch ,Art. 13 des Badi
schen Ortskircbensteuergesetzes - OKiStG -, der die 
Heranziehung juristischer Personen zur Kirchensteuer 

vorsieht. Sie trägt vor: Ihre beiden Gesellschafter ge
hörten weder der evangelischen noch der römiscb
katholiscben Kirche an. Die unterschiedliche Behand
lung juristischer Personen hinsichtlich der Kirchen
steuer in den Landesteilen Baden und Württemberg 
des Landes Baden-Württemberg werde dem Gleich
heitssatz nicht gerecht. Da im Landesteil Württemberg 
der Kirchenbau durch erhebliche Staatszuschüsse aus 
dem gemeinsamen Haushalt beider Landesteile unter
stützt werde, hätten die juristischen Personen des Lan
desteils Baden zusätzlich über die Landessteuern auch 
hierzu beizutragen. Eine Übergangszeit für die Beseiti
gung dieser Unterschiede sehe die Verfassung des Lan
des Baden-Württemberg nicht vor. 

III. 

Die Nichterschöpfung des Rechtswegs steht der Zu
lässigkeit der Verfassungsbeschwerde nicht entgegen. 
Zwar stand der Beschwerdeführerin gegen die ange
fochtenen Urteile die Beschwerde wegen Nichtzulassung 
der Revision offen. Die Durchführung -dieses Be
schwerdeverfahrens gehört grundsätzlich zur Erschöp
fung des Rechtsweges (BVerfGE 16, 1). Im vorliegenden 
Fall war, der Beschwerdeführerin jedoch nicht zuzu
muten, dieses Verfahren durcbzuführeni die Aussiebt, 
dadurch die Zulassung der Revision zu -0 erreichen, war 
offenbar unbegründet (BVerfGE 16, 1 [3] ). Das Bundes
verwaltungsgericht hat in einer Entscheidung vom 
1. August 1958 (BVerwGE 7, 189) die Zulässigkeit der 
Heranziehung juristischer Personen zur Kirchensteuer 
bejaht und -an dieser Auffassung in ständiger Recht
sprechung festgehalten. 

IV. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in dem gleich
zeitig verkündeten Urteil in den Sachen 1 BvR 413/60 
und 1 BvR 416/60 entschieden, daß Art. 13 OKiStG vom 
30. Juni 1922 (GVBl. S. 501) in der Fassung des Art. II 
Ziffer 3 des Badischen Landesgesetzes zur Änderung 
des Kirchensteuerrechts vom 28. Juni 11951 (GVBl. S. 
119) und in der Fassung des Art. II Ziffer 3 des würt
temberg-badischen Gesetzes Nr. 410 vom 21. Januar 
1952 (RegBl. S. 3) gegen das Grundgesetz verstößt und 
daher nichtig ist. Der Grundgesetzverstoß ist nach dem 
genannten Urteil darin begründet, daß die Heran
ziehung juristischer Personen zur Kirchenbausteuer die 
besteuerten juristischen Personen in ihrem Grundrecht 
aus Art. 2 in Verbindung mit Art.19 Abs. 3 GG verletzt. 

Der vorliegende Fall liegt ebenso wie die in dem ge
nannten Urteil entschiedenen Fälle. Die Beschwerde
führerin ist auf'ßrund des Art. 13 OKiStG zur Kirchen
bausteuer herangezogen worden. Diese Heranziehung 
verletzt sie in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 GG. 




